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Abb. 1: Luftbild, Papenburg Stadtmitte  
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Im Landkreis Emsland nahe der niederländischen Grenze liegt die Stadt Papenburg 
mit rund 38.000 Einwohnern. Aufgrund ihres Alleinstellungsmerkmals als älteste 
und längste Fehnkolonie in Deutschland und des über 40 Kilometer langen Kanal-
netzes, welches die Stadt durchzieht, verfügt Papenburg über ein von besonders 
hoher Qualität geprägtes Stadtbild. 

Durch den fortschreitenden Strukturwandel der letzten Jahre ist insbesondere in 
der Innenstadt ein Funktionsverlust zu erkennen. Zunehmend ist die Stadt mit dem 
Problem konfrontiert, dass bestehende Nutzungen der Erdgeschosse in diesem 
Bereich aufgegeben werden. Gleiches gilt auch für den Bahnhofsbereich. Dieser 
befindet	sich	zwar	nicht	mehr	im	zentralen	Versorgungsbereich,	ist	aber	ebenfalls	
von leerstehenden Gebäuden und untergenutzten Flächen geprägt. Auch hier 
wird es für die Stadt wichtig sein, eine nachhaltige Perspektive für den Bahnhofs-
bereich zu entwickeln. Auf der anderen Seite stehen mit den drei großen Transfor-
mationsorten Eisenbahndock, Ems-Center und dem Nyblad/Bunte Gelände große 
Neustrukturierungsaufgaben bevor, die ein großes Potenzial mit sich bringen.

Hieraus ergibt sich das Bestreben der Stadt Papenburg eine Aufnahme in das Städ-
tebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt 
und Ortskerne“ zu erzielen. Das Programm soll eine wichtige Unterstützungsfunk-
tion in der Begegnung des Strukturwandels und der Aufwertung sowie einer zu-
kunftsorientierten Ausrichtung des Zentrums der Stadt dienen. Ziel ist es daher 
einen Antrag auf Aufnahme in die Städtebauförderung des Landes Niedersachsen 
im Jahr 2020 zu stellen. Hierfür muss die Stadt Papenburg sowohl ein Integriertes 
Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) als auch die vorbereitenden Unter-
suchungen (VU) gemäß § 141 BauGB zum Nachweis der Sanierungsbedürftigkeit 
vorlegen. Aus diesem Grund hat die Stadt Papenburg im Januar 2020 die Sweco 
GmbH aus Hamburg/Bremen mit der Erstellung des ISEKs sowie mit der Durch-
führung der VU für den Bereich „Stadtmitte“ einschließlich der Moderation des 
Planungs- und Beteiligungsprozesses beauftragt. 

Da sich beide Verfahren gegenseitig bedingen und Ableitungen, in die eine und 
andere Richtung wichtig und notwendig sind und sich bestimmte Sachverhalte 
der Bestandsanalyse gleichen, sollen beide Verfahren in einem Gesamtkonzept 
erarbeitet werden. Die für die einzelnen Verfahren erforderlichen Betrachtungs-
punkte werden dabei deutlich herausgestellt. Damit wird den förderrechtlichen 
Bestimmungen des Landes Niedersachsen über die planerischen und konzeptio-
nellen Grundlagen für den Antrag auf Aufnahme in ein Städtebauförderprogramm 
entsprochen.

Zur Orientierung innerhalb des Konzeptes sind dabei die einzelnen Kapitel in ihren 
inhaltlichen Aussagen folgendermaßen den beiden Kernbausteinen zuzuordnen. 
Die Kapitel 1 bis 5 behandeln die organisatorische Struktur, die Betrachtung von 
übergeordneten Planungen und stadtweiten Konzepten sowie die Analyse der Pa-
penburger Stadtmitte. Sie sind den vorbereitenden Untersuchungen und dem ISEK 
zuzuordnen.

Den vorbereitenden Untersuchungen ist das Kapitel 6 zuzuordnen, das die städ-
tebaulichen Missstände des Untersuchungsgebietes aufzeigt. Die Stärken-Schwä-
chen-Analyse der Handlungsfelder in Kapitel 7 bildet die weiterführende Grund-
lage für die VU und das ISEK.

Mit Kapitel 8 wird das ISEK „Papenburg Stadtmitte“ beschrieben. Kapitel 9 bis 12 
stellen die zentralen Aussagen, die aus der VU abzuleiten sind, dar. Das Kapitel 

1.  Anliegen und Aufbau  
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13 geht auf den Gesamtprozess und die einzelnen 
Beteiligungsschritte noch mal etwas detaillierter 
ein.

Verschiedene städtebauliche Planungen und 
Untersuchungen zum beschriebenen Sachverhalt 
liegen bereits vor. Hierzu zählt das Einzelhandels-
konzept (2020), das Verkehrsentwicklungsplan 
(2020), das Klimaschutzkonzept (2016) sowie das 
Leitbild für Papenburg (2007), welches formulier-
te Ziele für die Stadtmitte enthält. 

1.1 Städtebauförderprogramm 

„Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der 
Stadt- und Ortskerne“

Seit einigen Jahren durchlaufen viele Kommunen 
eine Veränderung ihrer städtischen Strukturen. 
Der Aufschwung des Internets und die hiermit 
einhergehenden Angebote an Online-Einkaufs-
portalen haben starke Auswirkungen auf die Wirt-
schaft in den Städten und Ortsteilen. Auch andere 
Tendenzen,	wie	etwa	der	demografische	Wandel	
tragen zu Veränderungen bei. Der Markt muss sich 
diesen Verschiebungen des Bedarfs anpassen (z. 
B. Angebot von Versorgungsdienstleistungen). Da 
dies jedoch schwer zu erkennen ist und mit hohen 
Kosten einhergehen kann, leiden viele Kommunen 
heute unter Funktionsverlusten der zentralen Ver-
sorgungsbereiche und Leerstand in den innerstäd-
tischen Bereichen. Dieser Wandel ist in ganzen 
Städten, aber auch in Nebenzentren, in Stadttei-
len und kleinen Gemeinden zu beobachten. 

„Die Zukunft und Chance der Innenstädte, der Stadt- 
und Ortsteilzentren liegt in ihrer Vielfalt. Mit dem 
Programm Aktive Stadt- und Ortsteilzentren wurde 
deshalb ein Förderschwerpunkt von Bund und Län-
dern gesetzt, unsere Zentren als Orte von Wirtschaft 
und Kultur, zum Arbeiten und Wohnen, für Versor-
gung und Freizeit, aber auch als Identifikationsorte 
der Gesellschaft und als Kristallisationspunkte des 
Alltagslebens zu bewahren und weiterzuentwickeln. 
Dabei werden die Städte und Gemeinden sowohl bei 
der Bewältigung der Folgen des funktionalen und 
räumlichen Strukturwandels als auch bei der präven-
tiven Stärkung ihrer zentralen Versorgungsbereiche 
zielgerichtet unterstützt.“ (Dr. Babara Hendricks 
2015)

Das neue Städtebauförderprogramm, seit dem 
01.01.2020 in Kraft, ist in seiner Programmatik 
stark überarbeitet worden. Als Ergebnis ist die 
Programmstruktur grundlegend geändert wor-
den. Die vormals aus einer Vielzahl von Programm-
bausteinen bestehende Städtebauförderung ist 
auf drei Programmbausteine reduziert worden:

• Lebendige Zentren  Erhalt und Entwicklung der 
Stadt- und Ortskerne

• Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im 

Quartier gemeinsam gestalten

• Wachstum und nachhaltige Erneuerung lebens-
werte Quartiere gestalten

Die Stadt Papenburg verfolgte mit Beginn der Er-
arbeitung des Konzeptes und der vorbereitenden 
Untersuchung einen Antrag auf die Aufnahme der 
Papenburger Stadtmitte in das Städtebauförder-
programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“. 
Die	 Inhalte	 dieses	 Programmes	 finden	 sich	 nun-
mehr in „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwick-
lung der Stadt- und Ortskerne“ wieder, so dass ein 
Antrag zur Aufnahme in dieses Programm gestellt 
wurde. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte des neuen Pro-
grammes gem. dem Entwurf der vorliegenden 
Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 
2020 sind:

• Anpassung, Stärkung, Revitalisierung und Er-
halt von Stadt- und Ortskernen und historischer 
Altstädte als attraktive und identitätsstiftende 
Standorte,

• Profilierung	 und	 Standortaufwertung,	 Förde-
rung der Nutzungsvielfalt und Erhalt des bau-
kulturellen Erbes,

• Sicherung der Versorgungsstruktur zur Ge-
währleistung der Daseinsvorsorge.

Förderfähige Maßnahmen sind dabei:

• Bauliche Maßnahmen für den Erhalt- und die 
Aktivierung von Stadt- und Ortskernen, Anpas-
sung an den innerstädtischen Strukturwandel, 
u.a. bei zentralen Versorgungsbereichen, die 
durch Funktionsverluste, insbesondere gewerb-
lichen	Leerstand,	bedroht	oder	betroffen	sind,

• Sicherung der Versorgungsstruktur zur Ge-
währleistung der Daseinsvorsorge ,

• Sicherung und Sanierung erhaltenswerter Ge-
bäude, historischer Ensembles oder sonstiger 
baulicher Anlagen von geschichtlicher, künstle-
rischer oder städtebaulicher Bedeutung sowie 
die Modernisierung und Instandsetzung oder 
den Aus- und Umbau dieser Gebäude oder En-
sembles; Maßnahmen zur Sicherung und Sanie-
rung besonders erhaltenswerter Bausubstanz,

• Aufwertung	des	öffentlichen	Raumes	(Straßen,	
Wege, Plätze, quartiersverträgliche Mobilität), 
Erneuerung des baulichen Bestandes,

• die Erhaltung und Umgestaltung von Straßen-, 
Platz- und Grünräumen von geschichtlicher, 
künstlerischer oder städtebaulicher Bedeutung 
sowie die Durchführung von Ordnungsmaßnah-
men zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung des 
historischen Stadtbildes und Stadtgrundrisses,

• Verbesserung der städtischen Mobilität ein-
schließlich der Optimierung der Fußgänger-
freundlichkeit und alternativer Mobilitätsfor-
men zur besseren Vernetzung von Wohnen, 
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Arbeiten, Freizeit und Erholung sowie Nahver-
sorgung,

• Quartiers- und Citymanagement bzw. Manage-
ment der Zentrenentwicklung und die Beteili-
gung von Nutzungsberechtigten und von deren 
Beauftragten im Sinne von § 138 BauGB sowie 
von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Eine neue Richtlinie des Landes Niedersachsen zur 
Umsetzung der neuen Verwaltungsvereinbarung 
liegt noch nicht vor, so dass die alte Förderricht-
linie, vor allem mit Blick auf den Themenbereich 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ heranzuziehen 
ist, ergänzt durch die Aussagen der Verwaltungs-
vereinbarung. Es setzt an der Problematik der 
ständigen Anpassung an den wirtschaftlichen, so-
zialen,	ökologischen	und	demografischen	Wandel	
an, mit dem Ziel Städte und Gemeinden zukunfts-
sicher zu machen. Im Detail ist es Ziel des Förder-
programms, die Multifunktionalität von Zentren 
zu stärken, um auf diese Weise Funktionsverlus-
ten, Gebäudeleerstand und abnehmender Nut-
zungsintensität entgegenzuwirken. 

Zum einen sollen zentrale Versorgungsbereiche 
gestärkt und auf Funktionsvielfalt ausgerichtet 
werden. Zum anderen ist die Städtebauförderung 
durch ein integriertes Vorgehen charakterisiert. Als 
letztes Merkmal ist es von besonderer Wichtigkeit, 
dass relevante Akteure einbezogen werden. Durch 
die Einbindung von privaten, nicht-staatlichen Ak-
teuren und den Einsatz von baulich-invasiven Maß-
nahmen ist eine nachhaltige, trag-fähige und integ-
rierte Zentrenentwicklung als Ziel gesetzt. 

1.2 Integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept

Die integrierte Stadtentwicklungsplanung hat sich 
in den vergangenen Jahren vermehrt durchge-
setzt und ist in vielen Kommunen bewährte Praxis. 
Dabei haben sich vor allem Integrierte Stadtent-
wicklungskonzepte (ISEK) aufgrund ihres hohen 
Gebietsbezugs als hilfreich erwiesen, um integ-
rierte Ziele und Maßnahmen umzusetzen. Es zählt 
zu den strategischen Planungs- und Steuerungs-
instrumenten der Stadtentwicklung.

In einem ISEK können konkrete, langfristig wirk-
same und vor allem lokal abgestimmte Lösungen 
für eine Vielzahl von Herausforderungen und Auf-
gabengebieten wie zum Beispiel städtebauliche, 
funktionale	oder	sozialräumliche	Defizite	und	An-
passungserfordernisse	geschaffen	werden	(www.
staedtebaufoerderung.info). Problembereiche für 
einen bestimmten Teilbereich werden innerhalb 
des ISEKs aufgezeigt und Lösungsansätze ergeb-
nisorientiert dargestellt. Dabei ist es essenziell, 
die Vielschichtigkeit der baulich-räumlichen, ge-
sellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und 
ökologischen Entwicklungen zu betrachten, um 

auf diese Weise ein tragfähiges und passendes 
Handlungskonzept samt Empfehlungen abzulei-
ten und weiterzuentwickeln. 

Ziel eines ISEKs ist es, langfristige Leitlinien und 
Ziele zur Sicherung und Stärkung nachhaltiger 
Strukturen zu entwickeln, um so einen Orientie-
rungsrahmen für die mögliche städtebauliche 
Entwicklung der kommenden Jahre zu bilden. Als 
Ergebnis eines solchen Dokuments steht die For-
mulierung von Handlungsempfehlungen, welche 
an	 ortsspezifische	 Potenziale	 und	 Bedarfe	 an-
knüpfen. Mithilfe eines ISEKs sollen planerische 
Entscheidungen vorbereitet werden. Zusätzlich 
bildet das Entwicklungskonzept die Grundlage 
zur Finanzierung von Maßnahmen der Stadtent-
wicklung und Stadterneuerung. Des Weiteren ist 
das Konzept eine Grundlage zur Einwerbung von 
Fördermitteln. So ist die Erstellung eines ISEKs 
eine Fördergrundlage für sämtliche Programme 
der Städtebauförderung. Die gesamtstädtischen 
Rahmenbedingungen müssen innerhalb des ISEKs 
berücksichtigt werden.

1.3 Vorbereitende Untersuchung nach 
dem BauGB

Die Grundlage für vorbereitende Untersuchungen 
im Rahmen der städtebaulichen Sanierung in der 
Stadt Papenburg bildet der § 141 BauGB. In Ver-
bindung mit den Verwaltungsvorschriften zum 
BauGB werden vorbereitende Untersuchungen 
als zwingende verfahrensrechtliche Vorausset-
zung für den Erlass einer Sanierungssatzung auf-
geführt. 

Nach § 141 Abs. 1 BauGB haben vorbereitende 
Untersuchungen folgende Aufgabe und Inhalt:

• Nachweis der sozialen, strukturellen und städ-
tebaulichen Missstände im Untersuchungsge-
biet,

• Begründung der Erforderlichkeit von Sanie-
rungsmaßnahmen,

• Nachweis, dass eine einheitliche und zügige 
Durchführung	im	öffentlichen	Interesse	liegt,

• Ermittlung der nachteiligen Auswirkungen für 
die	 Betroffenen	 und	 Feststellung	 der	 Mitwir-
kungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger 
im Untersuchungsgebiet,

• Begründung der Durchführbarkeit und Erfor-
derlichkeit von Sanierungsmaßnahmen,

• Vorschlag zur Abgrenzung eines förmlich fest-
zulegenden Sanierungsgebietes.

Entsprechend § 141 Abs. 3 BauGB leitet die Ge-
meinde die Vorbereitung der Sanierung durch den 
Beschluss über den Beginn der vorbereitenden 
Untersuchungen ein. Der Beschluss ist ortsüblich 
bekannt zu machen. Dabei ist auf die Auskunfts-
pflicht	nach	§	138	BauGB	hinzuweisen.
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1.4 Verfahrensablauf

Die Stadt Papenburg hat am 26.03.2020 den Ein-
leitungsbeschluss zur Durchführung einer vor-
bereitenden Untersuchung (VU) gemäß § 141 
Abs. 3 BauGB gefasst und in der Ems-Zeitung am 
09.04.2020 amtlich bekannt gemacht. Zusätzlich 
wurde die Beschlussfassung auf der Internetprä-
senz	der	Stadt	Papenburg	veröffentlicht.	

Vom 22.03.2020 bis zum 03.04.2020 wurde eine öf-
fentliche Umfrage, anstelle der am 18.03.2020 ge-
planten Bürgerveranstaltung durchgeführt, in der 
der Planungsanlass, die Inhalte und der Verfahrens-
ablauf vorgestellt wurden. Darüber hinaus konnten 
die Teilnehmer erste Ideen und Wünsche für die Ent-
wicklung des Untersuchungsgebietes einbringen.

Zur Erarbeitung der Inhalte der vorbereitenden 
Untersuchung (VU) wurde ein planungsbegleiten-
der Arbeitskreis eingerichtet, der an zwei Termi-
nen zusammentraf. Der Arbeitskreis bestand aus 
Vertretern der Verwaltung, Wirtschaftsförderung, 
engagierten Bürgerinnen und Bürgern, Geschäfts-
leuten aus dem Untersuchungsgebiet sowie Mit-
arbeitern des beauftragten Planungsbüros Sweco 
GmbH, die sich über die unterschiedlichen The-
menfelder	austauschten.	Die	Treffen	des	Arbeits-
kreises fanden im Rathaus der Stadt Papenburg 
statt. Die erste Sitzung am 11.03.2020 diente 
dazu, die Ergebnisse der städtebaulichen Analyse 
zu diskutieren und weitere Missstände zu identi-
fizieren.	 In	 der	 zweiten	 Arbeitskreissitzung	 am	
10.06.2020 wurden die Ziele und Konzeptbaustei-
ne vorgestellt und besprochen, sowie konkrete 
Maßnahmenvorschläge diskutiert und erarbeitet. 

Vorbereitet wurden die Arbeitskreissitzungen 
durch eine Lenkungsgruppe, bestehend aus Ver-
tretern der Stadt Papenburg und dem Planungs-
büro Sweco. 

Hinweis:

Der Beteiligungsprozess und die Erarbeitung des 
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskon-
zeptes sind in Papenburg parallel verlaufen.

Der Antrag auf Aufnahme in die Programmkom-
ponente „Lebendige Zentren – Erhalt und Ent-
wicklung der Stadt- und Ortskerne“ der Städte-
bauförderung des Landes Niedersachsen, dessen 
Grundlagen die vorliegende vorbereitende Unter-
suchung (VU) sowie die Fortschreibung des Inte-
grierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes 
(ISEK) sind, erfolgte zum 31.05.2020.

Aufgrund der starken Einschnitte und Beschrän-
kungen durch das Coronavirus (COVID-19) konnte 
die Bürgerversammlung nicht wie geplant durch-
geführt werden. Ersatzweise wurde eine zwei-
wöchige Onlineumfrage, mit der Möglichkeit die 
Fragebögen auch im Rathaus analog auszufüllen, 
durchgeführt. Ebenfalls war die geplante Arbeits-
kreissitzung im April nicht möglich. Hierdurch 
wurde der gesamte Prozess verlangsamt und ver-
schob sich entsprechend nach hinten. 

1.5 Beteiligungsprozesse

1.5.1 Bürgerbeteiligung

Es erfolgte eine intensive Einbindung der Bürger-
schaft in den Prozess. Neben den Beteiligungsfor-
maten konnten sich die Menschen im Gebiet auf 
der Internetseite der Stadt sowie in den sozialen 
Netzwerken (facebook und youtube) über den 
Prozess informieren.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Bür-
gerversammlung am 18.03.2020 in Papenburg 
nicht	stattfinden.	Um	trotzdem	die	Interessen	der	
Bürger und Bürgerinnen für die Erstellung des 
ISEKs zu berücksichtigen, wurde eine Online-Be-
teiligung in Form einer Umfrage konzipiert. Über 
die Website und sozialen Kanälen wurden die Bür-
ger und Bürgerinnen zur Teilnahme an der Um-
frage motiviert. Mithilfe eines Links gelangten die 
Teilnehmer zur Umfrage, wo sie zu insgesamt 36 
Fragen, welche auf die Handlungsfelder „Verkehr 
und Freiraum“, „Einzelhandel und Wirtschaft“, 
„Wohnen, Soziales und Bildung“, „Tourismus und 
Kultur“ und „Stadtbild und Image“ aufgeteilt wa-
ren, ihre Eindrücke, Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge einbringen konnten. Ergänzend 
zur digitalen Version wurden gedruckte Fragebö-
gen mit gleichen Fragen im Rathaus Papenburg 
zum Ausfüllen bereitgelegt. Bis zum 03.04.2020 
beteiligten sich 360 Bewohner und Bewohnerin-
nen der Stadt Papenburg hauptsächlich über die 
digitale Version des Fragebogens. Die Ergebnisse 
der Online-Umfrage sind dem Kapitel 5 sowie dem 
Anhang zu entnehmen.

1.5.2 Arbeitskreis

Der Arbeitskreis diente der ressortübergreifen-
den Abstimmung innerhalb der Verwaltung, dem 
Informationsaustausch und der partnerschaft-
lichen Arbeit zwischen Verwaltung, Eigentümern 
und Gewerbetreibenden sowie weiteren zen-
tralen Akteuren der Stadtentwicklung. In zwei 
Sitzungen wurden jeweils die Ergebnisse zu den 
zentralen Meilensteinen des Prozesses durch das 
Gutachterbüro vorgestellt und diskutiert sowie 
die weiteren Vorgehensweisen und Aufgaben der 
nachfolgenden Arbeitsschritte vereinbart. Somit 
hatte dieses Arbeitsgremium die Aufgabe einer 
strategischen Rückkopplung und Beratung inne.
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Abb. 2: Prozessschaubild 

Prozessbausteine

VU ISEK

Bestandsaufnahme

Analyse der  
städtebaulichen  

Missstände

Bestandsanalyse

Zieldiskussion Zieldiskussion

Bestandsaufnahme

Bestandsanalyse

SWOT Analyse

Auswertung der 
Unterlagen

Auswertung der 
Unterlagen

ABGABE FÖRDERANTRAG StBauF 

1. Arbeitskreis

2. Arbeitskreis

Abstimmung Stadtplanungsamt

Abstimmung Stadtplanungsamt

Abstimmung Stadtplanungsamt

Abstimmung ArL

Auftaktgespräch

Ortsbegehungen

Bürgerversammlung  
(Online-Befragung)

Ausschuss für Stadtentwicklung

VA und Ratssitzung

Stadtentwicklungsausschuss

Erneuerungs- und 
Handlungskonzept

Teilentwurf VU

Entwicklungs- und 
Handlungskonzept

Teilentwurf ISEK

Ausarbeitung  
Endbericht VU

Ausarbeitung  
Endbericht ISEK

Beteiligung und Abstimmung

Jan.
Feb.

M
ärz

A
pril

M
ai

Juni
Sept.

Juli
A

ug.
O

kt.
N

ov
D

ez.

B
ef

ra
gu

ng
 d

.  
Ei

ge
nt

üm
er

B
et

ei
lig

un
g 

B
eh

ö
rd

en
 &

 
Tö

B

Fr
üh

z.
 B

et
ei

li-
gu

ng
 B

eh
ö

r-
d

en
 &

 T
ö

B

ABGABE VU und ISEK



14

1.5.3 Eigentümerbefragung

Um einen Überblick über den Willen an Mitwir-
kung seitens der Bürgerschaft und der Personen, 
die im Stadtteil Eigentum besitzen, zu bekommen, 
hat die Stadt eine Umfrage durchgeführt. Insge-
samt wurden 118 Einträge erfasst. Es wurden ins-
gesamt 13 Fragen zu den Immobilien gestellt. Auf 
eine Darstellung der gesamten Auswertung wird 
an dieser Stelle verzichtet. Die Ergebnisse werden 
vor allem in der weiteren Bearbeitung und für die 
Ansprache der Eigentümer genutzt, wenn das 
Quartier in das Förderprogramm aufgenommen 
wird. Die Befragung brachte aber einige wichtige 
Sachverhalte, die bei der weiteren Bearbeitung 
und dem Start der Sanierung zu berücksichtigen 
sind.

Ergebnisse 

• 40 % der Gebäude wurden vor 1950 errichtet,

• 11 % der Gebäude stehen unter Denkmal-
schutz,

• 51 % der Gebäude wurden in den letzten 20 
Jahren saniert,

• 40 % der Gebäude haben keine Wärmedäm-
mung,

• 38 % können sich Sanierungsmaßnahmen vor-
stellen und weitere 32 % können sich bedingt 
(abhängig von Finanzierungs- und Fördermög-
lichkeiten,	Kosten	/	Nutzenverhältnis,	Auflagen	
durch den Denkmalschutz) Sanierungsmaßnah-
men vorstellen,

• 30 % sehen eine Notwendigkeit an energeti-
schen Sanierungsmaßnahmen.

Es wird deutlich, dass es sich um ein sehr hetero-
genes Bild handelt, wenn es um das Gebäudealter 
geht. Zu erkennen ist weiterhin, dass an einer 
Vielzahl von Gebäuden bereits in den letzten 20 
Jahren erste Sanierungsmaßnahmen durchge-
führt wurden und ein Großteil der Gebäude erst 
in den letzten 30 Jahren errichtet wurde. Aus kli-
maschutztechnischer Sicht ist aber ebenso wichtig 
zu erkennen, dass mehr als ein Drittel der Häuser 
keine Wärmedämmung hat. Für die Aufnahme in 
das Programm spricht ebenfalls, dass von den 118 
Rückmeldungen 68 % eine Sanierungsmaßnah-
me als grundsätzlich vorstellbar halten. Das sind 
80 Gebäude an denen kleinere und größere Maß-
nahmen durchgeführt werden könnten.

Der komplette Fragebogen sowie die Ergebnisse 
sind dem Anhang zu entnehmen.

1.5.4	 Träger	öffentlicher	Belange

Im Zeitraum vom März bis April 2020 wurden die 
öffentlichen	 Aufgabenträger	 gem.	 §	 139	 BauGB	
mit der Bitte um Stellungnahme zur geplanten Sa-
nierungsmaßnahme angeschrieben.

Die	 Beteiligung	 der	 Träger	 öffentlicher	 Belange	
hat zusätzlich mit dem Entwurf des integrierten 
städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Zeit-
raum vom 05.10.2020 bis zum 06.11.2020 statt-
gefunden.

Aus den Stellungnahmen beider Verfahrensschrit-
te lässt sich die grundsätzliche Bereitschaft zur 
Mitwirkung entnehmen. Hinweise und Anregun-
gen zu Konzepten bzw. Projektansätzen sind in 
das Konzept mit aufgenommen worden. Besonde-
re Problemstellungen bzw. Anregungen sind nicht 
vorgetragen worden.

Abb. 3:  Zweite Arbeitskreissitzung 
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Abb. 4: Aufruf zur Online-Befragung 

1.6 Das Untersuchungsgebiet

Die vorbereitenden Untersuchungen nach § 141 
BauGB werden in einem zuvor abgegrenzten 
Gebiet durchgeführt, das sich strukturell oder 
funktional als zusammenhängender Bereich dar-
stellt und wo städtebauliche Missstände bereits 
bekannt sind oder vermutet werden. Das Unter-
suchungsgebiet der vorbereitenden Untersu-
chungen in Papenburg umfasst im Wesentlichen 
den Innenstadtbereich westlich und östlich des 
Hauptkanals (rechts und links) über die Bahnhofs-
straße bis zum Bahnhof Papenburg. Die Straßen 
Ölmühlenweg,	Deichstraße,	Hoffskanal,	Dechant-
Schütte-Straße, Lüttmannsweg, Am Ems-Center, 
Landsbergstraße, Peter-Raskin-Straße, Richard-
straße, Alter Schulweg, Rathausstraße, Hermann-
Lange-Straße sowie Teile des Deverwegs und der 
Kirchstraße/Meppener Straße (B 70) sind eben-
falls dem Untersuchungsgebiet zugehörig. 



Abb. 5: Luftbild von 1955

Abb. 6: Luftbild von 2003
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2.1 Lage im Raum 

Die Stadt Papenburg liegt im äußersten Norden des Landkreises Emsland und 
grenzt unmittelbar am Landkreis Leer an. Bis zur westlich gelegenen niederländi-
schen Grenze sind es circa (ca.) 15 Kilometer. Naturräumlich ist die Stadt zwischen 
der Weser-Ems-Marsch und der Ostfriesisch-Oldenburgischen Geest gelegen. Auf 
ihrer	Gesamtfläche	von	118,4	Quadratkilometer	wohnen	38.340	Einwohner	(Lan-
desamt für Statistik Niedersachsen, Stand: 31.12.2019). Nach der Stadt Lingen 
stellt die Stadt somit die zweitbevölkerungsreichste Stadt des Landkreises dar. 
Gegliedert ist die Stadt in das Untenende und das Obenende sowie die ehemals 
selbstständigen Städte (Aschendorf) und Gemeinden (Herbrum, Tunxdorf, Nenn-
dorf, Bokel).

Der Landkreis Emsland war lange Zeit stark durch die Landwirtschaft und den Torf-
abbau	geprägt.	Heute	 ist	er	Standort	 für	die	Holzwerkstoff-,	Erdöl-	und	Erdgas-
industrie sowie für den Maschinen- und Fahrzeugbau. Zunehmend nimmt auch der 
Tourismus einen immer größeren Stellenwert ein. Auch in der Stadt Papenburg 
wurde ehemals mithilfe des 40 Kilometer langen Kanalnetzes das Moor kultiviert 
und der Torf abgebaut. Heute ist die Stadt vor allem zentraler Wirtschaftsstand-
ort	für	den	Bau	von	Kreuzfahrtschiffen	durch	die	Meyer	Werft	sowie	ein	wichtiger	
Standort für Landwirtschaft und Gartenbau mit der Gartenbauzentrale und ein 
Ausflugsziel	für	zahlreiche	Touristen.	

2 Gesamtsituation
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2.2 Siedlungsentwicklung / Geschichte 
des Ortsteilzentrums

Papenburg wurde 1431 erstmalig als eine im 
Grenzgebiet zu Ostfriesland gelegene Wasser-
burg namens „Papenborg“ erwähnt. Dennoch ist 
das Gründungsjahr der Stadt auf das Jahr 1631 ti-
tuliert, als der emsländische Drosten Dietrich von 
Velen mit der Anlegung von Gräben und Kanälen 
im	vorhandenen	Moorgelände	anfing.	Durch	die-
sen Vorgang entstand im Laufe der Jahrhunderte 
ein rund 42 Kilometer langes Kanalnetz, welches 
neben der Entwässerung auch als Verkehrswege-
netz	diente.	Der	Ausbau	begünstigte	die	geografi-
sche Gliederung Papenburgs in „Obenende“ und 
„Untenende“. 

Der durch die Moorkolonisierung abgebaute und 
regional sowie überregional verkaufte Torf führte 
im	18.	 Jahrhundert	 zur	Papenburger	 Schifffahrt.	
Die	 erforderlichen	 Schiffe	wurden	 in	 Papenburg	
gebaut, wodurch zeitweise 24 kleine Werften in 
Papenburg angesiedelt waren, wovon sich ein Teil 
vom	 Schiffsbau	 für	 die	 Torfverschiffung	 lösten	
und	 damit	 begonnen,	 Schiffe	 für	 die	 allgemeine	
Seeschifffahrt	 anzufertigen.	 Bis	 in	 den	 letzten	
Jahrzehnten des 19. Jahrhundert gehörte Papen-
burg zu den führenden deutschen Seehäfen, be-
vor	 die	 Entwicklung	 der	 Dampfschifffahrt	 einen	
starken Einbruch der Werften in Papenburg be-
wirkte. Von den ehemals 24 Reedereien gelang es 
nur	der	Meyer-Werft	die	Papenburger	Schiffsbau-
tradition fortzusetzen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg förderte die erfolg-
reiche Erschließung des Emslandes die Entwick-
lung der Infrastruktur sowie die weitere Kultivie-
rung von Moorgebieten. 

Dies begünstigte in den 1970er Jahren einen er-

neuten Aufschwung in Papenburg. Die neue An-
bindung an die Autobahn 31 sowie der Ausbau 
des Seehafens als auch die Beteiligung der Stadt 
am Luftlandeplatz in Leer bewirkten eine erheb-
liche Veränderung des Stadtbildes im Zentrum der 
Stadt.	Neu	geschaffene	Gewerbegebiete	sorgten	
für die Ansiedlung innovativer Firmen, welche den 
wirtschaftlichen Aufschwung begünstigten. Zu-
dem begann die Meyer-Werft mit dem Bau von 
„Traumschiffen“,	wodurch	der	Tourismus	mittler-
weile zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor 
der Stadt und vor allem der Stadtmitte geworden 
ist (Neubürgerbroschüre 2015).

2.3 Überregionale, regionale und lokale 
verkehrliche Einbindung

Die Stadt Papenburg ist durch die Autobahn 31 in 
die Richtung Ruhrgebiet und Emden angeschlos-
sen. Gleichzeitig stellt sie die Anschlussstelle zur 
Weiterfahrt in Richtung Bremen und der Nieder-
lande dar. Weiterhin verläuft die B 70 (Leer (Ost-
friesland – Meppen) durch das Stadtgebiet. Von 
lokaler und regionaler Wichtigkeit ist die Landstra-
ße 52, die eine direkte Anbindung zur Autobahn 
31 und dem niederländischen Ort Rhedeburg dar-
stellt. 

Die Hauptverkehrsachsen im Untersuchungs-
gebiet bilden der Hauptkanal und die B70 (auch 
Meppener Straße/Kirchstraße genannt). Wobei 
zu berücksichtigen ist, dass der Hauptkanal nur 
im Winter von Personenkraftwagen (Pkws) befah-
ren werden darf. Östlich zum Hauptkanal verläuft 
parallel die Dechant-Schütte-Straße, diese führt 
von der Bahnhofsstraße bis zur B70. Eine weitere 
wichtige Verkehrsachsen westlich vom Hauptka-

Abb. 7: Lage im Raum
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nal ist der Deverweg, dieser verbindet den Haupt-
kanal mit der Straße am Stadtpark, die wiederum 
parallel zum Hauptkanal verläuft und ebenfalls 
bis zur B70 führt. Südlich im Untersuchungsge-
biet bildet die Rathausstraße die Verbindung vom 
Hauptkanal mit der B70. Daraus lässt sich ableiten, 
dass das Untersuchungsgebiet durch die direkten 
Anbindungen an die B70 auch regional gut ange-
bunden ist und grundsätzlich der Hauptkanal und 
die B70 die wichtigsten Verkehrsachsen im Unter-
suchungsgebiet sind.

Die Bahnhöfe Papenburg und Aschendorf werden 
stündlich durch den RE15 (Münster – Emden) und 
Papenburg wird zusätzlich zweistündlich durch 
den IC Norddeich Mole – Koblenz (- Konstanz) be-
dient. Seit Juli 2020 hält ebenfalls der ICE (Mün-
chen - Norddeich) in Papenburg. 

Zudem liegt im Westen der Stadt die Ems/der 
Dortmund-Ems-Kanal, welcher von Papenburg 
über den Sielkanal erreicht werden kann. Der 
Dortmund-Ems-Kanal ermöglicht den Zugang zur 
Nordsee und darüber hinaus zum Küsten- und Mit-
tellandkanal.

2.4	 Demografie

Nach dem Stand vom 31.12.2019 leben in Papen-
burg 38.340 EW, davon leben 13.612 im Stadtteil 
Untenende, der einen Teil des Untersuchungsge-
bietes bildet (Stadt Papenburg 2020 - Basis und 
Strukturdaten). Die Entwicklung der letzten Jahre 
wird durch eine Bevölkerungszunahme geprägt.

Den Daten der Stadt Papenburg zufolge gab es in 
den Jahren 2014 und 2015 mehr Zuzüge als Weg-
züge. Es kam zu einem positiven Wanderungssal-
do mit 377 sowie 356 Zuzügen. 

Bei der Geburtenrate hingegen verläuft die Ent-
wicklung gegensätzlich. Hier gab es ab dem Jahr 

2009	ein	Geburtendefizit.	Das	bedeutet,	dass	die	
Anzahl der Verstorbenen höher ist als die Anzahl 
der Geborenen. Diese lag beispielsweise in den 
Jahren 2014 und 2015 bei -21 und -40. Die leich-
te Bevölkerungszunahme der Stadt lässt sich wie 
folgt erklären: Da das Wanderungssaldo das Ge-
burtendefizit	 deutlich	 übersteigt,	 kommt	 es	 zu	
einer positiven Bevölkerungsentwicklung (Stadt 
Papenburg 2016 - Papenburg Statistik, Bevölke-
rungsbewegung).

Der Altersdurchschnitt der städtischen Bevölke-
rung lag im Jahr 2018 bei 43 Jahren, dieser ist im 
Vergleich zum Jahr 2017 mit 39,4 Jahren deutlich 
angestiegen.	Aufgrund	des	demografischen	Wan-
dels wird auch in den kommenden Jahren weiter-
hin mit einer alternden Bevölkerung ge-rechnet. 
Zudem wird ein weiterer Rückgang der jungen 
Bevölkerung aus der Altersklasse 10 bis 25 Jahre 
erwartet wohingegen jedoch eine Zunahme an 
Kleinkindern erwartet wird. Von der Überalterung 
werden in Papenburg laut Prognose vor allem die 
zentralen Stadtteile Untenenede und Obenende 
betroffen	sein.

Insgesamt sind derzeit knapp 18 % der Bevölke-
rung in Papenburg ausländischer Herkunft. Laut 
Prognosebericht wird die Zahl aufgrund der ho-
hen Zuzüge in den nächsten Jahren weiter stetig 
wachsen. Die männliche Anzahl an Ausländern ist 
mehr als doppelt so hoch wie die weibliche. Als ein 
Grund kann hier, die Beschäftigung von ausländi-
schen männlichen Arbeitskräften in der Meyer-
Werft, angeführt werden.

Der Anteil zwischen weiblicher und männlicher 
Bevölkerung ist relativ ausgeglichen in Papen-
burg: knapp 48 % der Bevölkerung ist weiblich, die 
verbleibenden 52 % männlich. 
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Entwicklung der Einwohnerzahl von 2013 bis 2018



Abb. 8: Auszug aus dem LROP 
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Das deutsche Planungssystem kennt vier formelle räumliche Ebenen, um räum-
liche Entwicklungen zu organisieren. Die Bundesraumordnung nach dem Raum-
ordnungsgesetz gibt raumordnerische Grundsätze und Leitbilder vor. Die Lan-
desplanung des Landes Niedersachsen ist für das Landesentwicklungsprogramm 
verantwortlich. Die Regionalplanung ist für die Entwicklung der Regionalpläne 
zuständig.

Die kommunale Bauleitplanung mit dem Flächennutzungsplan und den Bebau-
ungsplänen organisiert die gesamtstädtische Entwicklung und sichert die Entwick-
lung von Teilbereichen planungsrechtlich gem. Baugesetzbuch.

Das Baugesetzbuch kennt über die Bauleitplanung hinaus noch das besondere 
Städtebaurecht. Es ist die Grundlage für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 
insbsondere für bestehende Stadtstrukturen zur Behebung städtebaulicher Miss-
stände.

Die vorbereitenden Untersuchungen und auch die Erstellung des ISEK sind Maß-
nahmen der Vorbereitung der Sanierung, die zur Beantragung von Fördermitteln 
von Land und Bund erforderlich sind.

3 Planerische 
Rahmenbedingungen
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3.1 Regionales 
Raumordnungsprogramm (RROP) 

Das RROP ist das regionale Raumordnungspro-
gramm, das für einen regionalen Teilraum des 
Landes Niedersachsen aufgestellt wird. Aufge-
zeigt werden hier die zu erwartende räumliche 
Entwicklung des Emslandes und die daraus ab-
geleiteten Entwicklungschancen. Die Teilräume 
gliedern die verschiedenen Träger der Regional-
planung, die sich wiederum auf die verschiedenen 
Regionen sowie Regionalverbände aufteilen. Die 
Stadt Papenburg gehört zum Landkreis Emsland 
und somit zur Weser-Ems Region. 

Das RROP legt die Grundzüge für die angestreb-
ten räumlichen und strukturellen Entwicklungen 
im jeweiligen Planungsraum fest, die wiederum 
aus dem Landes-Raumordnungsprogramm zu 
entwickeln sind. Inhaltliche Schwerpunkte die im 
RROP festzulegen sind: 

• Die Festlegung:

 » der Grundzentren sowie zentrale Orte an 
denen sich Einrichtungen des täglichen Be-
darfs (Grundversorgung) konzentrieren,

 » von Nutzungsvorgängen zur Sicherung in-
takter Lebens- und Wirtschaftsräume und 
der naturräumlichen Lebensgrundlage,

• Aussagen zur Bereitstellung von regional be-
deutsamen	Wohn-	und	Gewerbeflächen.	

Ziele und Grundsätze des RROP zur Entwicklung 
der Siedlungs- und Versorgungsfunktion müssen 
im Rahmen einer vorbereitenden Untersuchung 
in	Papenburg	Beachtung	finden.	Diese	lauten:

• Schaffung	 eines	 ausgewogenen	 Verhältnisses	
zwischen Siedlungs- und Freiraumstruktur,

• Räumliche Integration von Wohnen, Arbeiten, 
Versorgung und Freizeit,

• Erhalt und Weiterentwicklung der regionstypi-
schen Bausubstanz,

• Siedlungskerne für Familien und Ältere glei-
chermaßen attraktiv gestalten,

• Prüfung	von	flächensparenden	Alternativen	vor	
der Inanspruchnahme neuer Flächen für Sied-
lung und Verkehr.

Durch das LROP wurde die Stadt Papenburg als 
Mittelzentrum	klassifiziert.	Folglich	hat	die	Stadt	
die Aufgabe die Sicherung und Entwicklung zen-
tralörtlicher Einrichtungen und Angebote für den 
gehobenen Bedarf zu fördern. Darüber hinaus 
werden folgende weitere Funktionen und Aufga-
ben im RROP festgelegt:

• Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten,

• Sicherung und Entwicklung von Wohnstätten,

• Besondere Entwicklungsaufgabe Tourismus,

• Vorrang- sowie Vorbehaltsgebiet für hafenori-

entierte wirtschaftliche Anlagen, Seehafen.

(Niedersachsen 2020 – Regionalplanung – Regio-
nale Raumordnungsprogramme RROP)

3.2 Regionale Handlungsstrategien

Die	 im	 Jahr	 2014	 vier	 neu	 geschaffenen	 Ämter	
für regionale Landesentwicklung fassen wesent-
liche Aufgaben der Regionalplanung und Raum-
ordnung, der Stadt- und Landentwicklung und der 
Wirtschaftsförderung zusammen. Darüber hinaus 
ist eine der wichtigsten Aufgaben die Erarbeitung 
regionaler Handlungsstrategien.

Die regionalen Handlungsstrategien der Region 
Weser-Ems, in die auch die Stadt Papenburg 
fällt, gliedert sich in zehn Handlungsfelder und 
in 12 den Handlungsfeldern zugeordneten stra-
tegischen	Zielen.	Bei	den	zehn	definierten	Hand-
lungsfeldern handelt es sich um Bioökonomie, 
Maritimes, Energiewirtschaft, Wirtschaft & Arbeit, 
Wissenschaft	 &	 Innovation,	 Bildung	 und	 Qualifi-
zierung, Verkehr, Mobilität, Infrastruktur, Umwelt 
& Natur, Soziale Innovation & Daseinsvorsorge 
sowie Kultur. Aus diesen Handlungsfeldern leiten 
sich die zwölf strategischen Ziele der RHS Weser-
Ems ab:

01. Zukunftssicherung Bioökonomie u.a. durch 
nachhaltigen Ausgleich von Ökologie und Ökono-
mie,

02. Zukunftssicherung der maritimen Wirt-
schaft u.a. durch nachhaltigen Ausgleich von Öko-
logie und Ökonomie,

03. Zukunftssicherung der Energiewirtschaft,

04. Stärkung und Zukunftssicherung der KMU-
Struktur	 in	 allen	 Branchen	 wie	 z.B.	 Kunststoff,	
Logistik, Metall- und Maschinenbau, Luftfahrt, Ge-
sundheitswirtschaft etc. in der Region,

05. Zukunftssicherung Tourismus u.a. durch in-
novative Fortentwicklungen und durch Sicherung 
höchster Standards,

06. Ansiedelung und Ausbau anwendungs-
orientierter Forschungsinstitute in den Bereichen 
hoher regionaler Systemkompetenz und gleich-
zeitige Stärkung und Professionalisierung des 
Wissenstransfers	 über	 projektspezifische	 Netz-
werkbildung,

07. Bedarfsgerechte Steigerung des Wissens- 
und Bildungsniveaus in der Region,

08. Sicherstellung einer ausreichenden ver-
kehrlichen und digitalen Infrastruktur für die re-
gionale Wirtschaft im Ausgleich von Ökologie und 
Ökonomie,

09. Bewältigung der Herausforderungen des 
Klimawandels, Senkung des CO2-Ausstoßes und 
Schutz der natürlichen Ressourcen Wasser, Boden 
und der Naturräume,

10. Innovative Bewältigung der sich aus dem 
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demografischen	Wandel	und	der	ländlichen	Struk-
tur ergebenden Herausforderungen,

11. Bestmögliche	Integration	von	geflüchteten	
Menschen und von EU-Zuwanderern in die Gesell-
schaft und den Arbeitsmarkt,

12. Ausbau und Modernisierung des kulturellen 
Erbes, auch zur Senkung des CO2-Verbrauchs.

Die regionalen Handlungsstrategien der Weser-
Ems	Region	schaffen	eine	wesentliche	Grundlage	
für weitere Entscheidungen und Folgeentschei-
dungen. Ziel ist es, dass die Handlungsstrategien 
immer die aktuellen Herausforderungen und 
Handlungsfelder in der Region widerspiegeln und 
dadurch als Handlungsinstrument anerkannt wer-
den (Amt für regionale Landesentwicklung Weser-
Ems 2017 – Regionale Handlungsstrategien We-
ser-Ems 2014-2020).

3.3 Bauleitplanung

Auf Grundlage des Bauplanungsrechts im Bauge-
setzbuch sowie weiteren ergänzenden Vorschrif-
ten werden im Zuge der Bauleitplanung unter-
schiedliche Nutzungen und die Bebaubarkeit von 
Flächen im Stadtgebiet vorbereitet. Bei Flächen-
nutzungsplänen und Bebauungsplänen handelt 
es	sich	um	Bauleitpläne,	die	von	Städten	verpflich-
tend in eigener Verantwortung aufzustellen sind. 

3.3.1. Flächennutzungsplan

Der Flächennutzungsplan zeigt die tatsächliche 
und geplante Nutzung der Flächen auf Ebene 
einer Gemeinde oder Stadt und steuert durch die 
behördenverbindliche Darstellung die städtebau-
liche Entwicklung der Flächen. Die letzten Ände-
rungen des Flächennutzungsplans der Stadt Pa-
penburg wurden 2019 vorgenommen.

Das Untersuchungsgebiet ist größtenteils von ge-
mischten	 Bauflächen,	 Gewerbeflächen	 und	 Flä-
chen für den Gemeinbedarf geprägt. 

Im Norden des Untersuchungsgebietes grenzt der 
Bahnhof als Fläche für den Gemeinbedarf an den 
Hafen,	an	eine	Gewerbefläche	sowie	an	eine	Wohn-
baufläche.	Zudem	befindet	sich	südlich	vom	Hafen	
die einzige Fläche, die als Sondergebiet dargestellt 
wird. Westlich und Östlich des Hauptkanals erstre-
cken	sich	die	gemischten	Bauflächen,	die	teilweise	
durch Flächen für den Gemeinbedarf, wie von einer 
Post	 oder	 Einrichtungen	 der	 öffentlichen	 Verwal-
tung unterbrochen werden. Südlich im Untersu-
chungsgebiet	 befindet	 sich	 in	 nordöstlicher	 Lage	
zum	Hauptkanal,	hinter	den	gemischten	Bauflächen	
und den Flächen für den Gemeinbedarf, ein Teil 
einer	Grünfläche,	einer	Gewerbefläche	sowie	einer	
Wohnbaufläche.	Südlich	der	Rathausstraße	wird	der	
städtische	Marktplatz	in	Form	einer	Grünfläche	dar-
gestellt. 

3.3.2 Bebauungspläne

Für den Bereich des Untersuchungsgebiets gelten 
folgende rechtsverbindliche Bebauungspläne: 

• Bebauungsplan Nr. 12 VEP: „Vorhabenbezogener 
B-Plan Nr. 12 – Am Turmkanal“ (Beschluss 2007)

• Bebauungsplan Nr. 13 VEP: „Ems-Center” (Be-
schluss 2006)

• Bebauungsplan Nr. 28 VEP: „Kinocenter am 
Hauptkanal“ (Beschluss 2010)

• Bebauungsplan Nr. 30/B: „Hauptkanal rechts und 
links, zwischen B70 und Wiekkanal“ (Beschluss 1971)

• Bebauungsplan Nr. 30/C: „Hauptkanal rechts 
und links, östlich der B70“ (Beschluss 1982)

• Bebauungsplan Nr. 32 VEP: „An der St. Antonius 
Kirche“ (Beschluss 2012)

• Bebauungsplan Nr. 42 VEP: „Ecke am Stadtpark 
/ Friederikenstraße“ (Beschluss 2015)

• Bebauungsplan Nr. 45/III: „Stadtmitte III – Süd-
lich B70“ – 5. Änderung (Beschluss 1991)

• Bebauungsplan Nr. 45/V: „Stadtmitte V – B70“ 
(Beschluss 1987)

• Bebauungsplan Nr. 45/A: „Stadtmitte – Haupt-
kanal rechts“ – 2. Änderung (Beschluss 1996)

• Bebauungsplan Nr. 45/B: „Stadtmitte – Haupt-
kanal rechts“ – 1. Änderung (Beschluss 2002)

• Bebauungsplan Nr. 45/C: „Stadtmitte – Östlich 
B70“ – 1. Änderung (Beschluss 2012)

• Bebauungsplan Nr. 45/D: „Stadtmitte – Haupt-
kanal links“ (Beschluss 1994)

• Bebauungsplan Nr. 45/E: „Stadtmitte – Haupt-
kanal links“ – 1. Änderung (Beschluss 2008)

• Bebauungsplan Nr. 45/F: „Stadtmitte – Deverweg 
/ Am Stadtpark“ – 3. Änderung (Beschluss 2006)

• Bebauungsplan Nr. 45/G: „Stadtmitte – Haupt-
kanal rechts zwischen Peter-Raskin-Straße und 
Friederikenstraße“ (Beschluss 2001)

• Bebauungsplan Nr. 70: „Zwischen Bundesbahn, 
Hauptkanal und Deverweg – Teil I“ (Beschluss 
1981)

• Bebauungsplan Nr. 100/I: „Zwischen Hauptka-
nal links, und Hans-Böckler-Straße, Teil I“ – 2. 
Änderung (Beschluss 1995)

• Bebauungsplan Nr. 100/II: „Zwischen Hauptka-
nal links, und Hans-Böckler-Straße, Teil II“ – 2. 
Änderung (Beschluss 2013)

• Bebauungsplan Nr. 109: „Zwischen Bahnhof-
straße und Deverweg“ (Beschluss: 1986)

• Bebauungsplan Nr. 111: „Alter Meyer-Werft“ – 
1. Änderung (Beschluss: 1995)

• Bebauungsplan Nr. 139: „Hauptkanal – zwi-
schen Oelmühlenweg und Deverweg“ (Be-
schluss: 1990)
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• Bebauungsplan Nr. 151: „Hauptkanal links von 
Hausnummer 73 bis 83“ (Beschluss: 1993)

• Bebauungsplan Nr. 203/I: „Am Stadtpark – De-
verweg, Teil 1“ (Beschluss: 2004)

• Bebauungsplan Nr. 219/I: „Am Turmkanal – Teil 
I“ (Beschluss: 2004)

• Bebauungsplan Nr. 226: „Jugendzentrum 
Marktplatz“ (Beschluss: 2007)

• Bebauungsplan Nr. 246: „Stadtmitte – nördlich 
Deverweg westliche Hauptkanal“ (Beschluss: 
2012)

Keine gültigen Bebauungspläne liegen vor für die 
farblosen Bereiche in der nebenstehenden Kar-
tendarstellung (Abb. 10).

3.4 Sonstige Konzepte

3.4.1 Demographischer Prognosebericht  
 für die Stadt Papenburg

Im Jahr 2015 erschien der Prognosebericht für die 
Stadt Papenburg. Grundlage des Berichts bilden 
die Einwohnermeldedaten vom 01.01.2001 bis 
zum 31.12.2013. Der Prognosebericht berücksich-
tigte die bereits bestehenden Bevölkerungsprog-
nosen	und	 trifft	Aussagen	 für	 die	Bevölkerungs-
prognose der Stadt Papenburg bis zum Jahr 2030. 

Der Bericht prognostiziert ein moderates Bevölke-
rungswachstum von fast 4 % bis zum Jahre 2030, 
wobei die Bevölkerungszunahme für die Inner-
städtische Stadtteile Untenende und Bokel mit 

Stadt Papenburg (nur für den internen Gebrauch)
Hauptkanal re. 68/69, 26871 Papenburg

Bemerkung: Flächennutzungsplan Papenburg
ISEK-Untenende

Bearbeiter: Stadt Papenburg
Datum: 06.02.2020 Maßstab: 1 : 5000

Auszug aus dem Geoinformationssystem der Stadt Papenburg.
Dies ist kein amtlicher Lageplan der Katasterbehörde. Die Darstellung kann vom örtlichen Bestand abweichen.
Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf erstellt und nicht an Dritte abgegeben werden.
Katasterdaten: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
OpenStreetMap: © OpenStreetMap-Mitwirkende CC-BY-SA 2.0

Abb. 9: FNP mit roter Umgrenzung des Untersuchungsgebiets 
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fast 7 % die deutlichste Bevölkerungszunahme 
verzeichnen. Neben einem Anstieg von Kleinst- 
und Kleinkindern, wird ebenfalls eine deutliche 
Zunahme von Menschen im Seniorenalter prog-
nostiziert. 

3.4.2 Leitbild Papenburg

Im Juni 2007 beschloss der Rat der Stadt Papen-
burg die Durchführung eines Leitbildprozesses 
unter aktiver Beteiligung der Bevölkerung. Ziel 
dieses Vorhabens war es eine Grundlage für eine 
nachhaltige Entwicklung und eine zukunftsorien-
tierte	 Positionierung	 der	 Stadt	 zu	 schaffen.	 Die	
Stadt Papenburg wurde hierbei als Ganzes be-
trachtet. Die Stadtteile „Obenende“ und „Unten-
ende“ sowie die fünf ehemals eigenständigen 

Stadtteile Aschendorf, Bokel, Herbrum, Tunxdorf 
und Nenndorf wurden somit gleichermaßen im 
Prozess berücksichtigt. Der Leitbildprozess er-
möglichte zudem die Entwicklung einer Leitlinie 
für das Handeln aller gesellschaftlichen Gruppen, 
Entscheider, Bürgerinnen und Bürger in mittel- bis 
langfristiger Perspektive bis zum Jahr (2015). 

Für die Erstellung des Leitbildes mit dem Motto 
„Gemeinsame Ziele – gemeinsam handeln – ge-
meinsame Zukunft“ wurde ein Leitbildforum 
gegründet, welches sich stellvertretend für die 
Bürgerinnen und Bürger Papenburgs in regel-
mäßig	 stattfindenden	 Sitzungen	 getroffen	 hat.	
Durch eine telefonische Befragung von rund 800 
BürgerInnen sowie den Hinweisen, welche durch 
Meinungsbörsen und Veranstaltungen von den 

Maßstab: 1 : 5000Kein amtlicher Lageplan der LGLN. Darstellung kann vom örtlichen Bestand abweichen. Vervielfältigen verboten.
Katasterdaten: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.
OpenStreetMap: © OpenStreetMap-Mitwirkende CC-BY-SA 2.0 Druck: 05.02.2020

Abb. 10: Übersicht der Bebauungspläne im UntersuchungsgebietsAbb. 9: FNP mit roter Umgrenzung des Untersuchungsgebiets 
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Bürgerinnen und Bürger an das Leitbildforum he-
rangetragen wurden, gewährleisteten das Gelin-
gen des Leitbildprozesses.

Infolge des Prozesses wurden folgende Leitlinien 
aufgestellt:

01. „Attraktives Papenburg“: Erhaltung und 
Ausbau des hohen-, Wohn- und Freizeitwertes,

02. „Wirtschaftliche und ökologisch starkes Pa-
penburg“: Stärkung als Standort für Arbeit und 
Wirtschaft,

03. „Lebendiges, soziales und religiöses Papen-
burg“: Lebendiges Angebot für Alle,

04. „Selbstbewusstes Papenburg“: Stärken her-
ausarbeiten, entwickeln und kommunizieren.

Für jede Leitlinie wurden Teilziele und Maßnah-
men gebildet, welche bis 2015 in die Umsetzung 
gehen sollten. Die Möglichkeit der Fortschreibung 
des Leitbildes über das Jahr 2015 hinaus, wurde 
ebenfalls im Leitbildprozess festgehalten.

3.4.3 Fortschreibung Einzelhandelskonzept

Für die Stadt Papenburg liegt aus dem Jahre 2020 
die Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes 
vor. Dieses wurde von der Stadt Papenburg in Auf-
trag gegeben. Die inhaltliche Konzeption und Ab-
stimmung erfolgten mit der Stadt Papenburg und 
lokalen Vertretern der Wirtschaft.

Ein zusammengefasstes Ziel des Gutachtens ist 
die Erarbeitung von Strategien für die zukünftige 
Einzelhandelsentwicklung der Stadt Papenburg. 
Relevant ist die Überprüfung und Fortschreibung 
der Abgrenzung zentraler Versorgungsbereiche 
sowie der Fortschreibung der Papenburger Sorti-
mentsliste. Weitere Bestandteile des Gutachtens 
neben, der Bestands- und Problemanalyse sowie 
den dazugehörigen Befragungen, sind die Fest-
legung zentraler Versorgungsbereiche, die Auf-
stellung eines Zentren-, Branchen-, und Standort-
konzeptes sowie die Handlungsempfehlungen zur 
Umsetzung der verschiedener Vorhaben.

3.4.4 Klimaschutzkonzept

Die Klimaschutzregion Papenburg, Dörpen und 
Rhede (Ems) hat 2015 zusammen mit der Bür-
gerschaft und lokalen Akteuren ein Integriertes 
Klimaschutzkonzept erstellt. Inhalt des Konzepts 
ist die Erarbeitung einer Strategie, um den Klima-
schutz in der Region voranzutreiben. Durch die 
Zusammenarbeit sollen nachhaltige Projektansät-
ze	sowie	Multiplikatoren-	und	Synergieeffekte	ge-
schaffen	werden.	Oberstes	Ziel	 des	Konzepts	 ist	
die Reduzierung der CO2-Emissionen in der Klima-
schutzregion. Die Klimaschutzregion unterstützt 
mit dem Integrierten Klimaschutzkonzept neben 
der Umsetzung der Klimaschutzziele der Bundes-
regierung auch die Stärkung der eigenen kom-
munalen Klimaschutzarbeit sowie der regionalen 
Wertschöpfung.

3.4.5 Verkehrsentwicklungsplan

Die Aktualisierung des Verkehrsentwicklungsplans 
Papenburg 2035 wurde vor dem Hintergrund der 
allgemeinen gesellschaftlichen Änderungen sowie 
der Weiterentwicklung beziehungsweise Neuaus-
richtung der Verkehrsentwicklungsplanung erfor-
derlich. Im Verkehrsentwicklungsplan werden auf 
gesamtstädtischer Ebene Strategien und Maßnah-
men zur nachhaltigen Mobilitätsgestaltung darge-
stellt. Zudem werden für die Konkretisierung der 
Maßnahmen entsprechende Teilkonzepte (bspw. 
Parkraumkonzept oder Straßenraumgestaltung) 
entwickelt. Des Weiteren wurde parallel von der 
PGV Alrutz ein Radverkehrskonzept erarbeitet, 
welches mit den Ergebnissen und Handlungsemp-
fehlungen in den Verkehrsentwicklungsplan inte-
griert wurde.

3.4.6 Campus-Papenburg

Mitten in der Stadt ist auf der 8.000 Quadratme-
ter großen Industriebrache der Firma Höveler und 
Diekhaus (seit 1969 Kolbenschmidt GmbH, heute 
KS Gleitlager) ein Campus geplant. Hierzu gibt es 
derzeit verschiedene Überlegungen zu potenziel-
len Nutzungsmöglichkeiten:

• Carl Remigius Media School für die PA-Ausbil-
dung

• Rijksuniversität Groningen

• Ansiedlung eines Biomechaniklabors in engster 
Kooperation mit einem Orthopädiemechaniker

• Initiierung eines Projektes Sommeruniversität 
für die Bürger mit der Überschrift „Gesundes 
Papenburg“

• Tagungsräume für die KV-Niedersachsen, Ärz-
tekammer, Pharmaindustrie

Räumlich sollen in der alten Industriehalle neben 
einem kleinen klassischen Hörsaal für maximal 
50 Teilnehmer zwei weitere größere Schulungs-
räume installiert werden. Auch ist hier ein Plane-
tarium mit einem Kuppeldurchmesser von 12 Me-
tern vorgesehen. Darüber hinaus sind in weiteren 
Räumlichkeiten Übungslabore und eine virtuelle 
Bibliothek geplant.

3.4.7 Zwischenbericht - 
Klimaschutzmanagement

Der Zwischenbericht beschreibt den aktuellen 
Projektverlauf des Projektes Klimaschutzmanage-
ment. Beschrieben werden allgemeine Projekt-
informationen, Meilensteine sowie der Verlauf 
des Projektes. Die Meilensteine geben einen 
Überblick über die durchgeführten beziehungs-
weise die aktuellen Maßnahmen. Zu den Meilen-
steinen	 zählen	 folgende	Maßnahmen:	 Schaffung	
einer Beratungsplattform, Leuchtturmprojekte, 
Lebenszyklusbetrachtung für kommunale Gebäu-
de,	 Angebot	 Thermografie-Aufnahmen,	 Informa-
tions- und Beratungsangebote, Einführung ins 
Energiemanagement, Energiescouts/Klimalotsen, 
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Schulungen und Unterweisungen für Mitarbeiter, 
Ökologisches Bauen, Konzept „Jung kauft Alt“, 
Effiziente	Straßenbeleuchtung,	Optimierung	Rad-
verkehr, Aktion „Stadtradeln“ des Klimabündnis-
ses, Prüfung von Förderkulissen, Verwaltung als 
Vorbild/Vorreiter, Netzwerkarbeit, Regenerative 
und alternative Antriebe, Eigennutzung von selbst 
produzierten EE-Strom, Energieeinsparprojekte in 
Schulen, Angebote und Anreize und Klimaschutz 
kommunizieren. Das Projekt erzielte durch die 
Maßnahmen bereits erste Treibhausgas Einspa-
rungen.

3.4.8 Sanierungsbericht „Stadtmitte“

Im Jahr 1983 beschloss der Rat die förmliche Fest-
legung des Sanierungsgebiets im Papenburger 
Stadtmittebereich.	 In	 den	 darauffolgenden	 Jah-
ren wurde bis Ende 2004 eine „Stadtmitte“ ge-
schaffen,	 die	 sowohl	 durch	 Umstrukturierungen	
im Inneren als auch durch sinnvolle Erweiterungen 
im Umfeld diesen Ansprüchen gerecht werden 
sollte. Mithilfe der Neuordnung von Verkehrs-
strukturen durch das Anlegen von Parallelstraßen 
und Querverbindungen, konnte die Fehnstruk-
tur der Stadt wiederhergestellt werden. Bei dem 
Vorgang wurden städtebaulich veränderte An-
sprüche und historische Vorgaben berücksichtigt. 
Zudem wurde die Stadtmitte durch Umleitung 
über Parallelstraßen verkehrsberuhigt. Durch die 
rückwärtige Erschließung der Grundstücke am 
Hauptkanal, konnte dieser auf seine Ursprungs-
breite vergrößert werden und der ehemaligen 
Fehnstruktur wieder Gestalt geben. Des Weiteren 
wurde versucht den Einzelhandel in diesem Be-
reich zu stärken. 

Die Städtebaufördermaßnahme umfasste eine In-
vestition von rd. 16 Millionen Euro, welche durch 
das	 Land	Niedersachsen	und	dem	Bund	 kofinan-
ziert wurden. Weitere Maßnahmen wurden über 
Sonderprogramme, wie z.B. das Fehnprogramm, 
finanziert	werden.	
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Abb. 11: Untersuchungsgebiet Papenburger Stadtmitte 
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4.1 Einordnung der Papenburger Stadtmitte in das Stadtgefüge 

Die Papenburger Stadtmitte liegt in zentraler Lage im Stadtgebiet Papenburg. 
Das Untersuchungsgebiet liegt unmittelbar im Stadtteil Untenende. Dieser grenzt 
westlich an den Stadtteil Bokel an und südlich an den Stadtteil Obenende. Es han-
delt sich folglich um ein Betrachtungsraum, der im Stadtzentrum liegt. 

Gekennzeichnet wird das Stadtbild Papenburgs von den vielen Kanälen und dem 
zentral gelegenen Hauptkanal, der unteranderem durch das Untersuchungsgebiet 
läuft. Zudem ist weiterhin die historische Stadtstruktur der Stadt Papenburg als äl-
teste und längste Fehnkolonie im Stadtbild zu erkennen. Östlich grenzt das Unter-
suchungsgebiet an ein großes Siedlungsgebiet, westlich an den Stadtpark sowie 
an	ein	Gebiet	für	Wohnbau-	und	Mischbauflächen.	

4.2 Kurzcharakteristik

Das Untersuchungsgebiet wird maßgeblich durch den Hauptkanal, der zentral 
durch das Gebiet läuft, charakterisiert. Generell lässt sich der Hauptkanal in zwei 
Schwerpunkträume teilen. Zum einen der inhabergeführte Einzelhandelsbesatz im 
südlichen Bereich und zum anderen der kulturelle Bereich, mit der alten Werft, im 
Norden.

Im	 Norden	 des	 Untersuchungsgebietes	 befindet	 sich	 das	 Eisenbahndock,	 der	
Bahnhof sowie weitere Gleisanlagen. Der Bahnhofsbereich ist zum einen aufgrund 
seiner wichtigen Funktion als ÖPNV Drehkreuz und zum anderen als Eingang zur 
Stadtmitte von hoher Bedeutung. An den Bahnhofsbereich angrenzend schließt 
sich ein Quartier mit historischer Villenbebauung sowie dem bereits erwähnten 
alten Werft-Gelände an. 

Zentral	gelegen,	westlich	vom	Hauptkanal,	befindet	sich	das	Ems-Center,	ein	Shop-
pingcenter mit Parkhaus aus den 1970er Jahren sowie mit Obi und Media Markt 
zwei	weitere	großflächige	Einzelhändler.	

Das Untersuchungsgebiet wird durch die B70 an das überregionale Verkehrsnetz 
angebunden. Östlich der B70 sind das Rathaus sowie die St. Antonius Kirche die 
beiden dominierenden Landmarks. Der an das Rathaus angrenzende Marktplatz 
bildet einen weiteren wichtigen Eingang zur Stadtmitte. Das Marien Hospital ist 
zwar nicht Teil des Untersuchungsraums, grenzt jedoch direkt daran an und bildet 
ebenfalls einen wichtigen Baustein des Stadtgefüges von Papenburg. Gegenüber 
vom	Marien	Hospital,	 auf	der	 anderen	 Seite	des	Hauptkanals,	 befinden	 sich	die	
Standorte der Wirtschaftsbetriebe Nyblad und Bunte.

Grundsätzlich erstrecken sich rund um den Hauptkanal, neben qualitativen Wohn-
raum, vermehrt Einzelhandel- und Gewerbestandorte. Durch den Hauptkanal und 
die angrenzende Einzelhandelslage, die alte Werft und weitere kulturelle Einrich-
tungen, aber auch durch das Rathaus stellt das Untersuchungsgebiet nicht nur für 
Papenburger Bürger das Zentrum der Stadt dar, sondern bildet auch das touristi-
sche Zentrum.

4 Die Papenburger 
Stadtmitte
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Abb. 12: Hauptkanal und Rathaus 

Abb. 13: St. Antonius v.Padua Kirche Abb. 14: Hauptkanal mit der Friederike von Papenburg
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4.3 Verkehr und Freiraum 

Fahrgästen stehen in Papenburg sechs Stadtbus-
linien und elf Regionalbuslinien zur Verfügung. 
Im Innenstadtgebiet verlaufen die Stadt- und die 
meisten Regionalbuslinien vom Bahnhof zum Rat-
haus und weiter entlang des Haupt- und des Gast-
hauskanals. Das Angebot ist stark auf den Schü-
lerverkehr ausgerichtet. Die Haltestelle „Bahnhof 
Papenburg“ verknüpft den Bus- mit dem Bahnver-
kehr. Durch das Emsland-Netz (RE 15) zwischen 
Emden und Münster sowie durch diverse Intercitys 
(IC) und einen Intercity-express (ICE) in Richtung 
Norddeich Mole und Köln / Koblenz / München ist 
eine	gute	Anbindung	des	öffentlichen	Personen-
nahverkehrs und des Fernverkehrs gegeben.

Die B 70 und die Emslandautobahn A31 verbinden 
Papenburg mit dem Umland. Die Straßen Am Stadt-
park, Meppener Straße bzw. Kirchstraße sowie die 
Rathausstraße bilden die Hauptverkehrsachsen in 
dem Stadtteil Untenende. In der Stadt sind mehre-
re ausgewiesene Parkplätze vorhanden, von denen 
die meisten den Nutzern zeitlich unbegrenzt und 
kostenlos zur Verfügung stehen. In der Stadtmit-
te	befindet	sich	zudem	ein	Parkhaus,	dass	 jedoch	
in einem schlechten baulichen Zustand ist. In den 
Sommermonaten werden die Straßen Hauptkanal 
Rechts und Hauptkanal Links bis zum Kreuzungs-
punkt mit der Rathausstraße weitgehend für den 
MIV gesperrt. In diesem Zeitraum steht die touristi-
sche Nutzung der Stadtmitte im Vordergrund.

Der Hauptkanal stellt in der Stadtmitte ein wich-
tiges stadtbildprägendes Element dar. Weitere 
bedeutende Orte sind der Marktplatz, auf dem 
Volksfeste	wie	der	Augustmarkt	 stattfinden,	 der	
Mühlenplatz, auf dem der Weihnachtsmarkt statt-
findet	oder	der	begrünte	Platz	vor	der	St.	Antoni-
us Kirche. Das Radwegenetz wird durch den Ems-
radweg gekennzeichnet, der durch den Stadtteil 
Untenende entlang des Hauptkanals führt. Zen-
trale	Fahrradstellplätze	befinden	sich	zum	Teil	 in	
Form abschließbarer Fahrradboxen am Bahnhof, 
an der Touristeninformation oder an den Bushal-
testellen. Über eine Schleuse ist die Ems mit dem 
Papenburger Sielkanal und dem Hauptkanal ver-
bunden. Im Turmkanal, im Umfeld der alten Werft, 
befinden	sich	mehrere	Bootsanleger.

In	Papenburg	befinden	sich	mehrere	Parkanlagen	
und	Grünflächen,	von	denen	der	Stadtpark	als	zen-
traler Erholungsraum in unmittelbarer Nähe zum 
Stadtkern die größte Bedeutung einnimmt. Die 
Stadtmitte weist einen relativ hohen Grünanteil 
mit einer Vielzahl an Baumreihen und Baumgrup-
pen auf. Herauszuheben sind die Baumreihen am 
Hauptkanal und der alte Baumbestand im Umfeld 
des Parkplatzes „City Papenburg“ (Kreuzungs-
punkt Am Stadtpark / Alter Schulweg). Sonstige 
Grünflächen	befinden	sich	vor	dem	Rathaus	sowie	
vor der Nikolaikirche. Der an das Untersuchungs-
gebiet angrenzende Stadtpark stellt zudem einen 
wichtigen Freiraum in unmittelbarer Nähe dar. 
Bedingt durch ihre Entstehungsgeschichte als 
Fehnkolonie verfügt die Stadt über eine Vielzahl 
offener	Gewässer.	Daher	wird	Papenburg	auch	als	
„Stadt der Kanäle“ bezeichnet.

Abb. 15: Hauptkanal 
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4.4 Klimaschutz und 
Klimafolgenanpassung 

Die Berücksichtigung von Klimaschutz und Klima-
folgenanpassung ist heute allgegenwärtig. Vor al-
lem	Städte	können	hierzu	einen	effektiven	Beitrag	
leisten, denn entfällt drei Viertel des Weltenergie-
verbrauchs auf sie. Die Erstellung des ISEKs kann 
daher eine geeignete Plattform darstellen, das 
Thema Klima anzusprechen und bei der Entwick-
lung von Handlungsfeldern zu berücksichtigen. 
Nachhaltiges Handeln der Gesellschaft sowie eine 
ressourcenschonende Entwicklung auf Stadtteil-
ebene kommt nicht nur dem jeweiligen Stadtteil 
zugute, sondern wirkt sich positiv auf die gesamte 
Stadt aus. Ferner wird dadurch zudem die gesamt-
heitliche Bewegung in Deutschland in Bezug auf 
Klimaschutz und Klimafolgenanpassung unter-
stützt. 

Klimaschonende Fortbewegungsmöglichkeiten 
könnten beispielsweise für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Stadtmitte verstärkt gefördert wer-
den. Hierzu zählen der Rad- und Fußgängerver-
kehr sowie der ÖPNV. Die Förderung mit einer 
einhergehenden Minimierung des motorisierten 
Individualverkehrs bedeutet nicht nur das Einspa-
ren von Ressourcen, sondern auch eine positive 
Auswirkung auf die Luftqualität und darüber hin-
aus eine Minderung des Verkehrlärmes sowie eine 
Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Auch können Stadtteile einen aktiven Beitrag zur 
allgemeinen Resilienz beim fortschreitenden Kli-
mawandel mithilfe verschiedener Maßnahmen 
leisten. Hierzu zählen beispielsweise die Begrü-
nung der Straßenzüge, Urban Gardening und Ver-
tikalgärten, welche zur Steigerung des mensch-
lichen	 Wohlbefindens,	 der	 Bereitstellung	 von	
Lebensraum für Tiere sowie zu einer sauberen 
Luft und der Minderung von Wärmeinseln beitra-

gen. Insgesamt wird nicht nur ein Stück Natur in 
der Stadt bewahrt, gleichzeitig können Starkre-
genereignisse, wie sie vermehrt auftreten, durch 
nicht verdichtete Böden, in ihrem Ausmaß be-
schränkt werden.

In Papenburg macht der Sektor Wirtschaft den 
größten Anteil (2012: 44 %) am Energieverbrauch 
ein. Die spiegelt die industriell geprägte Wirt-
schaft in Papenburg wieder. Die Sektoren Verkehr 
und Haushalte sind beide ungefähr gleichauf mit 
27 %	bzw.	29	%.	

In der Stadtmitte wurden bereits einige Maßnah-
men im Bereich E-Mobilität umgesetzt. Am Rat-
haus bestehen mehrere Elektro-Zapfsäulen für 
Autos.	 Ebenfalls	 befinden	 sich	 am	 Ems-Center	
zwei Elektro-Zapfsäulen für Autos und eine wei-
tere im Bereich der Alten Werft. Damit sind ers-
te Grundsteine in diesem Bereich gelegt. Jedoch 
nimmt der MIV derzeit eine sehr hohe Bedeutung 
im Bereich Stadtmitte ein. Die Infrastruktur für 
Fußgänger und Radfahrer ist in vielen Bereichen 
noch entwicklungsfähig. Die Verbesserung der 
Infrastruktur und der Aufteilung im Modal Split 
wurden bereits in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich angegangen. Mit dem Verkehrsentwick-
lungsplan 2035 wurde zudem ein wichtiges Kon-
zept zur Förderung der Fuß- und Radinfrastruktur 
auf den Weg gebracht. Die Maßnahmen des VEP‘s 
sollen in den kommenden Jahren weiter um-
gesetzt werden. Somit lassen sich ein deutlicher 
Trend und die politische Bereitschaft erkennen, 
die einstmals autogerecht geplante Stadtmitte in 
diesem Bereich weiter zu entwickeln.  

Die Stadtmitte verfügt über viele Freiräume und 
begrünte Bereiche, in der Summe dominieren 
allerdings die befestigten Flächen. Der Versiege-
lungsgrad ist aufgrund der dichten Bebauung, 
der ansässigen Nutzungen, die einen hohen Ver-

Abb. 16: Schadhafter Bodenbelag und Barriere in der Rathausstraße 
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siegelungsgrad mit sich bringen, der Straßenver-
kehrsflächen	sowie	der	vielen	Flächen	für	den	ru-
henden Verkehr vergleichsweise hoch. Eine hohe 
Versiegelung kann vor allem im Sommer und bei 
Extremwetterlagen zu gesundheitlichen Beein-
trächtigungen für bestimmte Bevölkerungsgrup-
pen, aufgrund der Hitzeentwicklung, führen. Ent-
siegelungsmaßnahmen in bestimmten Bereichen 
können dem entgegenwirken. Positiv hingegen 
wirken	 sich	 die	 vielen	Oberflächengewässer	 aus,	
die eine kühlende Wirkung mit sich bringen.  

Die CO2-Emissionen pro Kopf waren 2012 über 
dem Bundesdurchschnitt. Ziel der Stadt Papen-
burg	 ist	es	den	CO₂-Ausstoß	deutlich	zu	reduzie-
ren (Klimaschutzkonzept 2015) und bis 2050 eine 
bilanzielle CO2-Neutralität zu erreichen. Durch die 
Maßnahmen des Klimaschutzmanagements wur-
de bereits im Jahr 2020 eine Treibhausgas Einspa-
rung von 3.259 t CO2	 erreicht	 (Stadt	 Papenburg	
2020 - Klimaschutzmanagement). Für die fortlau-
fende Verminderung des CO2-Ausstoßes, spielt 
der Gebäudesektor eine bedeutende Rolle, da 
durch diesen ein wesentlicher Anteil an Emissio-
nen produziert wird und entsprechende Einspa-
rungen im Energieverbrauch möglich sind. Hier 
ist vor allem die energetische Sanierung des Ge-
bäudebestandes ein wichtiger Bestandteil. Viele 
Gebäude im Untersuchungsbereich sind vor 1980 
erbaut	 und	 befinden	 sich	 in	 einem	 unsaniertem	
Zustand. Die Eigentümerbefragung ergab, dass 
an nur an knapp der Hälfte der Gebäude bereits 
Wärmedämmmaßnahmen durchgeführt wurden. 
Ungefähr ein Drittel der Eigentümer gab zudem 
an, dass energetische Sanierungsmaßnahmen an 
ihrem Gebäude notwendig sind. Die Bereitschaft 
für eine Sanierung ist zudem durchaus gegeben, 
35 % der Eigentümer könne sich eine Sanierungs-
maßnahmen vorstellen und weitere 30 % könne 
sich bedingt (z. B. abhängig von Finanzierungs- 
und Fördermöglichkeiten, Kosten / Nutzenver-
hältnis,	 Auflagen	 durch	 den	 Denkmalschutz)	 Sa-
nierungsmaßnahmen vorstellen. Die energetische 
Erneuerung der Gebäudebestände stellt somit ein 
Handlungsschwerpunkt dar.  

4.5 Einzelhandel und Wirtschaft 

4.5.1 Beschäftigungsstruktur und 
Arbeitslosigkeit

Die Beschäftigungsstruktur in Papenburg ist ge-
kennzeichnet von steigenden Zahlen an Sozial-
versicherungspflichtigen	 Arbeitnehmern	 sowie	
sinkenden Arbeitslosenquoten. Die Anzahl der 
Sozialversicherungspflichtigen	 Arbeitnehmer	
stieg seit dem Jahr 2012 von 16.993 auf 20.253 im 
Jahr 2016 an. Den statistische Daten nach gab es 
im	Jahr	2019	22.998	sozialversicherungspflichtige	

Arbeitnehmer. Das verdeutlicht die weiterhin an-
haltende positive Entwicklung. Parallel dazu sinkt 
die Arbeitslosenquote deutlich ab. Im Januar 2012 
gab es in der Stadt Papenburg einen Arbeitslosen-
anteil	von	5,3 %,	dieser	stieg	bis	zum	Januar	2014	
auf	5,7 %	an	und	nimmt	seitdem	stetig	ab,	sodass	
die Stadt im Februar 2019 nur noch einen Arbeits-
losenanteil	von	2,8 %	hat	(Landesamt	für	Statistik	
Niedersachsen 2019) Aufgrund der Corona-Pan-
demie ist die Quote seit dem Frühjahr 2020 wie-
der steigend.

4.5.2 Wirtschaft und Gewerbe

Die	 geografische	 Lage	 Papenburgs	 mit	 der	 di-
rekten Anbindung an die Ems, den umliegenden 
Anbindungen an die A31 und die A28 sorgen für 
eine industriell geprägte Wirtschaft. Papenburg 
wird auch als südlichster Seehafen deutscher Küs-
ten bezeichnet und ist damit auch ein wichtiger 
Standort für Warenumschlag. Aufgrund der guten 
Wassernetzanbindung wird die Wirtschaft Papen-
burgs in erster Hinsicht durch die weltweit be-
kannte Meyer Werft geprägt. Diese zählt nicht nur 
in der Stadt Papenburg, sondern in der gesamten 
Region zu den wichtigsten Arbeitgebern. Neben 
der Meyer Werft spielen weitere Unternehmen 
in Papenburgs Wirtschaft eine Rolle wie zum Bei-
spiel die Johann Bunte Bauunternehmung GmbH 
& Co. KG , die KS Gleitlager GmbH, ein Prüfgelände 
der Daimler AG oder die ATP Automotive Testing 
Papenburg GmbH. Ein weiteres Standbein der Pa-
penburger Wirtschaft ist der Gartenbau. Die Gar-
tenbauzentrale vermarktet 60 Gartenbaubetriebe 
und trägt somit ebenfalls erheblich zur Wirtschaft 
bei. Insgesamt verzeichnet Papenburg eine posi-
tive wirtschaftliche Entwicklung. Diese ist aktuell 
auf die Zunahme des Dienstleistungssektors und 
des produzierenden Gewerbes zurückzuführen 
und bildet auch Grundlage für den kontinuierli-
chen Rückgang der Arbeitslosigkeit (Stadt Papen-
burg 2007 - Leitbild Papenburg).

Im Untersuchungsgebiet sind die prägenden Un-
ternehmen für den gewerblichen Bereich NYBLAD 
und Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & 
Co. KG im Südosten des Gebietes. Die alte Mey-
er Werft im Norden (heute Gelände Forum Alte 
Werft)	wird	mittlerweile	nicht	mehr	für	den	Schiff-
bau genutzt und ist weitestgehend im Eigentum 
der Stadt Papenburg. Hier haben sich unterschied-
liche kulturelle und gastronomische Betriebe an-
gesiedelt. Die Stadtmitte wird vor allem durch Ein-
zelhändler und Dienstleister geprägt.

4.5.3 Einzelhandelsstandort Stadtmitte

Der Einzelhandelsstandort der Papenburger 
Stadtmitte nimmt für die Bevölkerung von Papen-
burg sowie für weite Teile des Landkreises eine 
zentrale Bedeutung ein. Die Stadtmitte ist als 
Hauptzentrum der Stadt Papenburg charakteri-
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Abb. 17: Einzelhandelsstandort Hauptkanal

Abb. 18: Kolpingwerke 
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siert und gliedert sich in einen Kernbereich (Lage 
entlang des Hauptkanals zwischen Deverweg 
und Hermann-Lange-Straße/Russellstraße) sowie 
einen Ergänzungsbereich (Bereich Ems-Center/
Kaufland).	 Der	 Einzelhandel	 in	 der	 Papenburger	
Stadtmitte wird charakterisiert durch ihre inha-
bergeführten Geschäfte. Hier bilden 12 Inhaber-
geführte Unternehmen den Zusammenschluss 
„Starke Partner“. Dieser sorgt für eine direkte 
Vernetzung des Handels vor Ort (Neubürgerbro-
schüre 2015). Ebenfalls besteht mit der „Werbe-
gruppe Stadtmitte e.V“, eine weitere Initiative, die 
seit langem am Hauptkanal aktiv ist. Die Qualität 
des Einzelhandels ist vor allem im Kernbereich 
noch sehr hoch, die weniger exponierten Lagen, 
wie z.B. die Friederikenstraße haben dagegen mit 
Funktionsverlusten und Leerständen zu kämpfen. 
Der Schwerpunkt des Einzelhandels liegt entlang 
des Hauptkanals bei Warengruppen des aperiodi-
schen	Bedarfs.	Im	Kernbereich	finden	sich	verhält-
nismäßig wenige Magnetbetriebe bzw. Frequenz-
bringer wieder. Gerade die inhabergeführten 
Geschäfte können daher als Zugpferde dienen, 
um Service und Qualität der Angebote weiter zu 
verbessern. 

Befragungen im Rahmen des Einzelhandelskon-
zept 2020 zeigen auf, dass überwiegend im Be-
reich der Stadtmitte, folglich im Stadtteil Unten-
ende, eingekauft wird. Die Bewertungen der 
Online-Bürgerbefragung zeigen, dass eine gewis-
se Unzufriedenheit mit der Angebotsvielfalt, der 
Gestaltung des Einzelhandelszentrums sowie der 
Einkaufsatmosphäre besteht. Folglich ist eine ge-
zielte Erweiterung der Angebotsvielfalt zur Arron-
dierung des Einzelhandelbesatzes vorwiegend am 
Hauptkanal anzustreben. Die Befragten wiesen 

darauf hin, dass in der Stadtmitte ein mangelndes 
Angebot an Bekleidungsgeschäften, bestimmte 
Geschäfte und auch anderen Sortimenten, be-
steht (Einzelhandelskonzept 2020). 

Die angrenzende Einzelhandelslage am Deverweg 
wird	von	großflächigen	Fachmärkten	dominiert,	die	
durch die angrenzenden Parkmöglichkeiten auf den 
motorisierten Individualverkehr ausgerichtet sind. 

Grundsätzlich konkurriert der Einzelhandelsstand-
ort Papenburgs mit dem benachbartem Mittel-
zentrum Leer sowie den Oberzentren Oldenburg 
und Groningen und dem Online-Handel. Gesamt-
heitlich zeigt sich, dass die Stadtmitte zwar für 
den Großteil der Bevölkerung noch eine zentrale 
Bedeutung hat, aber grundsätzlich ein Rückgang 
der Käufer aus dem eigenen Stadtgebiet sowie 
aus dem Umland zu erkennen ist und nach Selbst-
einschätzungen der Käufer weniger besucht wird 
(Einzelhandelskonzept 2020).  

Um auch weiterhin als Einzelhandelsstandort kon-
kurrenzfähig zu sein, sollte die Versorgung durch 
zentrenrelevante Sortimente gewährleistet blei-
ben und gestärkt werden. Neben Sortiments- und 
Angebotslücken weist die Papenburger Stadt-
mitte einen gewissen Leerstand und Modernisie-
rungsbedarf rund um den Hauptkanal und das 
Ems-Center auf. Diesem Rückgang gilt es gezielt 
entgegenzuwirken. 

Abb. 19: Ems-Center mit real Markt (mittlerweile geschlossen)
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4.6 Wohnen , Soziales und Bildung 

4.6.1 Bevölkerungsentwicklung / 
Bevölkerungsstruktur

Die Bevölkerungszahl der Stadt Papenburg wird 
sich weiterhin positiv entwickeln. Laut der Bevöl-
kerungsprognose	 (Demografiebericht	 Stadt	 Pa-
penburg 2015) wird von einem kontinuierlichen 
Anstieg bis zum Jahr 2030 ausgegangen. Die Ge-
samtbevölkerung soll laut Prognose dann 35.600 
Personen betragen. Die Prognose weicht durch 
die aktuelle Bevölkerungszahl von rund 38.000 
Einwohnern ab. Das Bevölkerungswachstum ist 
dabei auf ein positives Wanderungssaldo zurück-
zuführen. Es wird somit davon ausgegangen, dass 
weiterhin mehr Bürger nach Papenburg ziehen 
als aus Papenburg wegziehen. Im Gegenzug dazu 
wird	 von	einer	 rückläufigen	natürlichen	Bevölke-
rungsentwicklung (die Sterblichkeitsrate über-
steigt die Geburtenrate) ausgegangen.

Der Bevölkerungsanstieg für den Stadtteil Unten-
ende und Bokel ist im Vergleich zur Gesamtstadt 
überproportional hoch. Laut der Bevölkerungs-
prognose wird es im Prognosezeitraum zwischen 
2014 und 2030 einen Anstieg von 6,6 % geben. Im 
Vergleich dazu werden im selben Zeitraum die Be-
völkerungsanstiege in den beiden anderen Stadt-
teilen (Obenende +0,5 % und Aschendorf mit Her-
brum,	 Tunxdorf	 und	 Nenndorf	 +3,1  %)	 deutlich	
geringer ausfallen.    

Insgesamt wird die Bevölkerungszunahme vor allem 
in den höheren Altersklassen sowie bei Kleinst- und 
Kleinkindern zu verzeichnen sein. Für den Stadtteil 
Untenende und Bokel wird fast ausschließlich von 
einer Zunahme der älteren Bevölkerungsgruppen 
ausgegangen, während es bei den unter 15-jährigen 

nur einen relativen geringen Zuwachs geben wird 
und die Zahl der 16 bis 60-jährigen abnehmen wird. 
Die Zunahme der Altersklasse der 60- bis 74-jährigen 
fällt mit +41 % extrem hoch aus. Bei den über 75-jäh-
rigen liegt Untenende mit +18 % im gesamtstädti-
schen Trend. Die Altersklassen von 0 bis 2 Jahren 
(+ 2%) von 6 bis 9 Jahren (+ 1%) und von 10 bis 15 
Jahren (+ 1%) wachsen leicht bzw. stagnieren. Etwas 
stärker fällt das Wachstum in den Altersklassen 3 bis 
5 Jahre (+8 %) und 25 bis 39 Jahre (+5 %) aus. 

Eine starke Abnahme lässt sich vor allem in der Al-
tersklasse von 16 bis 18 (-15 %) verzeichnen, wäh-
rend die Abnahme der Altersklassen von 19 bis 24 
(-8 %) und 40 bis 59 Jahre (-6 %) eher moderat ist.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass ein Rückgang 
der Geburtenzahlen zu erwarten ist und sich die-
ser Trend auch nach 2030 fortsetzen wird. Auf-
grund der Überalterung der Bevölkerung wird 
sich ebenfalls der Trend hoher Sterbefallzahlen 
fortsetzen und ggf. noch erhöhen. Die dadurch 
entstehende negative natürliche Bevölkerungs-
entwicklung kann folglich nur über die Gewähr-
leistung eines weiterhin positiven Wanderungs-
saldos kompensiert werden. Diese Feststellungen 
gelten sowohl für die Gesamtstadt als auch für 
Untenende mit Bokel.  

4.6.2 Wohnen

Die Bevölkerung hat in der Stadtmitte in den letz-
ten Jahren kontinuierlich zugenommen und wird 
laut Prognosen auch in den nächsten Jahren wei-
terwachsen. Einher mit einer wachsenden Bevöl-
kerung geht auch die Nachfrage nach Wohnraum 
und einem daraus folgendem ansteigenden Druck 
auf den Immobilienmarkt. Wie auch in anderen 
Städten zu beobachten ist, steigen die Mietprei-

Prognostizierte	Entwicklung	der	Gesamtbevölkerung	von	2014	bis	2030	(Basisjahr	2014),	Demografiebericht	Stadt	

Papenburg 2015) 
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se stetig an. Nicht nur eine wachsende Nachfrage, 
sondern auch die (energetische) Modernisierung 
von Bestandsgebäuden, neue Wohngebiete, stei-
gende Ansprüche etc. führen zu einem ständigen 
Wandel des Wohnungsmarktes. Vor allem die 
Nachfrage an Wohnraum für alleinstehende Per-
sonen, aber auch Haushalte mit älteren Bewoh-
nern, ist stetig steigend. Vor dem Hintergrund 
der wachsenden Altersgruppe der Senioren und 
Hochbetagten, sind besonders Wohntypologien 
in diesem Segment gefragt.

Die Stadtmitte bietet dabei eine besondere Qua-
lität für entsprechende Wohnformen. Das Wohn-
umfeld verfügt über große Freiräume und Park-
anlagen,	die	 in	 fußläufiger	Nähe	erreichbar	 sind.	
Durch die Zentralität der Wohnlage sind alle wich-
tigen	Einrichtungen	in	fußläufiger	Entfernung	er-
reichbar. 

Der nördliche Bereich der Papenburger Stadtmit-
te zwischen dem Deverweg und dem Bahnhofsge-
lände stellt sich als innerstädtisches Wohnquartier 
dar.	Hier	befinden	sich	überwiegend	Gebäude	mit	
reiner Wohnnutzung. Geprägt ist der Bereich vor 
allem von Mehrfamilienhäusern. Vereinzelt sind 
auch Ein- und Zweifamilienhäuser in diesem Be-
reich	zu	finden.	

Die Gebäude entlang des Hauptkanals werden 
zum großen Teil gemischt genutzt. In den oberen 
Geschossen	befinden	sich	Wohnungen,	die	Erdge-
schosszone wird für gewerbliche Zweck genutzt. 
Generell lässt sich festhalten, dass die Wohnfunk-
tion im Untersuchungsgebiet einen untergeord-
neten Stellenwert hat. 

4.6.3  Kinderbetreuung und Bildung

Das Bildungsangebot in der Stadtmitte ist ausrei-
chend abgedeckt. Im Bereich der Kleinkinderbe-
treuung sind zwei KITAs im bzw. in direkter Nähe 
zum Untersuchungsgebiets vorhanden. Diese de-
cken den Bedarf an Plätzen ab. Die Kindertages-
stätten	befinden	sich,	wie	auch	generell	in	Papen-
burg, nicht in kommunaler Trägerschaft. 

Angrenzend an das Untersuchungsgebiet be-
findet	 sich	 zudem	 eine	 Grundschule	 sowie	 zwei	
weiterführende Schulen, die das Schulangebot 
abdecken.	Weitergehend	befinden	sich	im	Unter-
suchungsgebiet mit dem Bildungswerk der nie-
dersächsischen Wirtschaft (BNW), der Kunstschu-
le Zinnober und der Volkshochschule Papenburg 
(VHS) drei wichtige Institutionen der Erwachse-
nenbildung. Insgesamt ist somit in der Stadtmitte 
ein weitreichendes Bildungsangebot in verschie-
denen Bereichen vorhanden. 

4.6.4 Soziale Einrichtungen 

Die Stadt Papenburg verfügt über eine Vielzahl 
an Akteuren, die sich für die soziale Fürsorge und 
Teilhabe von Kindern, Jugendlichen, Senioren 
oder Menschen mit Handicap einsetzen. Zu den 
Akteuren zählen u.a. Vereine und Verbände so-
wie Selbsthilfegruppen und Kirchengemeinden. 
Vor allem ehrenamtliche Mitarbeiter nehmen 
hier eine wichtige Unterstützungsfunktion ein. 
Die Stadtverwaltung engagiert sich hierbei über 
einen Seniorenbeirat, einen Jugendvorstand und 
einen Arbeitskreis barrierefreies Papenburg (Neu-
bürgerbroschüre 2015).

In der Papenburger Stadtmitte sind das Jugend-
zentrum Papenburg, der Deutsches Rotes Kreuz 
Kreisverband Emsland e.V., das kath. Jugendbü-
ro Emsland-Nord und der Caritasverband für den 
Landkreis Emsland als soziale Einrichtungen ver-
treten. 
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4.7 Tourismus, Kultur und Freizeit 

Die Stadt Papenburg nimmt seit Jahren an touris-
tischer Beliebtheit zu. Rund 1,5 Millionen Tages-
gäste sowie mehr als 300.000 Übernachtungs-
gäste (Vergleich 2009: ca. 210.000) besuchen die 
Stadt jährlich. Auch die Aufenthaltsdauer ist im 
Gegensatz zum allgemeinen Trend im Städtetou-
rismus	 nicht	 rückläufig,	 sondern	 steigt	 an.	 Aktu-
elle liegt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
bei 2,5 Tagen (LSN 2019). Begünstigt wird diese 
Entwicklung einerseits durch die attraktive Lage 
der Stadt an der Ems sowie der Nähe zu den Nie-
derlanden und der nicht weit entfernten Stadt 
Emden. Andererseits verfügt die Stadt über ein 
vielfältiges Angebot an Freizeit-, Kultur- sowie 
Tourismusangeboten. Das Angebot wird maßgeb-
lich durch ansässige Firmen wie die Meyer Werft 
sowie durch die geschichtsträchtige Prägung der 
Stadt	mit	Kanälen	und	Brücken	beeinflusst.	Auch	
bildet die regelmäßig wiederkehrende Blumen-
schau einen wesentlichen Attraktionspunkt für 
die Einwohner und lockt eine Vielzahl an Besu-
chern an. Die Stadtmitte bildet das touristische 
und	 kulturelle	 Zentrum	der	 Stadt.	Hier	 befinden	
sich u.a. Museen (z.B. Friederike von Papenburg), 
das Forum Alte Werft, Meyers Mühle und die Alte 
Drostei. Weiterhin sorgt das Angebot an klassi-
schen Konzerten, Kleinkunst, Sonderveranstaltun-
gen wie bspw. Kunstausstellungen für ein diverses 
Kulturerlebnis. Darüber hinaus säumen neben Ein-
zelhandelsgeschäften auch eine Vielzahl an Cafés, 
Restaurants sowie einige Hotels und Ferienwoh-
nungen die Wege entlang des Hauptkanals. 

Die zentrale Vermarktung der Stadt erfolgt regio-
nal und überregional durch die Papenburg Mar-
keting GmbH. Durch Reiseangebote, welche auf 
verschiedene Zielgruppen (z.B. Individualreisen-

de, Familie etc.) ausgelegt sind, wird ein breites 
Publikum angesprochen. 

Eine Vielzahl von Fußball- und Freizeitplätzen und 
Sporthallen sowie ein breites Sportangebot (Ten-
nis,	 Kegeln,	 Segelfliegen,	 Golfen)	 sorgen	 für	 ein	
umfangreiches Freizeitvergnügen in der Stadt. 
Der Sport ist in Papenburg dabei vorrangig in 
Vereinen organisiert. Dieser reicht vom Freizeit-, 
Breiten- und Gesundheitssport bis hin zum Wett-
kampfsport und richtet sich an alle Altersgruppen. 
Die Strukturen werden durch Sozial-, Tier- und an-
dere Vereine ergänzt. Leider ist in diesem Bereich 
seit Jahren ein negativer Trend vor allem in den 
jüngeren Altersgruppen zu erkennen. Sportstät-
ten und Sportplätze sind im Innenstadtbereich 
nicht vorhanden. Allerdings sind mehrere Verei-
ne, u.a. der Papenburger Ruderklub e.V, Mühlen-
verein, Wachstumsregion Ems-Achse e.V. und der 
Förderkreis Hafenfest Papenburg e.V. in der Stadt-
mitte angesiedelt.

4.8 Stadtbild und Baukultur 

4.8.1 Denkmalschutz

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind vor al-
lem im nördlichen Bereich eine Vielzahl von Denk-
mälern sowie unter Ensembleschutz stehende 
Gebäude	vorhanden.	Betroffen	von	den	beabsich-
tigten Sanierungsmaßnahmen sind möglicherwei-
se nicht nur im Denkmalverzeichnis der Stadt Pa-
penburg eingetragene Bau- und Kunstdenkmale, 
sondern auch Bereiche in der Umgebung dieser 
Bau- und Kunstdenkmale. Dazu zählen Gebäude, 
Straßen, Wege, Plätze, Freiräume, Grünanlagen 
etc. 

Für die Papenburger Stadtmitte ist dabei zu be-

Abb. 20: Meyers Mühle mit Vorplatz
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rücksichtigen, dass in fast allen Straßen des Unter-
suchungsgebietes eine denkmalrechtliche Ge-
nehmigung einzuholen ist, bevor eine Maßnahme 
begonnen werden kann. Ausgenommen sind die 
Straßen An der Alten Werft, Am Ems Center und 
Am Stadtpark, die Dechant-Schütte-Straße, De-
verweg und die Friederikenstraße. Herzuleiten 
ist dieser Sachverhalt aus dem Niedersächsischen 
Denkmalschutzgesetz (NDSchG): Nach § 8 NDSchG 
dürfen in der Umgebung eines Baudenkmals An-
lagen nicht errichtet, geändert oder beseitigt wer-
den, wenn dadurch das Erscheinungsbild des Bau-
denkmals beeinträchtigt wird. Bauliche Anlagen in 
der Umgebung eines Baudenkmals sind auch so zu 
gestalten und instand zu halten, dass eine solche 
Beeinträchtigung nicht eintritt.

§ 8 NDSchG stellt Anforderungen an die Gestal-
tung von Anlagen in der Nachbarschaft von Bau-
denkmalen. Anlagen, die sich auf das Erschei-
nungsbild des Baudenkmals auswirken können, 
müssen in Kubatur, Größe, Form und gestalteri-
schen Einzelheiten auf das benachbarte Denkmal 
Rücksicht nehmen.

Vorhaben in der Umgebung eines Baudenkmals 
haben demnach den Maßstab einzuhalten, den 
das Denkmal gesetzt hat. Sie dürfen es nicht er-
drücken, verdrängen oder übertönen und die ge-
botene Achtung gegenüber den Werten erkennen 
lassen, die das Denkmal verkörpert.

Maßnahmen an einem Baudenkmal sowie in der 
Umgebung eines Baudenkmals sind nach § 10 
NDSchG	genehmigungspflichtig.	Daher	sind	sämt-
liche geplante Maßnahmen frühzeitig und im Vor-
feld der Planungen bei der Denkmalschutzbehör-
de zu beantragen. Eine Umsetzung der Planungen 
ist erst nach Erteilung der denkmalrechtlichen Ge-
nehmigung,	 die	 mit	 Auflagen	 und	 Bedingungen	

versehen ist, möglich. Eine Nichtbeachtung stellt 
nach § 35 NDSchG eine Ordnungswidrigkeit dar.

4.8.2 Stadtgrundriss / Siedlungsstruktur 

Der heutige Stadtgrundriss ist auf die Gründung 
der Stadt im 17. Jahrhundert zurückzuführen. Die 
damals angelegten Kanäle dienten der Entwässe-
rung und Trockenlegung des Moorgeländes , um 
eine Besiedlung zu ermöglichen. Die Kanäle dien-
ten neben der Entwässerung auch als Verkehrs- 
und Transportwege. Die Fehnstrukturen prägen 
noch heute das Stadtbild und sind vor allem in der 
Papenburger Stadtmitte in Form des Hauptkanals 
deutlich erkennbar. 

Der Hauptkanal und die entlang des Kanals ge-
gliederte Bebauung stellen das Rückgrat der Pa-
penburger Stadtmitte dar. Vor allem der Bereich 
zwischen der B70 und der alten Werft bildet eine 
städtebauliche Einheit, die kleinteilig gegliedert 
ist, jedoch teilweise durch größere Baukörper 
unterbrochen wird. Die dichte Bebauung wird 
nur	 selten	von	kleineren	Plätzen	und	Öffnungen	
unterbrochen. Auch neuere Gebäude, die in den 
letzten Jahrzehnten ergänzt wurden, fügen sich in 
dieses Raster und die Bebauungsstruktur ein.  

Der nördliche Bereich ist wiederum etwas grob-
körniger strukturiert. Die Gebäude am Rande des 
Eisenbahndocks, des Kanals und der Gleisanlagen, 
sind gewerbliche und industrielle Betriebe, die 
ihre Nutzung auch in ihrer Bebauungsform ent-
sprechend widerspiegeln und dieses Gebiet cha-
rakterisieren. 

Angrenzend an das Bahnhofsumfeld besteht ein 
kleines aufgelockertes Quartier mit überwiegen-
der Wohnnutzung, dass sich südlich des Bahnhofs 
bis hin zur Alten Werft und dem Hauptkanal zieht. 
Charakteristisch für diesen Bereich sind vor allem 

Abb. 21: Altes Werft Gelände 
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die alte Villenbebauung sowie die Kolping Werk-
stätten.

Nordwestlich des Hauptkanals gliedert sich mit 
dem Fachmarktzentrum und der alten Werft ein 
Bereich an, der aufgrund seiner Funktion groß-
maßstäblich	 dimensioniert	 ist.	 Hier	 befinden	 sich	
mit dem Ems-Center, einem Baumarkt und Media 
Markt	 großflächige	 Einzelhandelsstandorte.	 Das	
alte Werft Gelände ist ebenfalls aufgrund ihrer 
ehemaligen Funktion großformatig strukturiert. 
Unterbrochen wird diese Struktur in diesem Be-
reich durch kleine vereinzelte Baukörper, die sich 
vor allem entlang des Deverwegs verorten lassen.

Der südliche Bereich ist ebenfalls durch größere 
Strukturen geprägt. Zwischen der St. Antonius v. Pa-
dua	Kirche	und	dem	Rathaus	besteht	ein	recht	offe-
ner Stadtraum, daran anschließend Richtung Süden 
lässt sich wieder die geschlossene Gebäudestruktur 
entlang des Hauptkanals ausmachen. Die dort hin-
terliegenden Bereiche sind geprägt durch eine grö-
bere Bebauungsstruktur mit gewerblicher Nutzung. 

4.9  Transformationsstandorte

Im	Untersuchungsgebiet	befinden	sich	vier	große	
Standorte, die kurz- bis mittelfristig neugeordnet 
werden sollen. Aufgrund dieser bevorstehenden 
Transformation sind große Potenziale für die wei-
tere Entwicklung der Stadtmitte vorhanden. 

Im	Norden	angefangen,	befindet	 sich	hinter	den	
Gleisanlagen das Eisenahndock. Die ehemaligen 
Hafenflächen	 liegen	 bereits	 seit	 Jahren	 brach	
und	befinden	 sich	weitestgehend	 in	Privateigen-

tum der Deutschen Bahn. Aufgrund ihrer Größe 
sowie der zentralen Lage in unmittelbarer Nähe 
zum Bahnhof und dem südlich liegendem Stadt-
zentrum bietet das Gebiet ein sehr großes Po-
tenzial für die zukünftige Stadtentwicklung. Die 
Flächen sollen für gemischte Nutzungen nutzbar 
gemacht werden. Sowohl gewerbliche als auch 
dienstleistungsorientierte Nutzungen aber auch 
Bildungseinrichtungen, Gastronomie- oder Hotel-
leriebetriebe kommen für das Eisenbahndock in-
frage. Ein grüner Gewerbe- und Bildungscampus 
mit einer aufgelockerten Bebauung und einem 
starken	Bezug	zu	den	Wasserflächen	ist	denkbar.	
Nicht vorgesehen sind Wohnnutzungen, aufgrund 
der hohen Lärm- und Geruchsimmissionen. 

Die Erschließung der Flächen und somit die direk-
te Anbindung zur Stadtmitte stellen eine größere 
Herausforderung dar. Derzeit ist das Gebiet nur 
über eine weiträumige Umfahrung erreichbar. 
Eine direkte Anbindung über die Gleise und das 
Dockbecken für Fußgänger und Radfahrer, aber 
auch eine möglichst direkte Straßenanbindung 
werden geprüft. 

Etwas	südlich	vom	Bahnhof	befindet	sich	mit	den	
ehemaligen Höveler & Dieckhaus Werkstätten, ein 
weiteres	Areal	welches	sich	im	Umbruch	befindet.	
Die denkmalgeschützten und städtebaulich wert-
vollen Gebäude sind nur noch zu Teilen genutzt. 
Die historische Bausubstanz ist sanierungsbedürf-
tig. Dem Areal sollen nun neue Nutzungen zuge-
führt werden. Derzeit wird ein Nutzungskonzept 
erarbeitet welches Bildungs- und Verwaltungsein-
richtungen aufnimmt sowie gastronomische Nut-
zungen beherbergt. 

Abb. 22:	Villenbebauung	in	der	Straße	„Hoffskanal“
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Der Bereich Ems-Center inkl. der umliegenden 
Freiräume und dem Bereich bis zum Hauptkanal 
soll umstrukturiert und aufgewertet werden. Das 
Ems-Center mit Parkhaus entspricht nicht mehr 
den heutigen Maßstäben sowohl aufgrund der 
funktionellen als auch der substanziellen Miss-
stände. Der jetzige Ankermieter Real schließt 
Ende 2020. Im Laufe der Erstellung dieses Kon-
zepts wurden parallel die Planungen im Bereich 
Ems-Center vorangetrieben. Das Konzept sieht 
den Abriss und Neubau des Centers und des Park-
hauses vor. Ein Ersatzbau soll Einzelhandels- und 
Dienstleistungsnutzungen beherbergen, das Park-
haus wird durch ebenerdiges Parken im Süden des 
Geländes ersetzt. Generell soll der Bereich, aber 
weiterhin als wichtiger Einzelhandelsstandort für 
großflächigen	Einzelhandel	bestehen	bleiben.	

Das vierte große Areal im Untersuchungsgebiet 
liegt im Südosten. Langfristig kann bei den Be-
trieben, Johann Bunte und NYBLAD, von einem 
größeren Flächenbedarf ausgegangen werden. 
Dieser steht jedoch nicht zu Verfügung. Eine Ver-
legung der jetzigen zentralen Standorte ist daher 
gut denkbar. Dies würde große, zentralgelegene 
Brachflächen	mit	 sich	 bringen,	 deren	 städtebau-
liches Potenzial es zu nutzen gilt. Das sehr gut 
angebundene und zentral gelegene Gebiet ist 
prädestiniert für die Entwicklung eines neuen in-
nerstädtischen Wohnquartiers.

4.10 Gebäudetypologien und 
Bausubstanz 

Das Untersuchungsgebiet wird durch die mehrge-
schossige Bebauung entlang des Hauptkanals do-
miniert. Ein Großteil dieser Gebäude ist vor 1948 
entstanden.	Sie	besitzen	häufig	Sattel-	oder	Walm-
dächer, die Fassaden sind verputzt oder mit Sicht-
mauerwerk/Klinker verkleidet. Die Dachgeschosse 
sind	häufig	ausgebaut,	verfügen	jedoch	nur	selten	
über	Giebel	oder	Gauben.	Zudem	befinden	sich	im	
Untersuchungsgebiet einige Backsteingebäude, 
diese	verfügen	häufig	über	eine	verzierte	Fassade.	

Neben	den	älteren	Gebäuden	befinden	 sich	ent-
lang des Hauptkanals vereinzelt Bauwerke aus 
späteren Epochen. Hier dominieren vor allem die 
Gebäude aus den 1960er und 1970er Jahren, die 
sich vorwiegend im südlichen Teil des Hauptkanals 
wiederfinden.	 Sie	besitzen	meistens	 Flachdächer	
mit einer abgesetzten Attika. Die Fassaden sind 
häufig	als	Rasterfassaden	ausgebildet	und	aus	Be-
ton oder Fertigteilbausystemen.

Die großformatigen Baukörper westlich des 
Hauptkanals entstammen wiederum noch späte-
ren Epochen. Das Ems Center mit Parkhaus ent-
stand in den späten 1970er Jahren während der 
Media Markt und der Baumarkt in diesem Jahr-
hundert erbaut wurden.

Insgesamt wurden 274 Hauptgebäude im Unter-
suchungsgebiet erfasst. Nebengebäude wurden 
nicht berücksichtigt. Dazu gehören u.a. wohn- und 
gewerbebezogene Gebäude, wie bspw. Schup-
pen, Lager, Garagen und Abstellräume. 

Zum Teil stehen die betrachteten Gebäude unter 

Abb. 23: Bahnhofsgelände
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Gering | Mittel (je nach Ausprägung)
Fassade: mangelhafter/verwitterter An-
strich, leichte Putzschäden und -risse, leich-
te Verformungen des Fachwerks, Fugenab-
risse, einzelne fehlende Platten und Ver-
kleidungen, leichte Schäden am Mauer-
werk,
leichte Feuchtigkeitsschäden, Dämmung 
nicht nach modernen Standards
Dach: mangelhafte/verwitterte Dacheinde-
ckung, leichte Schäden
Fenster/Türen: Fenster und Türen tech-
nisch in Ordnung, aber veralteter Dämm-
standard, Verglasung und Rahmen mit 
leichten Schäden, Dichtungen schadhaft
Leerstand: partieller Leerstand aufgrund 
Modernisierungsrückstand

Hoch
Fassade: abgängige Anstriche und Verklei-
dungen, starke und großflächige Putz- und 
Mauerwerksschäden, starke Feuchtigkeits-
schäden, Zerstörungen am Fachwerk, de-
fekte Schwellhölzer, lose und fehlende Ge-
fache und/oder weitere Schäden 
Dach: hoher Verwitterungsgrad der Dach-
eindeckung mit Fehlstellen, mangelhafte 
Verblechung von Kehlen, schadhafte Ent-
wässerung
Fenster/Türen: abgängige und schadhafte 
Fenster und Türen, Verglasung und 
Rahmen schadhaft,Fehlstellen an Wasser-
schenkeln, Dichtungen schadhaft
Leerstand: partieller und kompletter Leer-
stand wegen Modernisierungsrückstand

Sanierungsaufwand des
Gebäudebestands
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Denkmalschutz. Die Erhaltung und die Instandset-
zung sind in § 6 NDSchG geregelt. Vorgaben zum 
Umgebungsschutz der Denkmale sowie die geneh-
migungspflichtigen	Maßnahmen	regeln	die	§	8	und	
§ 10 NDSchG. Weitere Aussagen sowie eine Karte 
mit	der	Darstellung	der	Denkmäler	finden	sich	unter	
Kapitel 4.8. 

Anhand von bestimmten Bewertungskriterien wur-
de der von außen erkennbare baulichem Zustand 
der Gebäude mit einer eigenständigen Adresse ana-
lysiert. Dabei wurden Nebengebäude aufgrund 
ihrer geringen Relevanz für die Nutzungsstruktur 
nicht bewertet. Eine Bewertung des baulichen 
Zustandes des Inneren der Gebäude konnte nicht 
durchgeführt werden. Es wurde zwischen vier Be-
wertungskategorien unterschieden, die im Nach-
folgenden näher beleuchtet werden.

• Guter baulicher Zustand: kein Handlungsbedarf

• Baulicher Zustand mit kleinen Mängeln: gerin-
ger Sanierungsaufwand

• Mäßiger baulicher Zustand: mittlere Sanie-
rungsaufwand, Teilmodernisierungsmaßnah-
men erforderlich 

• Schlechter baulicher Zustand: größerer Sanie-
rungsaufwand, umfassende Modernisierungs-
maßnahmen erforderlich 

Um die Gebäude einer Kategorie zuordnen zu kön-
nen, wurden Gebäudeteile von außen betrachtet 
und insbesondere nachfolgenden Einzelaspekten 
bewertet:

• Der Fassadenzustand (Schäden aufgrund von 
Verwitterung oder Alter),

• Zustand des Daches und der Dachaufbauten 
(Verwitterungsgrad der Dacheindeckungen, 
Patina, Dachsenkungen oder -einstürze, Fehl-
stellen in der Eindeckung, Zustand der Regen-
rinnen und Fallrohre, fehlende bzw. defekte 
Verblechungen und weitere Schäden),

• Zustand der Fenster und Türen (Alter der Bau-
elemente, mangelhafte Gliederung und Mate-
rialien der Fenster, energetischer Zustand der 
Fenster, Fensterverkleidungen und weitere 
Schäden),

Guter baulicher Zustand = kein Sanierungsauf-
wand:

• Fassade: Fachwerk, Anstrich, Putz, Mauerwerk 
ohne Schäden,

• Dach: Dacheindeckung ohne Schäden,

• Fenster/Türen: Fenster und Türen intakt, Ver-
glasung, Rahmen, Dichtungen intakt und ohne 
Schäden, Fenster neuerer Bauart und Däm-
mung.

Kleine Mängel bzw. mäßiger baulicher Zustand = 
je nach Ausprägung, geringer oder mittlerer Sa-
nierungsaufwand:

• Fassade: mangelhafter/verwitterter Anstrich, leich-

te Putzschäden und -risse, leichte Verformungen 
des Fachwerks, Fugenabrisse, einzelne fehlende 
Platten und Verkleidungen, leichte Schäden am 
Mauerwerk, leichte Feuchtigkeitsschäden, Däm-
mung nicht nach modernen Standards,

• Dach: mangelhafte/verwitterte Dacheinde-
ckung, leichte Schäden,

• Fenster/Türen: Fenster und Türen technisch in 
Ordnung, aber veralteter Dämmstandard, Ver-
glasung und Rahmen mit leichten Schäden, 
Dichtungen schadhaft,

• Leerstand: partieller Leerstand aufgrund Mo-
dernisierungsrückstand.

Schlechter baulicher Zustand = großer Sanie-
rungsaufwand:

• Fassade: abgängige Anstriche und Verkleidun-
gen,	starke	und	großflächige	Putz-	und	Mauer-
werksschäden, starke Feuchtigkeitsschäden, 
Zerstörungen am Fachwerk, defekte Schwell-
hölzer, lose und fehlende Gefache und/oder 
weitere Schäden,

• Dach: hoher Verwitterungsgrad der Dachein-
deckung mit Fehlstellen, mangelhafte Verble-
chung von Kehlen, schadhafte Entwässerung,

• Fenster/Türen: abgängige und schadhafte 
Fenster und Türen, Verglasung und Rahmen 
schadhaft, Fehlstellen an Wasserschenkeln, 
Dichtungen schadhaft,

• Leerstand: partieller und komplett.

Neben der gutachterlichen Bewertung der Gebäude 
wurde parallel eine Eigentümerbefragung durchge-
führt (vgl. Kapitel 1.5.3). Die Auswertung der Frage-
bögen ist ebenfalls in die Beurteilung der Gebäu-
desubstanz	 eingeflossen.	Die	 Eigentümer	 konnten	
über das äußere Erscheinungsbild hinaus noch wei-
tere Einblicke in den Zustand der Gebäude liefern. 
Der von den Eigentümern vorgetragene Sanierungs-
bedarf wurde durch das Gutachterteam eingeord-
net, entsprechend bewertet und eingestuft. 

4.11 Eigentümerstruktur 

Die Eigentümerstruktur in der Papenburger 
Stadtmitte ist sehr heterogen. Viele Gebäude im 
Betrachtungsraum	 befinden	 sich	 im	 Privatbesitz	
und haben unterschiedliche Eigentümer. Von Be-
deutung für die zukünftige Entwicklung des Ge-
biets ist vor allem, dass es wenige institutionelle 
Eigentümer gibt, sondern sehr viele Grundstücke 
im Besitz einer Privatperson sind. Bestände in der 
Hand von einer Immobiliengesellschaft sind nur 
vereinzelt vorhanden.

Mit Blick auf Maßnahmen zur Sanierung von Ge-
bäuden im Untersuchungsgebiet ist die Anspra-
che und Herangehensweise auf diese Rahmenbe-
dingungen abzustimmen.
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Abb. 24: Hoher Sanierungsaufwand  

Hauptkanal links 12 

Abb. 25: Mittlerer 

Sanierungsaufwand 

Bahnhofstraße 22

Abb. 26: Geringer bis mittlerer 

Sanierungsaufwand,  

Hauptkanal links 51
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Abb. 27: Leerstehendes Gebäude in 

der Friderickenstraße 

Abb. 28: Mittlerer Sanierungsaufwand 

Abb. 29: Geringer Sanierungsaufwand, 

Hauptkanal Links 58



30 %
30 % der Befragten 
wohnen im  
Untersuchungsgebiet

55 % 44 %

Etwas mehr der Teilnehmer waren männlich

31,5 % wohnen in einem  
Zwei-Personen-Haushalt

33,5 %

Ein Drittel der Teil-
nehmer arbeitet 
im Untersuchungs-
gebiet

Mehr als die Hälfte der Befragten sind 
sehr stark mit ihrer Stadt verbunden - 

sie wohnen schon seit über 21 Jahren in 
Papenburg

Für 57,7 % sind die Themen  
„Einzelhandel, Arbeit und Wirtschaft“ sowie für  

37,7 % „Bildung, Stadtkultur und Zusammenleben“  
die zentralen Bereiche der Stadtentwicklung 

 in den nächsten 10 Jahren

36 %
23 %
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Die Bürgerbeteiligung bringt eine Vielzahl an Aussagen hervor, welche die bisheri-
gen Erkenntnisse bestätigen beziehungsweise ergänzen. Erfreulicherweise konn-
ten	auch	Aussagen	 identifiziert	werden,	deren	 Inhalte	 in	der	bisherigen	Analyse	
noch nicht festgestellt worden sind und die somit einen wichtigen Beitrag zu de-
ren Vervollständigung beitragen. Nachfolgend werden zunächst einige Daten zur 
Stichprobencharakteristik dargelegt, bevor die wichtigsten Ergebnisse der einzel-
nen Handlungsfelder kurz aufgezeigt werden. 

Insgesamt haben 360 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Diese lassen sich wie 
auf Seite 54 dargestellt beschreiben.

5 Ergebnisse aus der 
Bürgerbeteiligung 

1%

13%

24%

31%

38%

58%

Ich weiß es nicht

Klima, Umwelt und Energie

Mobilität und Verkehr

Stadtstruktur, Bauen und Wohnen

Bildung, Stadtkultur und Zusammenleben

Einzelhandel, Arbeit und Wirtschaft

Wichtige Themen der Stadt in den nächsten 10 
Jahren

n= 350 Mehrfachantworten möglichn=350 Mehrfachantworten möglich
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5.1 Verkehr und Freiraum

Im Handlungsfeld „Verkehr und Freiraum“ wird 
sich vor allem eine höhere Aufenthaltsqualität am 
Hauptkanal gewünscht, um dort mehr verweilen 
zu können. 52,4 % der Personen gaben an, dass sie 
sich demnach eine autofreie Lösung, aber bessere 
Benutzung des Hauptkanals für Radfahrer wün-
schen. 

Insgesamt stellt das Fahrrad das Hauptfortbewe-
gungsmittel in der Stadt dar. Es wird vom Auto 
dicht gefolgt. Sowohl die Parkplatzsituation als 
auch die Infrastruktur für Radfahrer wurde als aus-
reichend beziehungsweise gut bewertet. 

Es wird allerdings angemerkt, dass an mehreren 
Stellen (z.B. Emdener Straße, Friederikenstraße) 
eine Sanierung des Radweges wünschenswert 
wäre.	Auffällig	ist	das	Ergebnis,	dass	sich	niemand	
der befragten Personen mit dem Bus in der Stadt-
mitte Papenburg fortbewegt. 

5.2 Einzelhandel und Wirtschaft

Die Umfrage-Ergebnisse zum Handlungsfeld „Ein-
zelhandel und Wirtschaft“ sind zum Teil mit Vor-
sicht	zu	genießen.	Gerade	Antworten	auf	offene	
Fragestellungen beziehen sich zum Teil auf Ge-
schäfte, Dienstleistungen, welche sich nicht im 
Untersuchungsgebiet	befinden.	Es	kann	nicht	aus-
geschlossen werden, dass geschlossene Fragen 
demnach ebenfalls nicht immer korrekt beantwor-
tet worden sind. 

Mit Sicherheit lässt sich aber sagen, dass der real 
Markt im Ems-Center, zum Zeitpunkt der Umfra-
ge, den Anziehungspunkt für den Lebensmittel-
kauf bildet. Weiterhin stellen das Modegeschäft 
Böckmann und der Bücherladen Eissing zwei Ge-
schäfte dar, in denen die Befragten gerne einkau-
fen gehen. Daneben werden Dienstleistungen in 
der Stadtmitte vor allem durch die Sparkasse so-
wie OLB-Bank und Friseure in Anspruch genom-
men. Ca. 61,9 Prozent der Befragten besuchen 
durchschnittlich 1-2 mal im Monat ansässige Gast-
ronomie in der Stadtmitte. Hier werden vor allem 
das Arkadenhaus, Bellini, Café Engels und das 
Gasthaus Kuhr als beliebte Gastronomiebetriebe 
genannt. 

Sollte der Hautkanal ganzjährig für Autos geschlossen werden?

Wie bewegen Sie sich der Stadtmitte fort?

0%

1%

29%

33%

38%

Mit dem Bus

Andere

Zu Fuß

Mit dem Auto

Mit dem Fahrrad

Fortbewegung in der Stadtmitte

Mit dem Fahrrad

Mit dem Auto

Zu Fuß

Anders

Mit dem Bus

n=314

2%
7%

15%

24%

52%

Ganzjährige Schließung des Hauptkanals für 
Autos und/oder Fahrradfahrer?

Auch im Sommer für Autos
offen

Nur für einige Bereiche
sinnvoll

Jetzige Lösung gut

Ja, ausschließlich
Fußgängerzone

Autofreie Lösung aber
offen für Radfahrer

Auch	im	Sommer	für	Autos	offen	sein

Nur in bestimmten Bereichen

Jetzige lösung beibehalten

Ausschließlich Fußgängerzone

Für Autos schließen, aber 
für	Radfahrer	offen	lassen

n=313
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5.3 Wohnen, Soziales und Bildung

Befragte Personen, die in der Stadtmitte leben 
oder dort hinziehen möchten, schätzen die Zent-
ralität	sowie	die	fußläufige	Erreichbarkeit	aller	re-
levanten Bereiche (Geschäfte, Dienstleistungen, 
Naherholung etc.). Allerdings führen die empfun-
denen Aspekte eines teuren Wohnraums, eines 
unattraktiver werdenden Stadtbildes und der 
Langeweile dazu, dass derzeitige Bewohner über 
einen Umzug aus der Stadtmitte heraus nachden-
ken. Auch sind dies Gründe, weswegen Personen 
zum Teil nicht in die Stadtmitte ziehen möchten. 

Darüber hinaus ergab die Umfrage, dass sich vor 
allem die Wohnform eines betreuten Wohnens 
gefolgt von der Senioren-WG am ehesten im Alter 
vorgestellt	 werden	 kann.	 Pflegeheime	 sowie	 Al-
tenheime kann sich eine Mehrzahl dagegen eher 
nicht bis überhaupt nicht vorstellen. 

Weitere Angebote für Jugendliche, Kinderspiel-
plätze, Kinderbetreuungsangebote und Angebo-
te für die Erwachsenenbildung sind Einrichtungen 
im Sozial- und Bildungsbereich, die den Befragten 
derzeit fehlen. 

Wohnen Sie in der Stadtmitte oder könnten Sie sich vorstellen dort zu Wohnen?

Welche Einrichtungen im Sozial- und Bildungsbereich fehlen Ihnen in der Stadtmitte?

5%

24%

25%

47%

Die Stadtmitte als attraktiver Wohnstandort

Ich wohne dort, würde aber
gerne wegziehen

Ja, ich würde gerne dort
hinziehen

Ja, ich wohne dort und es
gefällt mir

Nein, auf gar keinen Fall

Ich wohne dort, würde aber gerne wegziehen

Ja, ich würde gerne dort hinziehen

Ja, ich wohne dort und es gefällt mir

Nein, ich könnte dort  
auf keinen Fall leben

n=253

Angebote für Jugendliche

Kinderspielplätze

Kinderbetreuungsangebote

Angebote für Erwachsenenbildung

Andere

Betreuung für Senioren

Weiterführende Schulen

Grundschulen
n=201

2%

4%

10%

15%

20%

23%

34%

81%

Grundschulen

Weiterführende Schulen

Betreuung für Senioren

Andere

Angebote für Erwachsenenbildung

Kinderbetreuungsangebote

Kinderspielplätze

Angebote für Jugendliche

Fehlende Einrichtungen im Sozial- und Bildungsbereich

n= 201 Mehrfachantworten möglich
Mehrfachantworten möglich
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5.4 Tourismus und Kultur

Das Kino in der Stadtmitte wird als beliebte Frei-
zeitinstitution wahrgenommen. Auch die Stadt-
halle/Stadttheater sowie das Forum Alte Werft 
wurden hier des Öfteren genannt. Einrichtungen, 
die sich im Kultur- und Freizeitbereich gewünscht 
werden, sind vor allem weitere Bars, Kneipen aber 
auch Klubs und Diskotheken. 

Grundsätzlich wird sich hier ein größeres Angebot 
für jüngere Menschen und Kinder gewünscht. 

Die befragten Personen zeigen ihrem Besuch vor 
allem die Meyer-Werft. Im Untersuchungsgebiet 
ist unter anderem der Hauptkanal ein beliebtes 

Ziel, um mit dem Besuch zu verweilen. Um die 
Erlebbarkeit des Hauptkanals zu erhöhen, wird 
sich mehr Auswahl an Geschäften, Fahrverbot für 
Autos, Angebot von Bootstouren sowie die Behe-
bung von Leerständen und Modernisierung ein-
zelner Gebäude gewünscht. 

Darüber hinaus wird eine zeitgemäße Gestaltung 
sowie Renovierung und bessere Anbindung des 
Ems-Centers sowie die Ansiedlung von mehr Cafés 
an der Alten Werft als sinnvoll für die touristische 
Attraktivitätssteigerung angesehen. 

Insgesamt wird die touristische Attraktivität des 
Untersuchungsgebiet als „mittel“ eingestuft. 

 

Wie	empfinden	Sie	die	touristische	Attraktivität	der	Stadtmitte?
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5.5 Stadtbild und Baukultur

Die Bürgerbeteiligung ergab, dass die Personen 
die	 Papenburger	 Stadtmitte	 als	 gepflegt,	 fuß-
gängerfreundlich, autogerecht, sicher, langweilig, 
familienfreundlich sowie seniorenfreundlich und 
behindertengerecht wahrnehmen. 

Eine historische Stadtstruktur wird heute am ehes-
ten mit der Papenburg Stadtmitte verbunden. Für 
2030 wünschen sich die befragten Personen eher 
das Image einer Einkaufsstadt für die Stadtmitte 
Papenburg. 

Als	typisch	Papenburg	werden	die	Schiffe,	Kanäle	

Welches Bild/Image verbinden Sie derzeit mit der Stadtmitte und  
welches Bild/Image wünschen Sie sich 2030?

und Brücken, das Rathaus, die Alte Werft, die An-
tonius Kirche sowie Meyers Mühle genannt.

Historische Stadtstruktur

Kultur- und Tourismuszentrum

Andere

Autogerechte Stadt

Klimafreundliche Stadt

Einkaufsstadt

Moderne Architektur und Gestaltung

Heute

0 % 20 % 40 % 60 %

2030n=214 Mehrfachantworten möglich
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Moderne Architektur und Gestaltung

Einkaufsstadt

Klimafreundliche Stadt

Autogerechte Stadt
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Kultur- und Tourismuszentrum

Historische Stadtkultur

Image/Bild der Stadtmitte Heute und 2030 

2030 (Wunsch) Heute
n= 214 Mehrfachantworten möglich



Abb. 30:Ehem. Ems-Center
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Gemäß § 136 Abs. 2 BauGB liegen städtebauliche Missstände vor, wenn ein Gebiet 
mit	einer	vorhandenen	Bebauung	oder	nach	seiner	sonstigen	Beschaffenheit	den	
allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht ent-
spricht (Substanzmängel) oder das Gebiet in der Erfüllung der Aufgaben, die ihm 
nach seiner Lage und Funktion obliegen, erheblich beeinträchtigt ist (Funktions-
mängel).

Das Untersuchungsgebiet hat eine lange Geschichte und trägt durch eine maß-
gebliche Anzahl gut erhaltener denkmalgeschützter Bauwerke zu einem positi-
ven Stadtbild und zur Atmosphäre Papenburgs bei. Von besonderer Bedeutung 
ist der Hauptkanal, der das Rückgrat des Untersuchungsgebietes bildet. Entlang 
des Hauptkanals gliedern sich unterschiedliche Funktionsbereiche, die sowohl ver-
schiedene gestalterische als auch funktionale Missstände aufweisen. 

Die Stadtmitte weist deutliche städtebauliche Missstände auf, die zu einer Abwer-
tung der Wahrnehmung der stadträumlichen Qualitäten führen. Um den Hand-
lungsbedarf in der Papenburger Stadtmitte zu verdeutlichen, werden im Folgen-
den Substanzschwächen und Funktionsschwächen aufgezeigt. 

6 Städtebauliche 
Missstände
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6.1 Substanzmängel

6.1.1  Fehlende funktionale und 
städtebauliche Qualität der 
Stadteingänge 

Mit Blick auf die Papenburger Stadtmitte fällt 
zunächst der in Teilbereichen schlechte Zustand 
der	öffentlichen	Plätze	und	der	stadtbildprägen-
den Freiräume auf. Vor allem die „Eingänge“ zur 
Stadtmitte	 befinden	 sich	 zum	Teil	 in	 schlechtem	
Zustand und laden nicht zum Verweilen ein. Die 
Eingangsbereiche bilden keine adäquaten Ein-
gangssituationen und fallen sowohl in ihrer Ge-
staltung als auch in ihrer Funktion negativ auf. Die 
Attraktivität wird weiterhin durch die aktuellen 
Nutzungen in diesen Teilbereichen deutlich ein-
geschränkt. 

Dies	trifft	auf	folgende	Bereiche	zu:

• Bereich zwischen dem Bahnhofsumfeld und 
der Alten Werft,

• Marktplatz / Rathaus.

6.1.2  Mängel in der Straßenraumgestaltung

Einige Straßen sind in einem schlechten oder so-
gar sehr schlechten Zustand. Die Fahrbahn und die 
Fußwege sind zum Teil stark sanierungsbedürftig. 
Die Ausgestaltung ist nicht barrierearm und die 
Fußwege sind in Teilbereichen sehr schmal, so 
dass nur eine eingeschränkte Durchlässigkeit be-
steht und der Straßenraum wenig attraktiv ist. Die 
Straßenpflasterung	ist	in	seiner	Substanz	teilwei-
se nicht mehr zeitgemäß . 

Die Straßenmöblierung in der Straße am Ems Cen-
ter sowie in der Friederikenstraße und entlang des 
Hauptkanals sind weitestgehend veraltet und zu 
großen Teilen abgängig. Insbesondere sind davon 
die Sitzbänke, Abfallbehälter und Fahrradabstel-
lanlagen	betroffen.

Mängel	in	der	Straßengestaltung	trifft	auf	die	fol-
gende Straßenräume zu:

• Hauptkanal 

• Friederikenstraße

• Deichstraße

• Hoffskanal

• Bahnhofstraße

• Deverweg

• Landsbergstraße

• Lüttmannsweg

• Dechant-Schütte-Straße

6.1.3		 Freiflächen	und	Platzgestaltung

Die stadtteilprägenden Freiräume wie der Bahn-
hofsvorplatz, der Marktplatz, der Mühlenplatz 
sowie der Bereich am Ems Center sind unattraktiv 
und laden nicht zum Verweilen ein. Aufgrund der 
substanziellen	Mängel	der	Plätze	und	Freiflächen	

können auch die umliegenden Bereiche ihre Quali-
tät nicht entfalten. Die Freiräume laden nicht zum 
Aufenthalt ein, teilweise sind erhebliche Mängel 
der Beläge erkennbar. Weitergehend weisen die 
Plätze teilweise freiräumliche Barrieren auf. Darü-
ber hinaus fehlen im Untersuchungsgebiet durch-
gängig Spielbereiche. 

Dies	trifft	auf	die	folgenden	Plätze/Bereiche	zu:

• Bahnhofsvorplatz,

• Mühlenplatz,

• Ems Center / Kino,

• Marktplatz / Rathaus,

• City-Parkplatz,

• Parkplatz am Kreisverkehr / Am Stadtpark.

6.1.4  Gestalterische und Funktionsmängel am 
Hauptkanal

Den gastronomischen Einrichtungen am Hauptka-
nal fehlt es an attraktiven Aufstellmöglichkeiten 
für die Außengastronomie. Der gastronomische 
Bereich (mit unterschiedlichen Ausrichtungen und 
Konzepten) gewinnt immer stärker an Bedeutung. 
Im Bereich Hauptkanal gibt es große Potenziale 
für eine Intensivierung der Nutzung für Außengas-
tronomie und andere Außennutzungen. Die hohe 
Anzahl an Touristen, vor allem in den Sommermo-
naten, bietet gute Voraussetzungen für die Gas-
tronomiebetriebe.	 Derzeit	 ist	 jedoch	 der	 öffent-
liche Raum entlang des Hauptkanals, aufgrund 
unterschiedlichster	 Nutzungskonflikte	 nicht	 op-
timal nutzbar. Die Fassaden- und Schaufenster-
gestaltung der Einzelhändler und Gastronomen 
stellt sich als eher heterogen dar, ein einheitliches 
Bild wird vermisst. Es bedarf einer Neuordnung 
und Neustrukturierung, um sowohl die Funktion 
der Stadtmitte zu stärken als auch durch eine zeit-
gemäße Gestaltung die Aufenthaltsqualität zu er-
höhen.

Zentrales Thema ist die Befahrbarkeit der Straße 
Hauptkanal in der zentralen Lage. Die jetzige Lö-
sung beinhaltet viele Kompromisse und ist sowohl 
für Gewerbetreibende als auch für Bewohner und 
Besucher nicht akzeptabel. Hier müssen prakti-
kablere Lösungen gefunden werden.

Weiterhin ist das Element Wasser derzeit kaum er-
lebbar. Es fehlt der direkte Bezug zum Kanal und 
Möglichkeiten zum Aufenthalt am und ggf. auf 
oder über dem Wasser. Ebenfalls fehlt es an einer 
einheitlichen und durchstrukturierten Gestaltung 
und	an	Spielflächen	für	Kinder.

6.1.5  Gebäudesubstanz

Die Gebäudesubstanz stellt sich sehr inhomogen 
dar.

Es gibt einige Gebäude, die bereits saniert wurden 
und ein ansprechendes Äußeres vorweisen. Da-
gegen sind einige Gebäude, in einem sehr schlech-
ten Zustand mit hohem Modernisierungs- bzw. In-
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standsetzungsbedarf.

Größere	Defizite	lassen	sich	im	südwestlichen	Teil-
bereich mit Blick auf die energetischen Qualitäten 
erkennen. Hier besteht ein größerer Handlungs-
bedarf, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen 
klimatischen Zielsetzungen. 

Zudem konnten gestalterische, bauliche und ener-
getische Mängel ausgemacht werden. Mit dem 
Ems Center inkl. dem dazugehörigen Parkhaus 
befindet	sich	ein	in	baulicher,	gestalterischer	und	
energetischer Hinsicht nicht mehr zeitgemäßer 
Einzelhandelskomplex im Untersuchungsgebiet.

6.2 Funktionsmängel

6.2.1  Mängel im Bereich Einzelhandel 

Teilbereiche der Stadtmitte haben in den vergan-
genen Jahren einen Funktionsverlust durchlebt. 
Hier sind vor allem der Bereich Friederikenstraße 
sowie der Teilbereich des Hauptkanals zwischen 
Deverweg und Landsbergstraße zu nennen. Dies 
hat hier zu unerwünschten Nutzungsformen und 
teilweise sogar Leerständen geführt. Um diesen 
Prozess aufzuhalten und entgegenzuwirken, sind 
neue	und	vor	allem	flexible	Konzepte	und	Lösun-
gen gefragt. Neue Nutzungsformen müssen in die 
Konzeption eingebunden werden. 

6.2.2 Gebäudebestand

Vor allem der Gebäudebestand aus den 50er und 
60er Jahren ist oft unsaniert, was zum Verlust ei-
nes attraktiven Wohnraumes führen kann. Gleich-
zeitig liegen die Funktionsschwächen in der feh-
lenden Relevanz für den Klimaschutz.

6.2.3  Untergenutzte Grundstücke und 
Gebäude 

Durch Leerstände und nicht erwünschter Nut-
zungen wird die Struktur am Hauptkanal immer 
wieder unterbrochen. Durch diese „Lücken“ ent-
steht eine gefühlte Entzerrung der Strukturen. 
Im gesamten Untersuchungsgebiet stehen einige 
Gebäude und Ladengeschäfte leer, so dass Maß-
nahmen am Gebäude selbst und am Umfeld er-
forderlich werden. Bei Leerstand und Verfall be-
steht die Gefahr, dass sich die Abwärtsspirale auf 
die benachbarten Gebäude ausweiten könnte. Die 
Schwerpunkträume sind hier vor allem Teilberei-
che des Hauptkanals sowie die Friederikenstraße.

6.2.4		 Straßen	und	öffentliche	Räume

Funktionsschwächen sind den Straßenräumen zu-
zuordnen, wenn es um die Sicherung von attrakti-
ven Wegen für den Radfahrenden und den zu Fuß 
Gehenden	 handelt.	 Die	 Bedeutung	 der	 öffentli-
chen Räume ist noch zu stark auf das Auto fokus-
siert und das Verkehrsaufkommen entsprechend 
der Funktion des Stadtraums zu hoch.

Im Bereich des Radverkehrs ist eine Optimierung 

der Radwege notwendig, es fehlen teilweise die 
Verbindungen zu den übergeordneten Radrou-
ten, es besteht eine mangelende Verkehrsfüh-
rung, eine mangelnde Verkehrssicherheit oder 
eine	 unzureichende	 Oberflächenqualität	 sowie	
Querungssituation.

In	einigen	Bereichen	des	öffentlichen	Raumes	ist	
eine barrierefreie oder zumindest barrierearme 
Gestaltung nicht vorhanden und die Erreichbar-
keit ist dadurch eingeschränkt. 

6.2.5  Mängel im Bereich ruhender Verkehr

Im Untersuchungsgebiet besteht ein Überange-
bot an Parkraum. Ein ganzheitliches Parkraumkon-
zept ist dringend von Nöten, um auch städtebau-
lich wertvolle Bereiche vom ruhenden Verkehr zu 
befreien und umzugestalten. Dies bezieht sich vor 
allem auf den Bereich des Hauptkanals. Durch die 
halbjährige Befahrbarkeit für Autos ist die Funkti-
onalität des Stadtraums auch in der anderen Jah-
reshälfte deutlich eingeschränkt. 

Mit den Parkplätzen im Bereich Ems Center sowie 
dem Marktplatz, dem kleinen Friederikenplatz 
und dem Parkplatz am Rathaus verfügt die Stadt-
mitte	über	eine	Vielzahl	an	öffentlichen	Parkplät-
zen. Hinzu kommen die Kundenparkplätze der Ein-
zelhändler und Dienstleister in rückwärtiger Lage 
zum Hauptkanal.  

6.2.6  Verbindungen zwischen Hauptkanal und 
westlichen Funktionsbereichen 

Die	 Verbindungen	 zwischen	 den	 großflächigen	
Einzelhändlern im Westen (Ems Center, Media 
Markt und Obi) und dem Hauptkanal ist derzeit 
funktional und gestalterisch stark eingeschränkt. 
Es besteht kaum Durchlässigkeit und die beschrie-
benen Standorte stehen, trotz der räumlichen 
Nähe, für sich allein. Hier muss es das Ziel sein die 
Verbindungen so zu gestalten, dass höhere Syn-
ergieeffekte	 erzeugt	 werden	 und	 eine	 bessere	
Durchlässigkeit zum Hauptkanal gewährleistet 
wird.
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Abb. 31: Beschädigte Beeteinfassung  

am Ems-Center 

Abb. 32: Verbogene Fahrradabstellanlagen 

in der Friderickenstraße

Abb. 33: Schadhafter Bodenbelag in der 

Straße Deverweg
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7.1 Verkehr

Stärken und Potenziale Schwächen und Entwicklungshemnisse

• Gute übergeordnete Verkehrsanbindung über 
die B 70 und die Emslandautobahn A31

• Gute regionale und überregionale Anbindung 
des Schienenpersonenverkehrs über den Bahn-
hof (Emsland-Netz RE 15 zwischen Emden und 
Münster, ICs in Richtung Norddeich Mole und 
Koblenz)

• Regionalbuslinien ergänzen das Angebot der 
DB und der WFB

• ÖPNV-Netz deckt die gesamte Papenburger 
Stadtmitte	ab,	jeder	Ort	kann	fußläufig	erreicht	
werden

• Zahlreiche und zudem kostenfreie Parkplätze

• Bootsanleger an der alten Werft

• Diverse ausschließlich zu Fuß nutzbare Wege / 
autofreie Bereiche

• Lange Umsteigezeiten bei Zugfahrten in Rich-
tung Oldenburg und Bremen 

• Die ÖPNV Angebote in der Innenstadt und im 
Umland werden kaum genutzt und werden von 
der Bevölkerung negativ bewertet

• Teilw. schlechte Ausstattung der Bushaltestel-
len (nicht barrierefrei, Wetterschutz und Sitz-
möglichkeiten fehlen)

• Schlechter Zustand des Parkhauses beim Ems-
Center	und	partielles	Überangebot	öffentlicher	
Stellplätze

• Gefahrenstellen mit Unfallhäufungen, insbe-
sondere an den Knotenpunkten im Südwesten 
der Stadtmitte 

• Teils ungünstige Fußgängerführung und unzu-
reichend ausgebaute Geh- und Radwege (u. a. 
Emsradweg)

Handlungs- und Maßnahmenerfordernisse

• Reduzierung des innerstädtischen Verkehrsaufkommens und Förderung umweltfreundlicher Ver-
kehrsmittel zur Minderung des CO2 Ausstoßes

• Attraktivierung	des	öffentlichen	Personennahverkehrs,	bspw.	durch	ein	breiteres	Angebotsspekt-
rum, aufeinander abgestimmte Fahrzeiten und Mobilitätsstationen

• Kontinuierliche	Entwicklung	des	Mobilitätskonzeptes	unter	Berücksichtigung	des	demografischen	
Wandels und des zu erwartenden Wachstums der Stadt

• Einsatz barrierefreier Linienbusse und barrierefreier Ausbau der Fußwege und Haltestellen, insb. im 
Umfeld der Einzelhändler

• Einführung eines Verkehrs- und Parkraummanagements

• Überplanung	der	Verkehrsflächen	im	Bereich	Ems-Center	und	Umnutzung	ausgewählter	Kfz-Stell-
plätze zu Fahrradabstellplätzen und Parklets

• Klärung der zukünftigen Gestaltung und Befahrbarkeit des Hauptkanals und ggfs. ganzjährige Sper-
rung des Straßenabschnitts westlich der B 70 für den MIV

• Steigerung	der	Verkehrssicherheit	an	den	konfliktreichen	Knotenpunkten	(KP	mit	Unfallhäufungen)	
durch individuell angepasste Maßnahmen

• Schaffung	von	Querungshilfen	für	den	Fuß-	und	Radverkehr	an	den	Einzelhandelsstandorten	am	
Deverweg und an ausgewählten Knotenpunkten

• Verbesserung	der	fußläufigen	Verbindung	zwischen	dem	Hauptkanal	und	dem	Stadtpark	sowie	ggf.	
Einrichtung einer Begegnungszone im Bereich Meyers Mühle

7 SWOT-Analyse
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7.2 Freiraum

Stärken und Potenziale Schwächen und Entwicklungshemnisse

• Diverse ausschließlich zu Fuß nutzbare Wege / 
autofreie Bereiche

• Relativ hoher Grünanteil mit einer Vielzahl an 
Baumreihen und Baumgruppen

• Alter Baumbestand im Umfeld des Parkplatzes 
„City Papenburg“ (Am Stadtpark / Alter Schul-
weg)

• Stadtpark als zentraler Erholungsraum in un-
mittelbarer Nähe zur Stadtmitte Papenburg

• Durch die Vergangenheit als Fehnsiedlung ver-
fügt	 die	 Stadt	 über	 eine	 Vielzahl	 offener	 Ge-
wässer

• Barrieren	im	öffentlichen	Raum,	ins-besondere	
an den Knotenpunkten

• Unzureichende Gestaltung des Stadt-eingangs 
zwischen Bahnhof und Hauptkanal

• Umstrukturierungsbedarf im Bereich Ems-Cen-
ter und darüber hinaus

• Hoher Versiegelungsgrad, insb. bei den groß-
flächigen	Einkaufslagen

• Ausbaufähige Verbindung zwischen Hauptka-
nal und Stadtpark

• Optimierungsbedarf am Hauptkanal (PKW-
Stellplätze im Straßenraum, geringe Erlebbar-
keit des Kanals, schräg stehende Bäume, De-
sign nicht mehr zeitgemäß)

• Mangelhafte Gestaltung und Nutzbarkeit des 
Marktplatzes

• Teilweise beschädigte Bodenbeläge und Ein-
bauten (Bänke, Leuchten, Mülleimer, Fahrrad-
ständer etc.)

Handlungs- und Maßnahmenerfordernisse

• Aufwertung des Stadteingangs zwischen Bahnhof und Hauptkanal

• Steigerung der Aufenthaltsqualität im Umfeld des Hauptkanals unter Berücksichtigung der Funktio-
nalität und Barrierefreiheit

• Aufwertung des Hauptkanals und Förderung der Erlebbarkeit des Gewässers

• Entwicklung der Freiräume im Bereich Ems-Centers

• Optimierung	der	Verbindungen	zwischen	den	großflächigen	Einkaufslagen	(u.a.	Ems-Center,	Media	
Markt, Obi) und Anknüpfung an den Hauptkanal

• Aufwertung des Umfelds von Meyers Mühle und Verknüpfung mit dem Stadtpark und dem Haupt-
kanal

• Neugestaltung und partielle Umstrukturierung des Marktplatzes

• Aufwertung des Parkplatzes am Kreisverkehr / Am Stadtpark.

• Bewahrung,	Pflege	und	Weiterentwicklung	der	erhaltenswerten	Grünstrukturen

• Analyse des Stadtklimas und ggf. Umsetzung geeigneter Maßnahmen zum Schutz des Klimas und 
zur Sicherung der Stadtmitte bei extremen Witterungsverhältnissen

• Austausch beschädigter Bodenbeläge und Einbauten im Rahmen der Umgestaltung einzelner Teil-
flächen	

• Rückbau von Barrieren und Nutzung visueller und taktiler Leitelemente
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7.3 Einzelhandel und Wirtschaft

Stärken und Potenziale Schwächen und Entwicklungshemnisse

• Fehnstruktur mit historischem Stadtbild sorgt 
für besondere Erlebbarkeit der Angebote

• Relativ großes Angebot an Einzelhandel und 
Dienstleistung

• Großteil der Einzelhandelsgeschäfte ist in-
habergeführt bestehende Vernetzungen des 
Handels vor Ort (Bsp. „Starke Partner“ – Zu-
sammenschluss 12 Inhaber geführter Unter-
nehmen)

• Sowohl Güter des alltäglichen als auch aperio-
dischen Bedarfs

• Recht	zentrale	Lage	der	ausgelagerten	großflä-
chigen Handelsstandorte mit gutem Besatz in 
der Nähe der Einkaufslage Hauptkanal

• Werbegruppen im Stadtgebiet vorhanden

• Einzelne Ladenleerstände in der Handelslage 
Hauptkanal

• Geringe	Verkaufsflächengrößen	in	der	Handels-
lage Hauptkanal entsprechen nicht mehr dem 
heutigen Kundenanspruch

• Angebote	nicht	für	alle	Zielgruppen	spezifisch	
in ausreichender Qualität und Quantität vor-
handen (Bsp. Junge Mode)

• Starke Leerstände im Ems-Center, perspekti-
visch verstärkt durch Auszug Real

• Schlechte	 fußläufige	Anbindung	ans	Ems-Cen-
ter / Handelslage Hauptkanal

• Keine Rundläufe / Ankernutzungen / wenig Ma-
gnetbetriebe

• Defizitäre	öffentliche	Räume	 insbesondere	 im	
Umfeld Ems-Center 

• Trading-down-Prozesse im Bereich der Friede-
rikenstraße und zwischen Alte Werft und Kino 
erkennbar

• Vielzahl der Werbegruppen erschwert Abstim-
mung und Zusammenarbeit untereinander

Handlungs- und Maßnahmenerfordernisse

• Stabilisierung der Abwanderung von Handelsnutzungen

• Schaffung	von	Flächenangeboten	für	differenzierte	zeitgemäße	Handels-	und	Dienstleistungsnut-
zungen

• Steigerung der Attraktivität bestehender Handels- und Dienstleistungsbetriebe (qualitative, opti-
sche Aufwertung der Ladengestalt; Werbeanlagen, städtebauliches Erscheinungsbild)

• Schaffung	von	starken	Laufbeziehungen	zwischen	Handelslage	Hauptkanal	und	Ems-Center

• (Wieder-) Ansiedlung von Ankernutzern und Frequenzbringern an den Enden der Handelslagen

• Entwicklung von Marketingstrategien für den Erhalt und die Wiederansiedlung von Handelsnutzun-
gen am Hauptkanal und im Ems-Center z.B. durch gemeinsames Center- und Stadtmanagement, 
Leerstandsmanagement, Zwischennutzungen, Flächenvermarktung

• Herausstellen der stadträumlichen Besonderheiten für nachhaltiges Einkaufserlebnis für EW und 
Besucher - Fokus Hauptkanal

• Aufwertung	und	Qualifizierung	des	öffentlichen	Raumes,	insbesondere	im	Bereich	Hauptkanal	u.a.	
Stärkung Wasserbezug, Beleuchtungskonzept

• Gemeinsames Ziel: Einkaufserlebnis Papenburg!



69

7.4 Wohnen, Soziales und Bildung

Stärken und Potenziale Schwächen und Entwicklungshemnisse

• Positives Wanderungssaldo; überdurchschnitt-
lich hoch im Vergleich zur Gesamtstadt und 
starkes Wachstum in den letzten Jahrzehnten

• Hohes Wachstum im Stadtteil auch für die 
nächsten Jahre prognostiziert (6,6 % von 2014 
bis 2030) ; Zunahme auch an Kindern und Klein-
kindern (0-15 Jahre)

• Kurze Wege durch zentrale Lage mit hoher 
Wohnqualität und großen Freiräumen in fuß-
läufiger	Verbindung	

• Überdurchschnittlich hohe Bauleistung – 
spricht für hohe Attraktivität

• Größtenteils intaktes Wohnumfeld und relativ 
wenig Leerstand im Wohnsektor

• Neues Wohnquartier an der Alten Werft bietet 
modernen Wohnraum

• Gute Abdeckung der Schulangebote

• Betreuungsangebote für die Altersgruppen bis 
6 Jahre sind ausreichend vorhanden

• Weiterführende Schulen sind ausreichend vor-
handen, schulische Angebote werden sehr po-
sitiv bewertet

• Weiterbildungsangebote durch Kunstschule an 
der Alten Werft oder durch die VHS in der VIlla 
Diekhaus vorhanden

• Gute Jugendarbeit durch Verbände – Einrich-
tungen teilweise vorhanden: Jugendstadtrat 
seit 1998, Jugendzentrum in Untenende

• Abnahme an Bevölkerungsgruppen im Bereich 
von 16 bis 25 Jahren und 40 bis 59 Jahren und 
hoher Zuwachs von älteren Menschen 60+ 
(Überalterung)

• Überdurchschnittlich schneller Anstieg des 
Durchschnittsalters prognostiziert

• Fehlendes Wohnangebot für unterschiedliche 
Altersgruppen

• Energetischer Sanierungsbedarf

• Es fehlt zu Teilen an geeigneter Wohninfra-
struktur im Umfeld (Spielplätze etc.)

• Weite Wege zur Grundschule für die nördlichen 
Wohnstandorte 

• Lebensumfeld für ältere Menschen ausbaufä-
hig

• Angebote und Einrichtungen für Jugendliche 
werden schlecht bewertet (vgl. Bevölkerungs-
befragung)

• Angebote für Migranten und Menschen mit 
Migrationshintergrund fehlen zu großen Teilen

Handlungs- und Maßnahmenerfordernisse

• Wohnfunktion	stärken	und	fördern-	weitere	Profilierung	als	Wohn-	und	Lebensstandort	durch	sys-
tematische Weiterentwicklung des städtischen Charakters zur Verbesserung der Aufenthalts- und 
Erlebnisqualität

• Wir-Gefühl und Zusammenhalt weiter stärken

• Citynahes Wohnen für Jung und Alt

• Herstellung und erhöhtes Angebot an barrierefreien/-armen Wohnangebot für Ältere und Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen

• Transformationsorte (Bsp. Nyblad / Bunte Areal) mit hohem Potenzial (Wohnen in der Innenstadt, 
zukunftsorientiertes/innovatives Dienstleistungs- und Bildungsquartier), zudem Potenziale für 
Nachverdichtung, Sanierung und Umbau

• Stärkung	des	Wohnumfelds:	Schaffung	von	attraktiven	Aufenthalts-	und	Begegnungsräumen

• Bildungsangebote auf die sich verändernde Altersstruktur anpassen und weiterentwickeln

• Erhalt und Stärkung der lebendigen Bürger- und Ehrenamtskultur in der Stadt

• Folgen	des	demografischen	Wandels	aktiv	gestalten	/	entgegenwirken	zu	wenig	junge	Menschen,	
Bildungsmigration, Überalterung

• Weiterentwicklung von kinder-, jugend- und familienfreundlichen Strukturen
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7.5 Tourismus und Kultur

• Stadtmitte stellt touristisches und kulturelles Zentrum der Stadt dar und wird zudem von mehreren 
Freizeit-Radrouten durchkreuzt

• Drei Hotspots erkennbar im Innenstadtbereich (hauptsächlich um kulturelle Einrichtungen mit Strahl-
kraft):

01. Freizeit-Hotspot rundum Zeitspeicher:  
 Angebot an Hafenrundfahrten, Forum Alte Werft, Fahrradverleih, Kunstschule, Ruderklub, Yachtclub

02. Gastronomischer Hotspot zwischen Meyers Mühle und Alte Drostei:  
 Vielzahl an gastronomischen  Betrieben 

03. Touristischer	Hotspot	zwischen	Brigg	Friederike	Museumsschiff	und	Touristinfo:	 
 Angebot aus Beherbergung, Gastronomie und kulturellen Einrichtungen

• Deutlicher Überhang an Gastgewerbe, gefolgt von Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Stärken und Potenziale Schwächen und Entwicklungshemnisse

• Maritimer Charakter der Stadt

• Kulturangebote mit hoher Strahlkraft (Forum 
Alte Werft, Alte Drostei, Meyers Mühle, Brigg 
Friederike	Museumsschiff,	St.	Antonius	Kirche,	
Zeitspeicher)

• Arkadenhaus/Rathaus als Anlauf- und Aus-
gangspunkt für Ticketverkauf und Fahrten zur 
Meyer Werft

• Vielzahl an Gastronomie und Beherbergung

• Kino mit moderner technischer Ausstattung 
und diversem Kinoangebot (z.B. „Sommerkino 
auf dem Kinovorplatz, VHS Filmrolle)

• Radrouteneinbindung

• Zielgruppendiverses Angebot

• Angebot auch für Wintermonate

• Informationszentrum

• Touristisches Leitsystem

• Kunst	des	öffentlichen	Raums

• Diverse Events am Hauptkanal

• Erlebbarkeit von Meyers Mühle

• Niedrige Kapazitätsauslastung in den Winter-
monaten

• Baulicher Zustand/zeitgemäße Ausstattung 
der Kultureinrichtungen

• „Tor zur Innenstadt“ vom Bahnhof aus wenig 
einladend

• Defizite	in	der	Aufenthaltsqualität	am	Bahnhof

• Konflikt	 zwischen	 Radfahrer	 und	 Fußgänger	
entlang der Radrouten im Innenstadtbereich

• Element Wasser am Hauptkanal kaum erlebbar

• Wenig Angebote für Jugendliche und junge 
Menschen

Handlungs- und Maßnahmenerfordernisse

• Maritimer	Charakter	durch	die	Rahmung	der	vorhandenen	und	Schaffung	neuer	Angebote	fördern

• Durch Angebot und Qualität Verweildauer von Besuchern und Bewohnern erhöhen (z.B. Meyer 
Werft Touristen zum Aufenthalt am Hauptkanal bewegen)

• Touristische	und	kulturelle	Angebote	für	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	schaffen

• Synergieeffekte	schaffen	durch	Verknüpfung	der	Events	am	Hauptkanal	und	Stadtpark

• EW langfristig attraktive Stadtmitte bieten

• Touristische Anziehungskraft im Winter durch geeignete Angebote stärken

• Stärkung der Strahlkraft kultureller Einrichtungen durch bessere Vermarktung, Modernisierung, 
Freiraumgestaltung

• Schaffung	von	wirtschaftlicher	Stabilität	der	touristischen	Betriebe	in	den	Wintermonaten

• „Tor zur Innenstadt“ vom Bahnhof aus attraktiver/einladender gestalten

• Erlebbarkeit des Innenstadtbereichs für Fuß- und Radfahrende verbessern
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7.6 Stadtbild und Baukultur

Stärken und Potenziale Schwächen und Entwicklungshemnisse

• Historische Stadtstruktur (älteste Fehnsied-
lung), über die viele Informationen vorliegen

• Stadtstruktur wurde durch viele Sanierungen 
in den letzten Jahrzehnten immer wieder ge-
stärkt – bspw. Wiederherstellung des Haupt-
kanals

• Besondere Qualität durch Kanal und Stadtpark

• Hohe Dichte an Baudenkmälern

• Große Transformationsorte (Ems Center, Bahn-
fläche	und	Nyblad,	Bunte)

• Hohe Zufriedenheit der Bewohner

• Die Papenburger leben gerne in Ihrer Stadt und 
können	sich	gut	mit	ihr	identifizieren

• Die Stadt Papenburg wird als eine ruhige, le-
benswerte und schöne Kanalstadt charakteri-
siert, die sympathisch, grün und gastfreundlich 
ist

• Mit dem Umbau / Umgestaltung der Alten 
Werft ist ein erster Schritt gelungen, das nörd-
liche	Tor	zur	Innenstadt	zu	definieren

• Es fehlt an regionalen und markanten Bauwer-
ken/Landmarks

• Einige Leerstände in repräsentativen Lagen

• Gestaltung Ems Center 

• Hohe	gestalterische	Defizite	im	Bereich	Friede-
rikenstraße

• Stadteingänge	mit	 gestalterischen	Defiziten	 –	
vom Bhf. kommend, Rathaus/ Friederikenstra-
ße / von Osten 

Handlungs- und Maßnahmenerfordernisse

• Die Stadtgeschichte kann im heutigen Stadtbild noch präsenter und erlebbarer gemacht werden 
(z.B. Lage der alten Papenburg mit dem Burgwall, Lage der alten Antoniuskirche -> Potenziale für 
eine attraktive Freiraumgestaltung über kreative Visualisierungskonzepte)

• Konzepte für Transformationsorte entwickeln und diese als mögliche Impulsgeber für die Innen-
stadt weiterentwickeln

• Uneinigkeit, Rivalitäten und mangelnde Kooperation der Stadtteile zu starkes Stadtteildenken

• Hohe	Dichte	an	Denkmälern	kann	aufgrund	zu	hoher	Auflagen	auch	Sanierungshemnisse	mitbrin-
gen

• (Energetische) Modernisierung des Gebäudebestandes einschließlich des unmittelbaren Wohnum-
feldes



Abb. 34: Arbeitsprozess Ziele und Maßnahmen

Pilotprojekte
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Abgeleitet aus den durchgeführten Analysen im Rahmen der vorbereitenden 
Untersuchungen, der Grundlagenermittlung für das ISEK und der Erarbeitung 
der Stärken und Schwächen der Papenburger Stadtmitte ist die strategische Ent-
wicklung für die nächsten Jahre für das Gebiet erarbeitet worden, um daraus 
ableitende	 Maßnahmen	 und	 Projekte	 zu	 gestalten.	 Die	 ersten	 klar	 definierten	
Aufgabenschwerpunkte	 finden	 sich	weiterführend	 in	 der	 Kosten-	 und	 Finanzie-
rungsübersicht wieder. 

Von	der	Herangehensweise	zur	weiteren	Entwicklung	und	der	Definition	von	stra-
tegischen Entwicklungszielen bis hin zu Konzeptbausteinen und erforderlichen 
Maßnahmen und Projektansätzen erfolgt die Ableitung wie folgt: 

8 ISEK Papenburg 
Stadtmitte

Qualitätsoffensive	 
Stadtmitte

Stadtidee  
Hauptkanal

Profilierung	 
Wohnstandort  

& Lebensumfeld

Mobilitäts- und  
Verkehrskonzept

Grün-blaues Stadtklima

Wohnen, Soziales 
& Bildung

Verkehr &  
Freiraum

Tourismus, Kultur 
& Freizeit

Klima

Stadtbild &  
Baukult

Gebäude &  
Bausubstanz

Einzelhandel & 
Wirtschaft

Die Stadtmitte in ihren  
Teilräumen	profilieren

Das Rückgrat stärken &  
die Nahtstellen entwickeln

Klimaresilienz & grün-
blaue Infrastruktur 

verbessern

Inklusive und benutzer-
spezifische	Stadtmitte	

fördern

Dynamik steuern &  
Stadtbausteine gestalten

Analyse

Pilotprojekte

Konzeptbausteine

Strategische  
Entwicklungsziele
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8.1 Strategische Entwicklungsziele

Die strategischen Entwicklungsziele formulieren 
die Leitthesen für die Stadtentwicklung in den 
kommenden 10-15 Jahren der Stadtmitte Papen-
burg. Sie sind als Formulierung einer Entwick-
lungsperspektive zu verstehen und bauen auf den, 
in den vorherigen Kapiteln beleuchteten, Stärken 
und	Defiziten	auf.	Es	wurden	fünf	übergeordnete	
strategische Ziele formuliert:

01. Die	Stadtmitte	in	ihren	Teilräumen	profilieren!

02. Den Hauptkanal als Rückgrat der Stadtmitte 
stärken	und	die	Nahtstellen	qualifizieren!	

03. Dynamik steuern & große Stadtbausteine ge-
stalten!

04. Klimaresilienz und grün-blaue Infrastruktur för-
dern!

05. Eine	inklusive	und	nutzerspezifische	Stadtmit-
te entwickeln!

Diese Ziele werden im nachfolgenden Abschnitt 
ausführlicher vorgestellt und die Herleitung be-
schrieben.

Die	Stadtmitte	in	ihren	Teilräumen	profilieren!

Integrierte Themenfelder

Einzelhandel und Wirtschaft | Wohnen, Soziales 
und Bildung | Tourismus, Kultur und Freizeit

Ausgangslage

Die Stadtmitte setzt sich aus vielen unterschied-
lichen Teilräumen zusammen. Diese haben ver-
schiedene Qualitäten und Funktionen sowie 
besondere Stärken und stehen vor unterschied-
lichen Herausforderungen. Einige der Teilberei-
che kämpfen mit Funktionsverlusten, andere sind 
augenscheinlich in einer intakten Verfassung. Vor 
allem	 der	 Einzelhandelssektor	 befindet	 sich	 seit	
Jahren im stetigen Wandel und muss entspre-
chend	flexibel	auf	neue	Entwicklungen	reagieren.

Zielstellung

• Die Teilräume müssen in sich und ihrer Funktion 
gestärkt und weiterentwickelt werden

• Die	Teilräume	benötigen	ein	Profil	und	eine	Per-
spektive.	Diese	Profile	gilt	es	zu	entwickeln	und	
die Stadtentwicklung in den kommenden Jah-
ren darauf abzustimmen

• Es	müssen	flexible	und	anpassungsfähige	Struk-
turen entwickelt und planungsrechtlich imple-
mentiert werden
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Den Hauptkanal als Rückgrat der Stadtmitte 
stärken	und	die	Nahtstellen	qualifizieren!	

Integrierte Themenfelder 

Verkehr und Freiraum | Klimaschutz und Klimafol-
geanpassungen | Stadtbild und Baukultur

Ausgangslage

Der Hauptkanal bildet das zentrale Gerüst der 
Stadtmitte und ist der Dreh- und Angelpunkt von 
Papenburg. Dieser Stadtraum hat vermehrt so-
wohl mit funktionalen als auch gestalterischen 
Problemen zu kämpfen und benötigt daher eine 
Überarbeitung. Auch die Nahtstellen (Eingangs-
bereiche) sind nicht mehr angemessen gestaltet 
und bedürfen einer entsprechenden Aufwertung.

Zielstellung

• Den Hauptkanal besser vernetzen - die Über-
gangsbereiche gestalten und wichtige Wege-
beziehungen stärken

• Die	 Aufenthaltsqualität	 im	 öffentlichen	 Raum	
erhöhen und vor allem die Erlebbarkeit des 
Hauptkanals durch das Einbinden des Elements 
Wasser steigern

• Das städtebauliche Bild durch Sanierung von Fas-
saden und Schließung von Baulücken aufwerten

• Die	Nahtstellen	qualifizieren	und	in	ihrer	Funk-
tion als Eingangsbereich zur Stadtmitte gestal-
ten

Dynamik steuern und die großen Stadtbausteine 
gestalten!

Integrierte Themenfelder

Verkehr und Freiraum | Wohnen, Soziales und Bil-
dung | Stadtbild und Baukultur | Tourismus, Kultur 
und Freizeit

Ausgangslage

Viele Bereiche in der Stadtmitte sowie angren-
zende	 Gebiete	 befinden	 sich	 im	 Umbruch	 oder	
ein Wandel steht unmittelbar bevor. Diese großen 
Transformationsräume bilden wichtige Bausteine 
der Stadtentwicklung und werden die Stadtmitte 
in den kommenden Jahren prägen bzw. neue und 
ergänzende Räume bilden. Diese Räume bürgen 
ein hohes städtebauliches Entwicklungspotenzial, 
das gelenkt und zusammen mit der Stadtgesell-
schaft modelliert werden muss.

Zielstellung

• Die großen Transformationsstandorte in die rich-
tige Richtung lenken und nicht nur baulich son-
dern auch auf sozialräumlicher Ebene steuern 

• Perspektiven für die „neuen“ Räume entwickeln 
und mit den umliegenden Nutzungen korrelieren 

• Die Funktionen der Stadtmitte durch ergänzende 
Nutzungen in den Transformationsräumen stärken

• Kompetente	Partner	für	die	Entwicklung	finden	
und die Papenburger aktiv in die Prozesse ein-
binden
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Klimaresilienz und grün-blaue Infrastruktur fördern 

Integrierte Themenfelder 

Verkehr und Freiraum | Klimaschutz und Klimafol-
geanpassungen | Wohnen, Soziales und Bildung

Ausgangslage

Die Stadtmitte und vor allem die unmittelbar an-
grenzenden Gebiete verfügen über hochwertige 
Freiräume und eine gute Grünstruktur. Der Klima-
wandel erfordert die Anpassung der städtischen 
Freiräume, vor allem mit Blick auf die zunehmende 
Extremwetterereignissen. 

Der Fuß- und Radverkehr ist in vielen Bereichen 
benachteiligt, denn das Auto ist das präsente Ver-
kehrsmittel und entsprechend sind auch die Ver-
kehrsräume ausgestaltet. Vor allem der ruhende 
Verkehr nimmt viel Platz ein. Auch eine Vielzahl der 
Gebäude in der Stadtmitte weisen einen energeti-
schen Sanierungs- und Modernisierungsbedarf auf.

Zielstellung

• Die	Stadtmitte	fit	für	die	Zukunft	machen	und	
auf Extremwetterereignisse vorbereiten

• Neue Mobilitätsformen sowie den Fuß- und 
Radverkehr fördern und die entsprechende In-
frastruktur auf- bzw. ausbauen

• Ein ganzheitliches Parkraumkonzept für den ru-
henden Verkehr entwickeln

• Den Gebäudebestand energetisch modernisie-
ren und energetische Standards bei neuen Ge-
bäuden setzen. 

Eine	inklusive	und	nutzerspezifische	Stadtmitte	
entwickeln 

Integrierte Themenfelder 

Wohnen, Soziales und Bildung | Tourismus, Kultur 
und Freizeit

Ausgangslage

Der	 demografische	 Wandel	 ist	 im	 vollen	 Gange,	
die Stadtgesellschaft altert. Das positive Wande-
rungssaldo führt trotzdem zu wachsenden Bewoh-
nerzahlen in der Stadtmitte. Es besteht eine hohe 
Nachfrage an modernem und innerstädtischem 
Wohnraum. 

Die	Wohninfrastruktur	weist	allerdings	Defizite	auf.	
Auch ist ein Mangel an Angeboten vor allem für Ju-
gendliche und Kindern deutlich erkennbar.

Zielstellung

• Die Wohnfunktion in der Stadtmitte stärken 
und fördern und als Wohn- und Lebensstandort 
durch systematische Weiterentwicklung des 
städtischen Charakters zur Verbesserung der 
Aufenthalts-	und	Erlebnisqualität	profilieren

• Den Wohnstandort durch neue Wohnangebote 
und Typologien ergänzen

• Für den wachsenden Wohnstandort eine entspre-
chende soziale Infrastruktur ausbauen und auch 
das Bildungsangebot bedarfsgerecht erweitern

• Angebote	für	Kinder	und	Jugendliche	schaffen	
(Spielplätze,	Treffpunkte)
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8.2 Konzeptbausteine

Die Konzentration wird in der Stadtmitte auf ins-
gesamt fünf Konzeptbausteine, die gleichzeitig 
als Leitthesen formuliert wurden, gerichtet sein. 
Ziel ist es das Gebiet auf verschiedenste Weise 
aufzuwerten und attraktiver zu machen. Die Be-
sonderheiten des Stadtraums sollen dabei heraus-
gestellt und in Szene gesetzt werden. Folgende 
Konzeptbausteine	wurden	definiert:

8.2.1	 Qualitätsoffensive	Stadtmitte

Raumbezug

Stadteingang Nord, Industriekultur Alte Werft, 
Zwischenraum Hauptkanal, Einkaufslage Haupt-
kanal  

Nebenlagen stärken - Friederikenstraße - 
Zwischenraum Hauptkanal 

Im Untersuchungsgebiet lassen sich insbesonde-
re	 in	 der	 Friederikenstraße	 Leerstände	 finden.	
Die Friederikenstraße war und ist für ihr gastro-
nomisches Angebot bekannt. Die abendlichen 
gastronomischen Nutzungen sind in dieser Dich-
te	 in	Papenburg	einzigartig.	Dieses	Profil	soll	ge-
fördert und neu herausgearbeitet werden. Durch 
die Zwischennutzung der leerstehenden Flächen 
in Form von gastronomischen Pop-Up-Nutzungen 
kombiniert mit Kunst- und Kulturveranstaltungen 
soll eine Aufwertung der Friederikenstraße maß-
geblich begünstigt werden. Gleichzeitig lassen 
sich	durch	dieses	Vorgehen	Synergieeffekte	zu	an-
deren	Teilräumen	schaffen.	Ebenfalls	eignet	 sich	
der Bereich für innerstädtische Wohnkonzepte im 
Mietsektor, bspw. junges Wohnen. 

Seit einiger Zeit ist ein zunehmender Funktions-
verlust im Bereich am Hauptkanal zwischen Kino 
und dem Alten Werftgelände festzustellen. Die-
ser	Bereich	befindet	sich	zwischen	der	Hauptein-
kaufslage und dem kulturellen Zentrum der Stadt 
Papenburg. Durch das Flächenmanagement wird 
dieser Bereich neu geordnet erhält ein geschärf-
tes	Profil.	Gastronomie,	Dienstleistung	und	in	Teil-
bereichen barrierefreie urbane Wohnformen sind 
mögliche Nutzungsschwerpunkte. 

Inhabergeführten Einzelhandel stärken - 
Besonderheit der Einkaufslage am Hauptkanal 
herausstellen

Die Einkaufslage am Hauptkanal ist besonders 
durch die inhabergeführten Einzelhandelsläden 
charakterisiert. Um diesen Zustand langfristig be-
wahren zu können, ist die Entwicklung von Marke-
tingstrategien sinnvoll. Diese sollen nicht nur auf 
den Erhalt sondern auch auf die Wiederansied-
lung von Handelsnutzungen am Hauptkanal abzie-
len. Ansätze hierfür wären ein gemeinsames Cen-
ter-	und	Stadtmanagement	zu	schaffen	sowie	ein	
Leerstandsmanagement und eine intensive Flä-
chenvermarktung voranzutreiben. In diesem Zuge 

ist auch die Attraktivität bestehender Handels- 
und Dienstleistungsbetriebe (qualitative, optische 
Aufwertung der Ladengestaltung; Werbeanlagen; 
städtebauliches Erscheinungsbild) zu stärken.

Stärkung der Bereiche Kultur und Freizeit

Auf dem Areal der Alten Werft hat sich der kultu-
relle Schwerpunkt der Papenburger Stadtmitte 
herausgebildet. Diesen gilt es fortan weiterzuent-
wickeln, beispielsweise durch das Sichtbar- und Er-
lebbarmachen der historischen Werftspuren. 

Ein weiterer Baustein ist der Bau eines Anlegers 
für Flusskreuzfahrten, der die touristische Nut-
zung in der Stadtmitte ergänzen soll. Ein genauer 
Standort für den Anleger ist noch nicht bestimmt.

Pilotprojekte

• Flächenmanagement

• PopUp-Stores, -Events, -Gastro

• Stadtgeschichte sichtbar machen

• Anleger für Flusskreuzfahrten

8.2.2 Stadtidee Hauptkanal

Raumbezug

Hauptkanal mit Verbindungen und angrenzenden 
Stadtplätzen

Da es sich beim Hauptkanal um einen Straßen- und 
Verkehrsraum	 und	 einen	 öffentlichen	 Freiraum	
gleichermaßen handelt, liegt ein integrierter Ent-
wicklungsansatz nahe. Dieser braucht eine starke 
Gesamtidee, die sowohl einen Lösungsansatz für 
den MIV als auch einen gestalterischen Ansatz für 
die	 qualitätsvolle	Weiterentwicklung	 des	 öffent-
lichen Raums und eine Antwort auf den klimati-
schen Wandel beinhaltet. 

Die Bedeutung des Hauptkanals zeigt sich in sei-
ner Funktion als Rückgrat für die Wirtschaft, als 
Adresse	 des	 öffentlichen	 Lebens	 sowie	 als	 zent-
raler Punkt und identitätsstiftender Raum für alle 
Papenburger.	 Umso	 bedeutender	 ist	 die	 Qualifi-
zierung dieses Raums der sowohl die Interessen 
der Anrainer als auch die der Papenburger Stadt-
gesellschaft aufgreift. Die Entwicklung und Um-
gestaltung des Hauptkanals kann somit nur im 
Verbund mit vielen Partner funktionieren.

Aufgrund der Länge des Hauptkanals macht es 
Sinn, diesen in unterschiedliche Abschnitte zu un-
terteilen und entsprechend ihrer jeweiligen Cha-
rakteristika und Gegebenheiten zu entwickeln. Im 
Folgenden werden für die Entwicklung des Haupt-
kanals und seinen angrenzenden Stadträume eini-
ge Entwicklungsgedanken formuliert.

Für eine Attraktivitätssteigerung und Verbesse-
rung der Aufenthaltsqualität, aber auch für die 
Erhöhung der Verkehrssicherheit, ist die autofreie 
Gestaltung im Teilraum zwischen dem Deverweg 
und der Rathausstraße zu prüfen. Ebenfalls könn-
te der nördliche Teilbereich als Shared-Space-Be-
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reich gestaltete werden.

Die Erlebbarkeit und die Aufenthaltsqualität der 
Stadtmitte gilt es durch die Aufwertung des öf-
fentlichen Raums zu stärken. Hierzu gehört die 
Schaffung	 unterschiedlicher	 Nutzungszonen,	 die	
sich in der Gestaltung widerspiegeln. Hierbei gilt, 
jederzeit auf die Funktionalität und Barrierefrei-
heit solcher Zonen zu achten und diese zu berück-
sichtigen. 

Der Wasserbezug am Hauptkanal sollte gestärkt 
werden. Durch Spielorte und Gastronomie auf 
dem Wasser beziehungsweise am Wasser wird 
dieses Element für den Besuchenden erlebbar ge-
macht und fördert gleichzeitig das Bewusstsein 
für diese einzigartige räumliche Struktur. Gastro-
nomischen Außenbereichen sowie Kunst und Kul-
tur sollte mehr Raum durch die Bereitstellung von 
Flächen gegeben werden. Übergeordnet wird in 
dem	Masterplan	 öffentlicher	 Raum	auch	 ein	Ge-
staltungsleitfaden inkludiert, der Vorgaben für 
die	 Pflasterung,	 Bepflanzung,	 Mobiliar,	 Beleuch-
tung sowie für Infosteine/Wegweiser bereithält.

Eine Aufwertung des Umfelds der ortsbildprä-
genden Meyers Mühle mithilfe der Einrichtung 
einer Begegnungszone sowie eines Spielplatzes, 
ermöglicht die positive Einbindung in das Gesamt-
erscheinungsbild der Papenburger Stadtmitte. 

Die Verknüpfung mit den umliegenden Freiräu-
men kann hierzu ebenfalls einen wertvollen Bei-
trag	 leisten.	Die	Schaffung	von	Synergieeffekten	
zwischen	 den	 großflächigen	 Einkaufslagen	 (u.a.	
Ems-Center, Media Markt, Obi) durch die Optimie-
rung der Verbindungen sowie die Anknüpfung an 
den Hauptkanal ist erstrebenswert. Die Friederi-
kenstraße ist dabei in die Neugestaltung des öf-
fentlichen Raums zu integrieren.

Für die Nahtstellen ist eine einheitliche Gestal-
tung sinnvoll. Die Nahtstelle Marktplatz ist neu 
zu gestalten sowie einer partiellen Umstrukturie-
rung zu unterziehen. Den Marktplatz als Eingang 
zur Stadt zu stärken sowie die Entwicklung seiner-
seits als multifunktional nutzbare Fläche sollten 
forciert werden. Um eine gefahrenlose Erreich-
barkeit des Marktplatzes langfristig zu gewährleis-
ten, ist die Verkehrssicherheit am Kreuzungspunkt 
Rathausstraße / Marktplatz zu erhöhen.

Pilotprojekte

• Masterplan	öffentlicher	Raum

• Umgestaltung Hauptkanal

• Umgestaltung Stadteingang Nord

• Umgestaltung Stadteingang Süd

8.2.3	 Profilierung	des	Wohnstandorts	und	des	
Lebensumfeldes

Raumbezug

Gesamter Untersuchungsraum 

Entwicklung von neuen Wohnstandorten

Der Transformationsort Nyblad-Bunte bietet lang-
fristig betrachtet ein hohes Potenzial als inner-
städtischen Wohnstandort. Weitere Potenziale, 
vor allem für Nachverdichtungen, Sanierungen 
und Umbauvorhaben lassen sich in der gesamten 
Papenburger	Stadtmitte	finden.	Um	neue	Wohn-
standorte zu entwickeln, ist die Beteiligung der 
BürgerInnen für dessen Erfolg essenziell.

Ergänzung des Wohnungsangebots durch neue 
Formen und Typologien

Die Papenburger Stadtmitte ist ein beliebter 
Wohnstandort. Um diesen nachhaltig gewährleis-
ten zu können, bedarf es einer Ergänzung sowie 
Anpassung des derzeitigen Wohnungsangebotes. 
Altersgerechtes Wohnen, Mehrgenerationen-
wohnen, betreutes Wohnen als auch städtische 
Wohnformen für junge Familien sind zu durchden-
ken und für eine Etablierung in der Stadtmitte zu 
qualifizieren.	Entwicklungsorte	hierfür	können	vor	
allem die Nebenlagen sein.

Soziale Infrastruktur ausbauen und bei 
künftigen Planungen berücksichtigen

Aktuell ist ein leichtes Unterangebot an Senioren-
treffs,	 Tagespflege-Einrichtungen,	 Treffpunkten,	
und Spielplätzen festzustellen und bei künftigen 
Planungen zu berücksichtigen. Fokussiert werden 
sollte	die	Schaffung	von	Angeboten	für	Jugendli-
che und Kinder. Durch die Beteiligung und Einbin-
dung	der	Jugend	in	die	Umgestaltung	des	öffent-
lichen Raums könnte diese zielgruppengenau und 
bedarfsorientiert erfolgen. Ein Jugendzentrum in 
zentraler Lage könnte zudem das Angebotsspekt-
rum erweitern und einen zusätzlichen sowie wet-
terunabhängigen	Treffpunkt	darstellen.

Bildungsangebote auf die sich verändernde Al-
tersstruktur anpassen und weiterentwickeln 

Die Bildungsangebote müssen sich insgesamt 
an	 dem	 demografischen	Wandel	 ausrichten.	 Die	
Stadtmitte als wachsender Wohnstandort muss 
sich entsprechend anpassen und auf die Nach-
frage reagieren. Mit Blick auf die Entwicklung der 
großen Transformationsareale sind entsprechen-
de Angebote mit zu planen und auf die neuen 
Wohnformen und -typologien abzustimmen.

Mobilität altersgerecht gestalten

Die Bevölkerung Papenburgs ist ebenfalls durch 
eine zunehmende Überalterung gekennzeichnet. 
Um langfristig eine uneingeschränkte Mobilität 
gewährleisten zu können, sollten barrierefreie 
Linienbusse	Einsatz	finden.	Auch	 ist	der	barriere-
freie Ausbau der Fußwege und Haltstellen, ins-
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besondere im Umfeld der Einzelhändler, ist von 
Bedeutung. Jederzeit sollte die barrierefreie Ge-
staltung	im	öffentlichen	Raum	Rücksicht	finden.

Pilotprojekte

• Beteiligung	und	Öffentlichkeitsarbeit

• Ideenwettbewerb Nyblad-Bunte-Areal

• Mobilitätsstation Bahnhof

• Neubau / Sanierung Höveler Diekhaus

8.2.4 Grün-blaues Stadtklima

Raumbezug

Gesamter Untersuchungsraum

Umgang mit Niederschlagswasser und 
Extremwettersituationen

Um die negativen Auswirkungen von Extrem-
wettersituationen so gering wie möglich zu hal-
ten, sind Maßnahmen zur Aufnahme von Nieder-
schlagswasser elementar. Vielversprechende und 
zu fokussierende Maßnahmen sind Flächenent-
sieglung und Begrünung von Stadtplätzen sowie 
Flachdächern. 

Mit	 dem	Masterplan	 öffentlicher	 Raum	wird	 ein	
übergeordnetes Konzept auf den Weg gebracht, 
das	auch	die	Themen	Stadtklima	und	Oberflächen-
entwässerung fokussiert betrachtet.

Energetische Gebäudesanierungen

Die Senkung des Energieverbrauchs ist ressour-
cen- und klimaschonend. Umfängliche energeti-
sche Gebäudesanierungen und –modernisierun-
gen des Gebäudebestands sollten vor diesem 
Hintergrund vorangetrieben werden. Ein entspre-
chender Bedarf lässt sich aus der Eigentümerbe-
fragung ableiten.

Regenerative Energien

Ebenso schützt die Energiegewinnung aus rege-
nerativen Energien das Klima deutlich mehr als 
eine Energiegewinnung aus fossilen Energieträ-
gern. Die Stadtmitte kann durch den Einsatz von 
Fotovoltaikanlagen	auf	Dachflächen	ihren	Beitrag	
zum Klimaschutz leisten.

Energetische Maßstäbe für neue Gebäude und 
Entwicklungsbereiche setzen

Zukünftig gilt es, energetische Standards für den 
Neubau zu entwickeln. Ansätze wären das „Null-
Energie Quartier Eisenbahndock“ und das alte Ny-
blad-Bunte Gelände auf dem ein grünes und auto-
freies Wohnen entstehen könnte.

Mobilität

Durch die Reduzierung des innerstädtischen Ver-
kehrsaufkommens und die Förderung umwelt-
freundlicher Verkehrsmittel kann die Papenburger 
Stadtmitte die Minderung des CO2-Ausstoßes 
aktiv mitgestalten. Weitere Maßnahmen um eine 

klimagerechte Mobilität in der Stadtmitte voran-
zutreiben,	 wären	 die	 Attraktivierung	 des	 öffent-
lichen Personennahverkehrs (bspw. durch ein 
breiteres Angebotsspektrum sowie aufeinander 
abgestimmte Fahrzeiten und Mobilitätsstationen) 
als auch der Ausbau von Radwegen.

Pilotprojekte

• Masterplan	öffentlicher	Raum

• Energetisches Quartierskonzept

• Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität

• Gebäudesanierung und Modernisierung

8.2.5 Mobilität

Raumbezug

Gesamter Untersuchungsraum

Ruhender Verkehr 

Die derzeitige Parksituation in der Stadtmitte ist 
unübersichtlich. Es besteht ein Überangebot an 
Parkplätzen.	Neben	den	öffentlichen	Parkplätzen	
sind eine Vielzahl an kleinen Stellplätzen der Ein-
zelhandelsbetreiber vorhanden. Ein Bewirtschaf-
tung des Parkraums gibt es bislang nicht.

Die Bündelung des Parkangebots und die Neu-
strukturierung ist daher für die Gestaltung des 
öffentlichen	Raums	von	hoher	Bedeutung.	Insge-
samt	sollte	dadurch	eine	Reduzierung	der	Stellflä-
chen möglich sein und es könnte eine Umnutzung 
frei werdender Flächen beispielsweise zu Fahr-
radstellplätzen, Parklets oder Grünraum verfolgt 
werden.

Radinfrastruktur

Die Radinfrastruktur ist in der Papenburger Stadt-
mitte ausbaufähig. Vielerorts werden Radfah-
rende durch Hindernisse beeinträchtigt bezie-
hungsweise ist deren Sicherheit durch fehlende 
Radwege auf Straßen gefährdet. Auch leistet ein 
gut ausgebautes Radwegenetz einen Beitrag zur 
Minderung des Verkehrsaufkommens und be-
günstigt eine klimaschonende Mobilitätswende. 
Der Ausbau ist daher voranzutreiben.  

Verkehrssicherheit

In der Stadtmitte gibt es an einigen Knotenpunk-
te	hohe	Konfliktpotenziale,	welche	zu	Unfallhäu-
fungen führen. Durch individuelle angepasste 
Maßnahmen ist eine Steigerung der Verkehrssi-
cherheit herbeizuführen. Hierfür sind vor allem 
der	Masterplan	 öffentlicher	 Raum	 sowie	 die	 Sa-
nierung und Neugestaltung der Verkehrsräume 
wichtige Bausteine.

E-Mobilität

In Hinblick auf die E-Mobilität-Infrastruktur gilt es , 
diese auszubauen (bspw. mithilfe der Installierung 
von Ladestationen). 
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Öffentlicher	Verkehr

Die	 Förderung	 und	 Aufwertung	 des	 öffentliche	
Personenverkehrs ist nicht nur aus klimatischen 
Gesichtspunkten ein wichtiger Aspekt in der künf-
tigen Entwicklung der Stadtmitte. Ebenfalls ist die 
Bedeutung hoch für Bevölkerungsgruppen, die 
keine Möglichkeit haben ein Pkw zu nutzen. Umso 
wichtiger ist die schnelle und einfache Vernetzung 
verschiedener Verkehrsmittel und die Erhöhung 
des Angebots. 

Eine Mobilitätsstation am Bahnhof soll künftig den 
Umstieg zwischen Nah- und Fernverkehr sowie 
zwischen unterschiedlichen Verkehrsarten verein-
fachen. Hierfür werden Angebote für Radverkehr, 
Leihstationen,	 E-Mobilität	 und	 öffentlichen	 Ver-
kehr verknüpft. 

Pilotprojekte

• Masterplan	öffentlicher	Raum

• Ausbau Fuß- und Radinfrastruktur

• Mobilitätsstation Bahnhof

8.3 Evaluierung und Fortschreibung

Mit Aufnahme in die Städtebauförderung ist die 
Sanierungsmaßnahme für zunächst 15 Jahre an-
gelegt, in der die beschriebenen Maßnahmen 
umgesetzt werden sollen. Ein Zeitplan zur Um-
setzung der Maßnahmen wird mit der Aufnahme 
in das Programm erarbeitet. Da Maßnahmen im 
öffentlichen	Raum	(Sanierung	und	Umgestaltung	
von	 Straßen)	 oft	 einen	 großen	Umfang	 in	 finan-
zieller Hinsicht, dem erforderlichen Verwaltungs-
aufwand besitzen und es zu Einschränkungen 
während der Bauzeiten kommt, können diese 
nicht zeitgleich gestartet werden, sondern müs-
sen	gestaffelt	geplant	sein.	

Eine Betrachtung zum Erreichen der geplanten 
Ziele, was die Abarbeitung der baulichen Maßnah-
men angeht, wird jährlich erfolgen. Die damit ver-
folgten	Ziele	können,	auch	mit	Blick	auf	Effekte,	
die nur mehrere Maßnahmen zusammen erzielen, 
erst später evaluiert und auf ihr Erreichen hin ge-
prüft werden. Im ständigen Blick wird die Aktivi-
tät der privaten Akteure gehalten. Ihnen ist auch 
eine gewisse Bedeutung zuzuschreiben, was die 
Aufwertung des Quartiers, gestalterisch und kli-
maschutztechnisch, angeht. Hier wird die Stadt 
Papenburg bei Bedarf durch entsprechende Infor-
mationsveranstaltungen oder durch die direkte 
Ansprache von Eigentümern tätig werden.

Das	Leitbild	und	die	definierten	Handlungsfelder	
sowie die Maßnahmenschwerpunkte sind auf der 
Grundlage der aktuellen Rahmenbedingungen 
und mit Blick auf die nächsten 10 Jahre erarbei-
tet worden. In dieser Zeit können sich Rahmenbe-
dingungen ändern, neue Schwerpunkte innerhalb 
der	Gesamtstadt	definiert	oder	sonstige	externe	
Einwirkungen oder Planungen vorliegen. Das ISEK 
ist dann, unter Mitwirkung der Bürgerschaft und 
in Abstimmung mit Stadt, Politik und dem Amt 
für regionale Landesentwicklung, fortzuschreiben 
und es sind neue Ziele zu formulieren. 



Abb. 35: Der Kran „Strauss“ hinter der Stadthalle
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9.1 Sanierungserfordernis

Das Sanierungserfordernis wird in der Analyse sowie in der Stärken- und Schwä-
chen-Betrachtung (Kap. 6 „Städtebauliche Missstände“ und 7 „SWOT-Analyse“) 
ausführlich erklärt. 

Zusammenfassend	 lässt	 sich	 vor	 allem	 der	 schlechte	 Zustand	 des	 öffentlichen	
Raums, sowohl funktional als auch gestalterisch, und insbesondere die Neustruk-
turierung des Hauptkanals sowie der Stadteingänge und der Stadtplätze als zent-
rales Thema und Erfordernis nennen. 

Die dadurch fehlenden oder nur bedingt nutzbaren Aufenthaltsräume in der Pa-
penburger Stadtmitte, die zum Verweilen einladen sollten, sind eine aus dem erst 
genannten Punkt resultierende Auswirkung. Dadurch wird ebenfalls die Funktion 
des Stadtraums in weiten Teilen beeinträchtigt. 

Die unzureichende, barrierearme Vernetzung innerhalb der Stadtmitte Papen-
burgs und zu den angrenzenden Stadtgebieten, mit Blick auf die Fuß- und Radver-
kehre, hemmt die nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung von alternati-
ven Mobilitätsformen.

Ein weiterer Aspekt sind die unzureichenden energetischen Qualitäten (Kap. 6 
„Städtebauliche Missstände“), viele Gebäude, vor allem aus der Nachkriegszeit, 
sind nicht saniert, wodurch das Erscheinungsbild negativ beeinträchtigt wird. Ge-
rade vor dem Hintergrund einen Beitrag zum Klimaschutz beizutragen, ist eine 
energetische Sanierung notwendig. Auch dient eine Sanierung der Klimafolgen-
anpassung an bestehende Herausforderungen.

9.2 Sanierungsziele

Das parallel erarbeitete ISEK hat die wesentlichen Entwicklungsziele deutlich for-
muliert, so kann im Wesentlichen auf das Kapitel 8 „ISEK Papenburg Stadtmitte“ 
und dessen Unterpunkte verwiesen werden. 

Bei der Entwicklung der Stadtmitte stehen die Behebung von städtebaulichen und 
baulichen	Missständen	sowie	von	funktionalen	Defiziten	und	Konflikten	im	Mittel-
punkt. Für die hier avisierte nachhaltige Sanierung stehen im Untersuchungsgebiet 
ausreichend Potenziale und Ressourcen zur Verfügung (siehe Kap. 3 und 4), um 
den Erhalt der städtischen Funktionen zu sichern und zudem qualitative Verbesse-
rungen für den städtischen Raum umzusetzen. 

Die unten beschriebenen Einzelmaßnahmen und die daraus abgeleiteten Entwick-
lungsziele sind mit den gesamtstädtischen und gebietsbezogenen Planungen, 
Konzepten und Gutachten abgestimmt und beziehen sich teilweise auf diese. Zu-
dem	sind	die	Ergebnisse	aus	dem	Beteiligungsprozess	mit	eingeflossen.	

Die städtebauliche und funktionale Erneuerung im Untersuchungsgebiet ist so-
wohl für dieses selbst, als auch für die gesamte Stadt Papenburg von Bedeutung. 
Um	diesen	Prozess	finanziell	bewältigen	zu	können,	wird	die	Stadt	die	Aufnahme	in	
das Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung 
der Stadt- und Ortskerne “ beantragen.

Die nachfolgenden Entwicklungsziele lehnen sich an die Förderkulisse des Städte-
bauförderungsprogramms „Lebendige Zentren - Erhalt und Entwicklung der Stadt- 
und Ortskerne “ bzw. die Richtlinie zum ehemaligen Programm „Aktive Stadt- und 
Ortsteilzentren (siehe auch Kapitel 1.2) an und wurden aus den Ergebnissen der 
Bestandsaufnahme und des Beteiligungsverfahrens abgleitet.

9 Erneuerungskonzept
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9.3 Sanierungs- und 
Erneuerungsmaßnahmen

Während des Untersuchungs- und Beteiligungs-
prozesses wurden verschiedene Missstände und 
Problemfelder	 identifiziert,	 die	 es	 mit	 geeigne-
ten Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen zu 
beheben gilt. Die nebenstehende Karte verortet 
die einzelnen Maßnahmen innerhalb der Papen-
burger Stadtmitte. Diese werden anschließend 
entsprechend den zugehörigen Handlungsberei-
chen näher erläutert und beschrieben. 

Die Gliederung folgt dabei dem Aufbau der Kos-
ten- und Finanzierungsübersicht. Kosten für die 
Einzelmaßnahmen können direkt dieser Übersicht 
entnommen werden.

9.3.1 Planung und Vorbereitung

Planungen und konzeptionelle Vorbereitungen 
sind erforderlich, um Maßnahmen gebündelt ent-
wickeln zu lassen. 

Im Detail sind ggf. weitere Konzepte, Gutachten 
und verbindliche baurechtliche Planungen erfor-
derlich, die der gestalterischen als auch bauaus-
führenden Vorbereitung der Einzelmaßnahmen 
dienen. Gleichzeitig stellen die vorbereitenden, 
noch erforderlichen Planungen das Bindeglied zu 
bereits bestehenden Konzepten und Planungen 
dar und ergänzen diese oder schreiben sie fort. 

Die Maßnahmen sollen dazu beitragen, bereits in 
der	 Planung	 befindliche	 Vorhaben	 zu	 beschleu-
nigen sowie die rechtlichen, planerischen und 
konzeptionellen Voraussetzungen und Rahmen-
bedingungen für die zügige Umsetzung der Ge-
samtmaßnahme zu verbessern.

Der wesentliche Fokus für die Stadtmitte Papen-
burg liegt, mit Blick auf die geplanten Maßnah-
men und Projekte, auf den vorbereitenden Er-
arbeitungen von Gestaltungskonzepten für die 
einzelnen Teilbereiche. Hierbei sind weiterfüh-
rend die wesentlichen Akteure sowie die Bürger-
schaft bedarfsgerecht einzubinden.

Maßnahmen - Städtebauliche Planungen

Für die Stadtmitte Papenburg sind Projekte im 
öffentlichen	 Raum	 (Straßen	 und	 Plätze)	 vorge-
sehen, die von einer herausragenden Bedeutung 
sind. Für diese Bereiche muss ein übergeordneter 
Handlungsplan, unter Einbeziehung der Bürger-
schaft, entwickelt werden. Der Handlungsplan 
öffentlicher	Raum	Stadtmitte	 1.1  soll Lösun-
gen für verschiedene Themenbereiche entwickeln 
und dabei umsetzungsorientierte Vorschläge ma-
chen sowie konkrete Entwürfe zur Gestaltung des 
öffentlichen	 Raums	 entwickeln.	 Die	 folgenden	
Fachthemen und -konzepte sollen dabei integriert 
betrachtet werden:

• Verkehrs- und Mobilitätskonzept: Neuordnung 
und Konzeption des Verkehrs in der Stadtmitte 
mit der zentralen Fragestellung, ob und welche 

Bereiche des Hauptkanals künftig ausschließ-
lich für den Fuß- und Radverkehr freigegeben 
werden sollen. Daraus resultierend die Rege-
lung der angrenzenden Verkehrsräume. Das 
Verkehrs- und Mobilitätskonzept baut dabei 
auf dem Verkehrsentwicklungsplan (2020) und 
seinen Handlungsempfehlungen auf. Ein weite-
rer Fokus des Verkehrs- und Mobilitätskonzepts 
ist die Optimierung des Fuß- und Radverkehrs 
durch den Ausbau entsprechender Infrastruk-
turen sowie der Erhöhung der Sicherheit für 
diese Verkehre, aber auch ein barrierefreier 
Ausbau	des	öffentlichen	Raums,	 ebenfalls	der	
Ausbau der Infrastruktur (bspw. Ladestationen) 
für andere klimafreundliche Mobilitätsformen. 
Zudem wird ein Konzept zur Regelung des ru-
henden Verkehrs thematisiert.

• Gestaltungskonzept: Die Gestaltung des öf-
fentlichen Raums mit Fokus auf den Bereich 
Hauptkanal sowie den anliegenden Stadtplät-
zen stellt den Schwerpunkt des Konzepts dar. 
Das Element Wasser soll hierbei stärker in die 
Gestaltung	des	öffentlichen	Raums	einbezogen	
werden, zudem soll die Aufenthaltsqualität er-
höht und somit vor allem für Gastronomie und 
Einzelhandel	 Mehrwerte	 geschaffen	 werden.	
Die	Gestaltung	des	öffentlichen	Raums	 ist	da-
bei stark von den Themen Verkehr, Mobilität 
und Barrierefreiheit abhängig. Neben dem 
Hauptkanal sind vor allem die Stadteingänge 
Süd und Nord, der Übergangsbereich Ems-Cen-
ter sowie die Friederikenstraße Schwerpunkt-
bereiche des Gestaltungskonzepts.

• Ein weiterer Baustein des Handlungsplans öf-
fentlicher Raum ist die Erarbeitung eines Be-
leuchtungskonzepts. Dieses Konzept setzt sich 
intensiv mit der Beleuchtung des Straßenraums 
sowie der Plätze und Freiräume auseinander 
und soll dadurch die Nutzbarkeit sowie die Si-
cherheit in den Abendstunden erhöhen.

• Gestaltungsleitfaden für die Stadtmitte: Dieser 
soll für alle Akteure konkrete Leitlinien formu-
lieren,	die	im	öffentlichen	Raum	agieren	sowie	
ein Leitfaden für die Gestaltung von Gebäuden 
und privaten Freiräumen bilden. Durch die Um-
setzung sollen ganzheitliche und nachhaltige 
Ergebnisse erreicht werden, die dem Stadtbild 
eine einheitliche Gestaltung geben. Die Inhalte 
sollen regelmäßig kontrolliert und ggf. ergänzt 
werden. Es soll sich somit um kein starres Regel-
werk, sondern um eines, das weiterentwickelt, 
stets aktualisiert und sinnvoll ergänzt wird, han-
deln.

• Regenwassermanagement und Stadtklimakon-
zept: Durch Ist-Analysen und Prognosen wer-
den die klimakritischen Themen und räumlich 
sensiblen Bereiche mit Handlungserfordernis-
sen benannt und Lösungen hierfür aufgezeigt. 
Bei der Entwicklung von städtebaulichen und 



85

2.3

2.2
3.1

2.4

1.2

1.32.22

2.23

2.24

2.26

3.5
3.6

2.21

3.4

2.16

2.17

2.13

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.20

2.10

2.6 2.19

2.8

2.14

2.15

2.12

2.9

2.11

2.18.1

2.18.3

2.18.2

1.0

2.0

3.0

N

0 50 100 200 500

Vorbereitende Maßnahmen

Ordnungsmaßnahmen

Baumaßnahmen

Flächenmanagement 

Freilegung 

Gestaltung öffentlicher Raum 

Straßensanierung 

Maßnahmen 

Maßnahmen ohne Verortung

Handlungsplan ö�entlicher Raum

Beteiligung und Ö�entlichkeitsarbeit

Energetisches Quartierskonzept

Verfügungsfonds

Bebauungsplan Handel und Wohnen

Fortschreibung ISEK

Ausschreibung Sanierungsträger

Flächenmanagement

Erwerb von Grundstücken

Ausbau Ladeinfrastruktur E-Mobilität

Gebäudesanierung (Nr. 3.2-3.3)

1.5

1.4

1.6

1.8

1.1

3.2

1.9.1

1.10

2.25

2.1

1.7



86

freiräumlichen Strukturen sind auf diese sensib-
len Bereiche zu achten. Daraus werden raum-
konkrete Planungshinweise abgeleitet.

Maßnahmen - Sonstige Vorbereitungsmaßnahmen

Neben der übergeordneten Konzeption in Form 
des Handlungsplans Stadtmitte sollen folgende 
weitere Konzepte erstellt werden:

• Machbarkeitsstudie zur Anbindung an das 
Eisenbahndock 1.2  - Machbarkeitsstudie zur 
Überquerung der Bahntrasse und dem Hafen-
becken für den Fuß- und Radverkehr. 

• Ideenwettbewerb Nyblad-Bunte Areal 1.3  - 
Entwicklung in Kooperation mit den ansässigen 
Unternehmen eines zukunftsorientierten kli-
mafreundlichen Quartiers mit gemischten Nut-
zungen. Durch den Ideenwettbewerb werden 
erste Konzepte gesammelt und der Grundstein 
für die weitere Entwicklung gelegt.

• Beteiligung 1.4  - Ein Fokus liegt in der Stadt-
mitte auf der Vorbereitung der geplanten 
Maßnahmen und der Erstellung der entspre-
chenden Gestaltungskonzepte. Hierbei sind 
weiterführend die wesentlichen Akteure sowie 
die Bürgerschaft bedarfsgerecht einzubinden.

• Das Energetische Quartierskonzept 1.5  
betrachtet die Stadtmitte als einen zusam-
menhängenden	Raum	und	definiert	für	diesen	
einen energetischen Sanierungsprozess. Dabei 
werden	effiziente	Energieversorgungssysteme	
und der Ausbau erneuerbarer Energien eben-
so	berücksichtigt	wie	demografische	und	wirt-
schaftliche, stadtentwicklungspolitische und 
wohnungswirtschaftliche Themen.

• Der Verfügungsfonds 1.6  dient im Rahmen 
der Städtebauförderung als Instrument, wel-
ches gezielt private Initiativen unterstützten 
soll. Es richtet sich in der Stadtmitte vor allem 
an Händler, Gewerbetreibende, Gastronomen 
und Immobilienbesitzer, die sich mit ihrem per-
sönlichen	und	finanziellen	Engagement	für	den	
Untersuchungsraum einsetzen möchten. Diese 
Initiativen werden durch eine städtische Ko-Fi-
nanzierung in gleicher Höhe unterstützt. Da-
durch werden Sie in die Lage versetzt, sich zu 
organisieren und erwünschte eigene Projekte 
umzusetzen. Das Maßnahmenspektrum reicht 
dabei von investitionsvorbereitenden Maßnah-
men	 (bspw.	 Erarbeitung	 von	 Standortprofilen	
und Durchführung von Wettbewerben) über 
investiven Maßnahmen (bspw. Gestaltung von 
Plätzen oder Aufstellung von Spielgeräten und 
Stadtmobiliar) bis hin zu nicht-investiven Maß-
nahmen (bspw. Durchführung von Marketing-
aktionen und -Veranstaltungen sowie Einrich-
tung von Kinderbetreuung). 

• Bebauungsplan Wohnen und Handel 1.7  
Für den Bereich Hauptkanal ist es erforderlich, 
das bestehende Planrecht anzupassen, um hier 
einerseits in den dezidierten Handelslagen die 
Handels- und Dienstleistungsnutzungen zu si-
chern. Im gesamten Verlauf ist jedoch auch zeit-
gemäßes, innerstädtisches Wohnen planungs-
rechtlich vorzubereiten, auch hierzu können 
B-Plan-Änderungen erforderlich werden. Für 
die Vorbereitung der Entwicklung in den Flä-
chen Nyblad-Bunte ist ebenfalls die Erarbeitung 
entsprechenden Planrechtes erforderlich.

Abb. 36: Schrägluftbild Eisenbahndock und Stadteingang Nord (Stadt Papenburg)
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• Fortschreibung ISEK 1.8  - In den kommen-
den Jahren können sich die Rahmenbedingun-
gen und Grundvoraussetzungen ändern, so dass 
eine Fortschreibung des Integrierten Entwick-
lungskonzeptes erforderlich wird. 

• Sanierungsträgerleistungen 1.9.1 , 1.9.2  - Die 
hierzu eingestellten Budgets dienen zur Durch-
führung der Ausschreibung für die zu verge-
bene Sanierungsträgerleistung. Zudem erfolgt 
damit die Vergütung des Trägerhonorars für die 
Begleitung bei der Umsetzung der Einzelmaß-
nahmen und die Durchführung des Fördermit-
telmanagements.

9.3.2 Erwerb von Grundstücken und 
Freilegung

• Erwerb von Grundstücken 2.1  Der Erwerb 
von privaten Grundstücken ist für die Stadt 
dann interessant, wenn sie damit ihre Sanie-
rungsziele umsetzten kann. Insbesondere im 
Zusammenhang mit dem vorgesehen Flächen-
management sind der Zwischenerwerb von 
Grundstücken mit Blick auf Freilegung o.ä. ziel-
führend.

• Freilegung - Durch den Abriss von Gebäuden 
sollen neue Entwicklungen initiiert werden und 
der Stadtmitte Papenburg somit neue Poten-
ziale ermöglicht werden. Hierbei stehen vor al-
lem die drei großen Transformationsstandorte 
im besonderen Fokus. 

• Teilfreilegung des Höveler-Dieckhaus-Gelän-
des 2.2  und Entwicklung eines Bildungs- und 
Dienstleistungsstandorts.

• Freilegung des Nyblad-Bunte-Areals 2.3

und Entwicklung eines zukunftsorientierten, 
klimafreundlichen Stadtquartiers mit Fokus auf 
Wohnnutzung.

• Freilegung Eisenbahn-Dock 2.4  und Ent-
wicklung zu einem gemischt genutzten Quar-
tiers mit campusartigem Charakter für Hand-
werk, Kleingewerbe und Dienstleistungen.

9.3.3		 Platzgestaltung	und	öffentlicher	Raum	

Das	Stadtbild	mit	seinen	öffentlichen	Räumen	ist	
für die Bevölkerung in der Stadtmitte Papenburg 
sowie für die Bewohner der anderen Stadtteile 
in Papenburg von großer Bedeutung. Gleiches 
gilt für die Darstellung nach außen, mit Blick auf 
Gäste im Stadtgebiet. Bei der städtebaulichen Er-
neuerung stehen Gebäudemodernisierungen in 
einem sehr engen Zusammenhang mit Aufwer-
tungsmaßnahmen	im	öffentlichen	Raum.	Nur	mit	
diesem Zusammenspiel kann das Stadtbild nach-
haltig	aufgewertet	werden.	Die	Plätze	und	öffent-
lichen Räume in der Stadtmitte Papenburg sind 
strukturbildende Bestandteile des Gebiets. Sie 
stellen wichtige Räume für Aufenthalt, Kommu-
nikation und Begegnung dar. Weiterhin sind sie 
für die Identitätsbildung und als Wiederkennungs-

wert von Bedeutung. Auch nehmen sie einen Stel-
lenwert für die Qualität des Wohnumfeldes sowie 
Funktionen für die Gastronomie und den Einzel-
handel ein. 

Für	die	Stadtmitte	Papenburg	sind	dabei	die	öffent-
lichen Plätze und Straßenräume von zentraler Be-
deutung. Maßnahmen im Bereich der Straßenräu-
me, des Verkehrs und der Mobilität spielen somit 
eine wichtige Rolle bei der Städtebausanierung. 

Darüber hinaus wirken sich Leerstände negativ 
auf das Stadtbild und ebenfalls auf die direkte 
Nachbarschaft aus. Langfristig können andauern-
de Leerstände die Wahrnehmung dauerhaft schä-
digen und zu einem Imageverlust führen, der sich 
wiederum negativ auf den Einzelhandel auswirken 
kann.	Derzeit	befinden	sich	im	Untersuchungsge-
biet nur vereinzelt Leerstände, die es dennoch aus 
den hier genannten Gründen zu beseitigen gilt. 

Maßnahmen	-	Platzgestaltung	und	öffentlicher	
Raum

Hauptkanal 2.7.1 , 2.7.3  und	Friederikenstraße 
2.14 :

Bei den Sanierungsmaßnahmen am Hauptkanal 
und in der Friederikenstraße sind tief greifende 
konzeptionelle Überlegungen vorzuschalten (sie-
he	Handlungsplan	öffentlicher	Raum	Stadtmitte),	
um die beiden wichtigen neuralgischen Punkte 
den Zielen entsprechend umgestalten zu können. 
Dabei geht es um die Aufwertung der zentralen 
Achse durch die Stadtmitte mit seinen Einzelhan-
delsstrukturen. Mit dem Ziel den motorisierten In-
dividualverkehr (MIV) am Hauptkanal deutlich zu 
reduzieren oder in Teilen ggf. zu entfernen, sind 
verkehrsräumliche Maßnahmen erforderlich, um 
in den Verkehrsstrom lenkend eingreifen zu kön-
nen. 

• Steigerung der Aufenthaltsqualität unter Be-
rücksichtigung der Funktionalität und Barriere-
freiheit

• Wasserbezug am Hauptkanal stärken, Spielort 
und Gastronomie auf dem Wasser / am Wasser

• Umgestaltung des Straßenraums Hauptkanal 
Südost 2.8  und Sanierung der Brinkschleuse 

3.6

• Umsetzung des Beleuchtungskonzepts 2.20  
entsprechend	des	Handlungsplans	öffentlichen	
Raums zur Inszenierung des Hauptkanals

Stadteingänge:

• Umgestaltung des südlichen Eingangs zur 
Stadtmitte: Neugestaltung und partielle Um-
strukturierung des Marktplatzes 2.9

(Eingang zur Stadt, Multifunktional nutz- 
bare Fläche) sowie die Herstellung von Freianla-
gen und Stellplätzen im Rathausumfeld 2.6

• Umgestaltung Stadteingang Nord 2.10
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Weitere	öffentliche	Räume

• Herstellung einer Begegnungsfläche	Am	Ems-
Center 2.11  sowie die Umgestaltung des 
Übergangsbereichs zwischen Hauptkanal und 
Ems-Center. Mit dem Ziel der Optimierung der 
Verbindungen	zwischen	den	großflächigen	Ein-
kaufslagen (u. a. Ems-Center, Media Markt, Obi) 
und Anknüpfung an den Hauptkanal.

• Aufwertung des Umfelds von Meyers Mühle 
2.12  und Verknüpfung mit den umliegenden 

Freiräumen 

• Aufwertung und aktives Nutzungskonzept 
Kinovorplatz (in Privateigentum, daher keine 
StBauF möglich) 

• Neugestaltung	 und	 Herstellung	 des	 öffent-
lichen Raums in den Flächen des Alten Werft 
Geländes 2.13

• Umgestaltung der Marktstraße 2.15

9.3.4 Straßensanierungen und Straßenumbau

In der Stadtmitte Papenburg sind an einigen 
Straßen klassische Sanierungsmaßnahmen not-
wendig, bei denen die schlechten Zustände von 
Fahrbahn und Fußwegen durch eine grundhafte 
Erneuerung in attraktive und gut nutzbare Stadt-
räume verwandelt werden. Dabei sind Überlegun-
gen zur Gestaltung der Straßenquerschnitte mit 
einzubinden. Hierzu zählen die folgenden Straßen:

• Hoffskanal 2.16

• Lüttmannsweg 2.17

• Straßenzug Deverweg unterteilt in drei Be-
reichen (Deverweg West 2.18.1 , Deverweg Ost 
Querung Hauptkanal 2.18.2 und Dechant-Schüt-
te-Straße West 2.18.3

• Rathausstraße 2.19  

9.3.5 Stadtgeschichte sichtbar machen

In der Stadtmitte sollen unter dem Motto „Stadt-
geschichte sichtbar und erlebbar machen“ histori-
sche Bezüge wiedererkennbar gemacht werden. 
Zur Identitätsbildung für die Bürgerschaft selbst 
und ggf. in Bezug auf die touristische Attraktivität 
sollen diese stärker in den Blick gerückt werden. 
Folgende Maßnahmen sind hierbei geplant: 

• Visualisierung und Infotafel der alten Anton-
iuskirche auf dem Ceka-Parkplatz 2.21

• Infotafel zum alten Friedhof beim Ceka-Park-
platz/Cityparkplatz 2.22

• Alten Burggraben 2.23  der Papenburg visuali-
sieren durch Infotafel o.ä.

• Historische Werftspuren 2.24  sichtbar und 
erlebbar machen 

Abb. 37: Verlauf des alten Burggrabens (Heimatverein Papenburg)
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9.3.6  Verkehr und Mobilität

Eine zentrale Aufgabenstellung, die an die Er-
arbeitung des ISEKs und der VU gestellt wurde, 
ist der Umgang mit dem MIV am Hauptkanal und 
der damit verbundenen Qualitätssteigerung für 
den Einzelhandel, die Gastronomie sowie dem 
Fuß- und Radverkehr. Die dafür erforderlichen 
Maßnahmen sind bereits bei den stadträumlichen 
Maßnahmen erläutert worden. Der MIV soll auch 
in den Wintermonaten vom Hauptkanal weitest-
gehend ferngehalten werden um den anderen 
Verkehrsteilnehmenden mehr Raum und bessere 
Qualitäten bieten. 

Verkehrliche Barrieren sind überall im Untersu-
chungsgebiet	zu	finden.	Diese	Defizite	sollen	mit-
telfristig durch geeignete Maßnahmen im Zuge 
der Straßensanierungen und Umgestaltungen der 
öffentlichen	 Räume	 deutlich	 gemildert	 werden.	
Hierzu zählt unter anderem die Verbesserung der 
Querung der Straßen für Fußgänger sowie der 
Ausbau der Fahrradwege.

Weiterhin soll der Ausbau von alternativen Mobili-
tätsformen und die Verknüpfung von unterschied-
lichen Mobilitätsformen ausgebaut werden. Hier-
für	 sollen	 vor	 allem	mehr	 Angebote	 geschaffen	
und die entsprechende Infrastruktur zur Verfü-
gung gestellt werden.

Maßnahmen

• Die E-Mobilität in der Stadtmitte soll weiter ge-
fördert werden, hierfür wird der Ausbau von 
Ladestationen 2.25  (für E-Fahrräder und E-
Autos) sowie die Herrichtung entsprechender 
Flächen vorangetrieben

• Einrichtung einer Mobilitätsstation 2.26  (Mo-
bilityhub) am Bahnhof, um schnell zwischen den 
verschiedenen Mobilitätsformen wechseln zu 
können (Bahn, Bus, Pkw, Fahrrad, Leihsystem). 
Die Maßnahme inkludiert ebenfalls die Herrich-
tung der entsprechenden Flächen

9.3.7 Gebäudemodernisierung und Neubau

Wie in der Analyse bereits aufgezeigt, sind Subs-
tanzmängel und daraus abgeleitete städtebauli-
che Missstände in der Stadtmitte Papenburg nicht 
flächendeckend	 vorhanden.	 Allerdings	 gibt	 es	
Gebäude, die dringend sanierungsbedürftig sind. 
Von besonderer Bedeutung für die Gebäudemo-
dernisierung ist die energetische Sanierung der 
Gebäude. 

Die Befragung der Grundstückseigentümer hat 
verdeutlicht, dass einige Eigentümer über Maß-
nahmen zur Gebäudesanierung, in kleineren und 
größeren Umfang nachdenken. Die Aufnahme in 
das Städtebauförderprogramm kann für diese Ak-
teure einen wichtigen Startschuss darstellen. 

Maßnahmen:

Die denkmalgeschützten und städtebaulich wert-
vollen Gebäude auf dem Höveler Dieckhaus Ge-
lände 3.1  sind nur noch zu Teilen genutzt. Die 

historische Bausubstanz ist sanierungsbedürftig. 
Für dieses Areal wird derzeit ein neues Nutzungs-
konzept erarbeitet. Es wird eine Mischung aus 
Bildungs-, Verwaltungs- sowie gastronomischen 
Nutzungen verfolgt. Auf dem städtischen Grund-
stück müssen Gebäude saniert und modernisiert 
werden, ebenfalls sollen Gebäude abgerissen und 
neue errichtet werden. 

Weiterhin soll durch die Sanierung des großen 
Hafenkrans 3.4  am alten Werft Gelände ein 
Stück Industriegeschichte geschützt und wieder 
instandgesetzt werden.

Am Rathaus soll mit dem Neubau einer Gemein-
bedarfseinrichtung 3.5  die sowohl als Fahrrad-
unterstand	 dient	 als	 auch	 öffentliche	 Toiletten	
umfasst, die Infrastruktur verbessert werden.

Erhaltende Modernisierung und Instandsetzung 
von Wohngebäuden 3.2  und 3.3  (auch sol-
che mit gewerblichen Nutzungsunterlagerungen) 
unter Beachtung folgender Grundsätze: Schaf-
fung zeitgemäßer und nachfragegerechter Woh-
nungszuschnitte,	Schaffung	von	alten-	und	behin-
dertengerechten Wohnungen, Erneuerung der 
Sanitärausstattungen sowie der Heizungs- und 
Elektroanlagen (Prüfung des Einsatzes von regene-
rativen Energieträgern).

• Erhalt der Nutzungsmischung von Wohnen, 
Einzelhandel, nicht störendem Gewerbe und 
Dienstleistungen

• Leerstandsbeseitigung durch Modernisierung 
und Instandsetzung. Herstellung von nachfra-
ge- und bedarfsgerechten Wohnungsangebo-
ten, mittelfristig unter Berücksichtigung der 
prognostizierten	demografischen	Entwicklung

• Jegliche Sanierungs- und Modernisierungsmaß-
nahmen sollten im Sinne des Klimaschutzes 
und	 der	 Energieeffizienz	 geprüft	 und	 geplant	
werden. Beispielsweise trägt eine Gebäude-
dämmung mit Hilfe von Fassaden- und Dach-
begrünung zu einem besseren kleinräumlichen 
Klima bei und wirkt aktiv Hitzestress aufgrund 
der Verdunstungsleistung entgegen. Anhand 
von geringeren Energiekosten ist eine leichtere 
Wohnungsvermarktung sichergestellt

9.3.8 Einzelhandel, Dienstleistung, 
Gastronomie

Synergie-	und	Ausstrahlungseffekte	von	Einzelhan-
delseinrichtungen im vorliegenden Untersuchungs-
gebiet sind für die weitere Entwicklung essenziell. 
Der vorhandene Einzelhandel im zentralen Bereich 
am Hauptkanal sowie in der Friederikenstraße so-
wie die diversen privaten Dienstleistungen sind im 
Interesse einer prägenden Nutzungsmischung zu 
erhalten und zu entwickeln. Die vorhandenen klei-
nen Ladeneinheiten werden innerhalb der Stadt-
mitte Papenburg als Chance gesehen, bestimmten 
alternativen Nischen oder kreativen Einrichtungen 
und Räumlichkeiten zur Verfügung stehen zu kön-
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nen, gleichzeitig sind allerdings ggf. Maßnahmen 
an den Gebäuden (Zusammenlegung von Laden-
einheiten, Sanierung der Flächen, u.a.) erforderlich, 
um die baulichen und funktionalen Voraussetzun-
gen erfüllen zu können. 

Auch in der Stadtmitte Papenburgs zeichnen 
sich die massiven Umstrukturierungstendenzen 
im Handel ab, die durch die aktuelle Corona-Kri-
se umso mehr beschleunigt werden. Eine reine 
Modernisierung von Funktionen und Formaten 
im Einzelhandel greift in der Stadtmitte zu kurz. 
Vielmehr muss sie als Marktplatz des dezentralen 
urbanen Arbeitens und des zentralen Lebens mit 
Kultur, Bildung und auch wieder in Teilbereichen 
als Wohnstandort gestärkt werden. Für die Durch-
setzung dieser Veränderungen braucht es den 
Schulterschluss von privaten Grundstückseigentü-
mern, Gewerbetreibenden und einer mutig han-
delnden	öffentlichen	Verwaltung.	

Die Ansiedlung von Einzelhandelsunternehmen 
kann die Stadt Papenburg nicht erzwingen, sie 
hat	 aber	 die	Möglichkeiten	 durch	 die	 Schaffung	
von attraktiven Räumen und die Einbindung der 
Eigentümer bzw. der bereits ansässigen Einzel-
händler den Rahmen für neue Anfragen und An-
siedlungen	 zu	 schaffen.	 Das	 stellt	 eine	 wichtige	
Teilaufgabe in der Umsetzung des Konzeptes für 
die Stadtmitte Papenburg dar. Vor allem über ein 
Citymanagement oder des Verfügungsfonds kön-
nen gezielt Maßnahmen zur Unterstützung von 
Handel, Gastronomie und Dienstleistungen um-
gesetzt werden. 

Maßnahmen

• Die Stadt Papenburg hat bereits ein aktives 
und befristetes Stadtmanagement eingerich-
tet mit konzeptioneller Kompetenz für Ge-
schäftsmodelle in Einzelhandel, Gastronomie, 
im Handwerk, für Co-Working und für neue, 
hybride Funktionen und Formate. Dieses Stadt-
management ist die zentrale Schnittstelle in die 
Verwaltung und verknüpft Wirtschaftsförde-
rung mit Stadterneuerungs- bzw. Quartiersent-
wicklungskompetenz. Das Stadtmanagement 
soll u.a. für die Wiederbelebung der schwäche-
ren Lagen durch die gezielte Steuerung von 
Neuansiedlungen wie bspw. gastronomische 
Abendnutzungen im Bereich Friederikenstraße 
sorgen. Ebenfalls zum Aufgabenbereich des 
Stadtmanagement zählen die Vorbereitung 
und Durchführung von Veranstaltungen sowie 
eine enge Zusammenarbeit und Unterstützung 
der QIN-Initiative, sobald die gesetzliche Grund-
lage gegeben ist. Dieses Stadtmanagement soll 
auch zukünftig fortgeführt und die einjährig 
befristete Stelle soll auf unbestimmte Zeit ver-
stetigt werden. 

• Zum Stadtmanagement gehört auch ein proak-
tives Flächenmanagement 1.10 , um Übersicht 
über	 verfügbare	 Nutzflächen,	 aber	 auch	 an-
kaufbare Grundstücke zu behalten und mit den 

Mitteln der Städtebauförderung steuernd ein-
zugreifen. Aufgabe des Flächenmanagements 
wäre	auch	die	Erstellung	und	Pflege	einer	Da-
tenbank, welche Aufschluss über die Nutzung 
und den Zustand des Gebäudes gibt. Dieses 
Flächenmanagement wird in das Maßnahmen-
konzept der VU aufgenommen.

• Verknüpft mit dem Flächenmanagement wird 
ein Leerstandsmanagement, welches die Min-
derung	der	Leerstände	und	die	Schaffung	von	
Angebotsergänzungen	 durch	 neue	 kleinflächi-
ge Ansiedlungen ggf. mit ungewöhnlichen Kon-
zepten , Pop-Up‘s und Zwischennutzungen zum 
Ziel hat.

• Auch	 die	 Schaffung	 eines	 Quartiersmanage-
ment bzw. eines Kümmerers, der als Art „Task-
Force“ zu verstehen wäre, um das Standort-
marketing zu forcieren und neue Mieter für 
Geschäfte zu suchen, wird als verfolgenswerter 
Ansatz weiter verfolgt.  

9.3.9  Kultur, Freizeit und Tourismus

Vor allem der Bereich um das Alte Werft Gelände 
hat sich in den vergangen Jahren als kultureller 
und touristischer Schwerpunktbereich Papen-
burgs bewiesen und sollte als solcher weiterentwi-
ckelt und gestärkt werden. Aber auch im weiteren 
Bereich der Stadtmitte, entlang des Hauptkanals, 
finden	 sich	 kulturelle	 Nutzungen	 und	 künstleri-
sche Orte wieder, welche einer Förderung be-
dürfen. Hierfür sind neben den Maßnahmen aus 
Kap. 9.3.5 „Stadtgeschichte sichtbar machen“ die 
folgenden Projekte angedacht (nicht alle über die 
StBauF förderfähig):

• Umgestaltung	 des	 öffentlichen	 Raums	 im	 Be-
reich Alte Werft (siehe Kap. 9.3.5)

• Errichtung eines Anlegers für Flusskreuzfahrt-
schiffe	(genaue	Verortung	noch	unklar)

• Errichtung eines Aktionsraums für Projekte, 
Kunst und Aktionen. Dieser soll Künstlern und 
Kulturschaffenden	 eine	 Plattform	 bieten	 sich	
und ihre Projekte zu präsentieren. Angedacht 
ist ein 3-monatiger Ausstellungswechsel. Dies 
könnte bspw. auf einer unter- bzw. nicht ge-
nutzten	Fläche	stattfinden.	

9.3.10 Handlungsschwerpunkt Wohnen, 
Bildung und Soziales

Die Stadtmitte Papenburg soll sich auch als at-
traktiver und urbaner Wohnstandort weiter etab-
lieren. Hierfür wird vor allem das Wohnumfeld in 
Form	der	öffentlichen	Räume	verbessert.	 Ergän-
zend sollen auch die für die Bewohner wichtige 
Infrastrukturen und Angebote ausgebaut werden. 
Die stetig wachsende Stadtmitte muss die Bedar-
fe entsprechend anpassen und mit Blick auf die 
Veränderungen durch die großen Transforma-
tionsareale weiterentwickeln. Hierzu zählen vor 
allem die folgenden Bereiche:  
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• Der Ausbau der sozialen Infrastruktur für Se-
nioren mit besonderem Schwerpunkt bei künf-
tigen	Planungen	auf	Seniorentreffs	und	Tages-
pflege

• Der Ausbau von Angeboten für Kinder und Ju-
gendliche:	 Treffpunkte,	 Orte	 und	 Spielplätze	
unter Einbindung der Jugendlichen bei der Um-
gestaltung	des	öffentlichen	Raums

• Die Bildungsangebote auf die sich verändernde 
Altersstruktur anpassen und weiterentwickeln

• Junges Wohnen (Azubis/Studenten) in der Frie-
derikenstraße	fördern	und	Anreize	schaffen

• Das zentrumsnahe Wohnen für Familien weiter 
ausbauen und entsprechende Angebote in den 
Obergeschossen	 schaffen	 sowie	 den	 Neubau	
von Einfamilienhäusern, Townhouses etc. wei-
ter vorantreiben.

9.3.11 Klimaschutz und Klimaanpassung

Der Klimaschutz stellt in der Stadtentwicklung 
und städtebaulichen Sanierung ein zentrales Ele-
ment dar und soll auch in der Stadtmitte Papen-
burg als Querschnittsthema verstanden werden. 
Ziel ist, die Projekte in den einzelnen Maßnah-
menbereichen dahingehend zu prüfen, inwiefern 
sie einen Beitrag zum Klimaschutz leisten bzw. an-
dersherum ebenso zu fragen, was kann die Maß-
nahme mit Blick auf den Klimaschutz ggf. noch 
zusätzlich leisten. 

Maßnahmen	 im	 öffentlichen	 Raum,	 die	 zur	 Auf-
wertung der Bereiche für den Fuß- und Radver-
kehr beitragen und somit das Mobilitätsverhalten 
positiv	 beeinflussen,	 tragen	 wesentlich	 zum	 Kli-
maschutz bei.

Gleiches gilt für die Modernisierung der Gebäu-
de, so dass viel Energie eingespart werden kann. 
Die	Sicherung	bzw.	Schaffung	der	Attraktivität	im	
öffentlichen	Raum	leistet	einen	wesentlichen	Bei-
trag für den Erhalt und die weitere Entwicklung 
der Einzelhandelsbetriebe und Dienstleistungsan-
bieter im Stadtquartier. Attraktive Läden im Zen-
trum der Stadt laden zum Verweilen ein und die 
Sicherung der Stadt der kurzen Wege. 

Die Sanierung von leerstehenden Gebäuden und 
die damit verbundene Wiedernutzung leistet ei-
nen wichtigen Beitrag für die Innenentwicklung 
und spart somit im besten Fall die Ausweisung 
neuer Baugebiete bzw. reduziert deren Bedarf an 
Fläche. 

Ebenfalls leisten die Maßnahmen des Themenfeldes 
Mobilität und Verkehr einen wichtigen Beitrag zur 
Förderung von CO2-neutralen Mobilitätsformen.

9.4 Privatmaßnahmen

Bei der Schätzung der möglichen Anzahl von pri-
vaten Förderanträgen wird davon ausgegangen, 
dass circa 40 % der 134 als sanierungsbedürftig 
eingestuften Gebäude einen Antrag stellen wer-
den. Grundlage für die Annahme bildet das Ergeb-
nis der Umfrage bei den Eigentümern, in der 68 % 
angegeben haben, an einer Sanierung interessiert 
zu sein, jedoch nicht alle Eigentümer an der Befra-
gung teilgenommen haben. 

Dies würde bedeuten, dass etwa 54 Förderanträ-
ge von privaten Eigentümern in den nächsten Jah-
ren gestellt werden. 

Bei geringem Sanierungsaufwand wird von Maß-
nahmen	von	einem	Bagatellwert	bis	ca.	20.000 €	
ausgegangen, hier wird daher ein Mittelwert von 
15.000	€	pro	Maßnahme	gebildet.	Mittlere	Sanie-
rungsaufwände	sind	zwischen	20.000	bis	80.000 €	
einzustufen. Vor diesem Hintergrund wird ein Mit-
telwert	 von	 50.000	 €	 verwendet.	 Bei	 schweren	
baulichen Missständen wird von einem Mittelwert 
von	100.000	€	ausgegangen.	Die	hier	aufgeführ-
ten Mittelwerte basieren auf Erfahrungswerten 
aus anderen Städtebaufördergebieten, sollten 
aber immer als Orientierungswert betrachtet wer-
den. 

Bei	 einer	 Differenzierung	 und	 Aufsplittung	 zwi-
schen geringem (40 Gebäude), mittlerem (9 
Gebäuden) und hohem Modernisierungs- bzw. 
Sanierungsbedarf (5 Gebäude) ergeben sich Ge-
samtkosten	von	circa	1,55	Mio.	€	.  

Die entsprechenden Fördersätze sind durch die 
Kommune festzulegen. Ebenso die maximalen 
Förderbeträge pro Gebäude. Dabei kann im Rah-
men der zu erarbeitendende Förderrichtlinie zur 
Modernisierung und Instandsetzung die Beträge 
festgeschrieben werden. Dargestellt wir zunächst 
der Gesamtbedarf.

9.5 Sonstige Maßnahmen

Für die Durchführung der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahme in der Stadtmitte Papenburg 
wird ein Sanierungsträger 1.9.1  und 1.9.2  aus-
geschrieben und beauftragt. Der Sanierungsträ-
ger begleitet die Umsetzung der Maßnahmen und 
verwaltet das Treuhandvermögen mit den Sanie-
rungsmitteln.
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9.6 Maßnahmenübersicht StBauF

Nr. Maßnahme Priorität
Zeitraum

1.1 Handlungsplan öffentlicher 
Raum Stadtmitte, bestehend 
aus:
Gestaltungskonzept 
öffentlicher Raum
Verkehrs- und 
Mobilitätskonzept
Regenwassermanagement- 
und Stadtklimakonzept

kurzfristig
2021

1.2 Machbarkeitsstudie zur 
Anbindung an das 
Eisenbahndock

mittelfristig
2026-2030

1.3 Ideenwettbewerb Nyblad-
Bunte-Areal

langfristig 
2031-2036

1.4 Beteiligung und 
Öffentlichkeitsarbeit

2021

1.5 (Energetisches) 
Quartierskonzept

kurzfristig
2021-2025

1.6 Verfügungsfonds ab 2021 
kontinuierlich

1.7 Bebauungsplan Wohnen und 
Handel

kurzfristig
2022-2025

1.8 Fortschreibung ISEK langfristig 
2031-2036

1.9.1 Ausschreibung 
Sanierungsträger

kurzfristig
2021

1.9.2 Sanierungsträger/-
beauftragter

kontinuierlich 
ab 2021 

1.10 Flächenmanagement als 
Unterstützung des 
Stadtmanagements

kontinuierlich 
ab 2021 

Maßnahmen der weiteren Vorbereitung
(R-StBauF Nr. 5.3.1)

2.1 Erwerb von Grundstücken kontinuierlich 
nach Bedarf 
2022-2036

2.2 Freilegung Hoffskanal 1-5 
(ehemalige Flächen Höveler 
& Dieckhaus)

kurzfristig
2021-2025

2.3 Freilegung Nyblad-Bunte-
Areal

langfristig 
2031-2036

2.4 Freilegung Eisenbahndock langfristig 
2031-2036

2.6 Rathausumfeld Planung & 
Herstellung von Freianlagen

kurzfristig
2021-2025

2.7.1 Umgestaltung Straßenraum
Hauptkanal Nord

langfristig 
2031-2036

2.7.2 Umgestaltung Straßenraum
Hauptkanal Mitte

mittelfristig
2026-2030

2.7.3 Umgestaltung Straßenraum
Hauptkanal Süd

kurzfristig
2021-2025

2.8 Umgestaltung Hauptkanal 
Südost

langfristig 
2031-2036

2.9 Neugestaltung Marktplatz
Innenstadteingang Süd

kurzfristig
2021-2025

2.10 Umgestaltung Stadteingang 
Nord

langfristig 
2031-2036

2.11 Umfeld Ems-Center Planung 
& Herstellung 
Begegnungsfläche

kurzfristig
2021

hohe Priorität

Durchführung von Ordnungsmaßnahmen
Erwerb von Grundstücken

Freilegung von Grundstücken

Herstellung oder Änderung von
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2.12 Umgestaltung Vorplatz & 
Umfeld Meyers Mühle

langfristig 
2031-2036

2.13 Umgestaltung öffentl. Raum 
Alte Werft Gelände

mittelfristig
2026-2030

2.14 Umgestaltung 
Friederikenstraße

mittelfristig
2026-2030

2.15 Umgestaltung Marktstraße mittelfristig
2026-2030

2.16 Sanierung Hoffskanal mittelfristig
2026-2030

2.17 Sanierung Lüttmannsweg kurzfristig
2022-2025

2.18.1 Sanierung Deverweg West mittelfristig
2026-2030

2.18.2 Sanierung Deverweg Ost
Querung Hauptkanal

langfristig 
2031-2036

2.18.3 Sanierung Dechant-Schütte-
Straße West

langfristig 
2031-2036

2.19 Sanierung Rathausstraße kurzfristig
2022-2025

2.20 Umsetzung 
Beleuchtungskonzept 
Hauptkanal am Wasser

kurzfristig
2022-2025

2.21 Infotafel und Inwertsetzung 
Alte Antoniuskirche

mittelfristig
2026-2030

2.22 Infotafel und Inwertsetzung 
Alter Friedhof

mittelfristig
2026-2030

2.23 Infotafel und Inwertsetzung 
Alter Burggraben

mittelfristig
2026-2030

2.24 Infotafeln und 
Inwertsetzung historischer 
Werftspuren

mittelfristig
2026-2030

2.25 Ausbau der 
Ladeinfrastruktur
für E-Mobilität

kurzfristig
2022-2025

2.26 Mobilitätsstation Bahnhof kurzfristig
2022-2025

Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen 

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur 
Klimanapassung

3.1 Sanierung Hoffskanal 1-5 
(ehemalige Flächen Höveler 
& Dieckhaus)

kurzfristig
2021-2025

3.2 Sanierung & Modernisierung 
Gebäude mit geringem und 
mittlerem Sanierungsbedarf

kontinuierlich 
nach Bedarf
2021-2036

3.3 Sanierung & Modernisierung 
Gebäude mit hohem 
Sanierungsbedarf

kontinuierlich 
nach Bedarf
2021-2036

3.4 Sanierung großer Hafenkran 
Alte Werft

mittelfristig
2025-2030

3.5 Neubau Gemeinbedarfs-
einrichtung am Rathaus
Fahrradunterstand und 
öffentliche Toiletten

kurzfristig
2022-2025

3.6 Sanierung Brinkschleuse langfristig 
2031-2036

Durchführung von Baumaßnahmen



Abb. 38: Kapitän vor dem Fischhaus Smutje
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Das UN-Wissenschaftsnetzwerk für globale Umweltveränderungen sieht den 
weltweiten Urbanisierungsprozess und den dadurch resultierenden hohen Emis-
sionsfluss	als	Schlüsselfaktor	des	anthropogen	bedingten	Klimawandels	an	(IHDP	
2005). Städte nehmen einerseits eine zentrale Rolle bei der Realisierung einer kli-
magerechten Entwicklung ein, andererseits werden sie auch am deutlichsten die 
Folgen des Klimawandels spüren. Für einzelne Städte in Deutschland könnten bis 
zum Jahr 2100 Durchschnittstemperaturen von bis zu 12 Grad Celsius Wirklichkeit 
werden. Zudem wird die Verwundbarkeit von Städten vor allem aufgrund lebens-
bedrohender Hitzewellen stark zunehmen.

Die komplexe Wechselwirkung von Stadtentwicklung und Klimawandel erfordert 
eine	differenzierte	Betrachtung	um	geeignete	Strategien	entwickeln	und	verfol-
gen zu können. 

Wichtige	Strategien	stellen	aktuell	zum	einen	lokal	definierte	Anpassungsstrategien,	
mit denen auf die Folgen des Klimawandels reagiert werden dar. Zum anderen wer-
den Verhinderungsstrategien, die sich auf die Veränderung von Lebens- und Konsum-
gewohnheiten zur Reduzierung von CO2-Emissionen und schonendem Umgang von 
Ressourcen forciert. Darüber hinaus gilt es auch, die indirekten Umweltwirkungen zu 
berücksichtigen. So treten Umweltwirkungen des Konsums in deutschen Städten an 
deren Produktionsorten, die nicht selten in Niedriglohnländern liegen, auf.

10.1 Ansätze in der Stadtmitte Papenburg

Bei der Erstellung der VU und des ISEKs für die Stadtmitte Papenburg stellen der 
Klimaschutz und die Klimawandelfolgenanpassung wichtige Themen dar. Bei allen 
Handlungsfeldern, Maßnahmen und Projektideen sind die beiden Themen mitzu-
denken und auf deren Auswirkungen hin zu prüfen. Im Leitbild ist der Klimaschutz 
und	die	Klimafolgenanpassung	als	Querschnittsthemen	definiert,	um	so	deren	Be-
deutung nochmals zu unterstreichen.

Um eine klimagerechte Stadtentwicklung in der Papenburg Stadtmitte voranzu-
treiben, bedarf es kleiner Schritte, die sich letztendlich zu einem gemeinsamen 
Ganzen zusammenfügen und deren Wirkung sich über die räumlichen Grenzen der 
Stadt hinaus bemerkbar machen.

Erste Ansätze wurden bereits zwischen 2017 und 2020 im Zuge des Projektes 
zum	Klimaschutzmanagement	mit	dem	Ziel	die	Schaffung	einer	Stelle	für	eine/n	
Klimaschutzmanager/in	 umgesetzt,	 befinden	 sich	 in	 der	Umsetzung	oder	 in	 der	
Verstetigung. Neben übergeordneten Maßnahmen mit informierenden oder be-
wusstseinsbildenden Charakter (z. B. Beratungsplattformen, Schulung von Ener-
giescouts/Klimalotsen/Mitarbeitern, „Klimaschutzwagen“) wurden auch eine Viel-
zahl an Projekten umgesetzt (z. B. Errichtung von Ladestationen und Ausbau von 
E-Bike-Stationen, LED-Straßenbeleuchtung). 

Im Zuge des ISEKs sind strukturelle Strategien zu verfolgen. Hierzu zählt die Re-
duktion des motorisierten Individualverkehrs zur Einsparung von Ressourcen und 
zur Verbesserung der Luftqualität. Ausgebaut und gefördert werden, sollte der 
Rad- und Fußverkehr sowie der ÖPNV als nachhaltige und klimaschonende Fort-
bewegungsmöglichkeiten. Sie sollten eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Ent-
wicklung der Stadt Papenburg und der Stadtmitte einnehmen. Eine Reduktion des 
motorisierten Individualverkehrs bringt nicht nur das Einsparen von Ressourcen 
mit	sich,	sondern	hat	auch	einen	positiven	Effekt	auf	die	Luftqualität.	Auch	eine	
Geschwindigkeitsreduktion oder die Sperrung bestimmter Teilbereiche für den 
Pkw-Verkehr	hat	einen	positiven	Effekt	auf	die	Belastung	durch	Emissionen.	

Auch lässt sich durch die Begrünung der Straßenzüge oder mithilfe innovativer Ideen, 

10 Klimaschutz
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wie etwa begrünte Dächer, urban Gardening oder 
Vertikalgärten Hitze im Sommer absorbieren, die 
Entstehung von Hitzewellen minimieren und einen 
Beitrag zu einer sauberen Luft sowie eines besseren 
kleinräumlichen Klimas generieren. Gleichzeitig lässt 
sich mithilfe von Fassaden- und Dachbegrünung 
nicht nur das Gebäude dämmen und Hitzestress 
auf Grund der Verdunstung besser bewerkstelligen, 
sie nehmen auch bei Starkregenregenereignissen 
eine wichtige Rolle ein, da der Boden überschüssi-
ges Wasser aufnehmen und somit dem Ausmaß an 
Überflutungen	entgegenwirken	kann.

Viele Häuser im Untersuchungsgebiet stammen 
aus der Mitte des letzten Jahrhunderts und ent-
sprechen nicht mehr den heutigen energetischen 
Standards. Hier bedarf es Strategien, wie Sanie-
rungen die zu einer höheren Energieeinsparung 
und Ressourcenschonung verhelfen.

Auch gilt es mithilfe des Entwicklungskonzeptes ein 
attraktives	Umfeld	zu	 schaffen	und	 leer	 stehende,	
untergenutzte oder Gebäude in einem schlechten 
Zustand instandzusetzen und einer neuen Nutzung 
zuzuführen. Durch die Inwertsetzung von Bestands-
gebäuden	werden	 Rohstoffe	 und	 Energien	 einge-
spart,	 da	 für	 einen	 Umbau	weniger	 Baustoffe	 be-
nötigt werden als für einen Neubau. Auch müssen 
keine Maßnahmen zur Sicherung der Erreichbarkeit 
bzw. Ver- und Entsorgung durchgeführt werden, da 
die Bestandsgebäude bereits an der vorhandenen 
Infrastruktur angeschlossen sind.

Bei	 größeren	 Vorhaben	 sind	 die	 definierten	
Standards des zum 01. November 2020 in Kraft 
getretene Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ein-
zuhalten,	was	 ebenfalls	 positive	 Effekte	 erzielen	
wird. Mit Blick auf die städtebauliche Struktur in 
Verbindung	 mit	 den	 denkmalpflegerischen	 Be-
langen, wird es wichtig sein, sowohl den Denk-
mal- und Umgebungsschutz zu berücksichtigen, 
aber gleichzeitig auch einen Beitrag für den Klima-
schutz leisten zu können. 

Weiterhin sind funktionale Strategien zu verfol-
gen. So lassen sich mithilfe regenerativer Energie-
träger, bspw. durch Fotovoltaikanlagen auf Dä-
chern, Emissionen einsparen.

Ein	 weiterer	 Aspekt	 mit	 einem	 positiven	 Effekt	
auf die Umwelt und somit den Klimaschutz ist der 
Ausbau von Angeboten regionaler Produkte und 
eine einfache Zugänglichkeit zu jenen. Vor allem 
die Stadtmitte als zentraler Einzelhandelsstandort 
befindet	sich	diesbezüglich	in	einer	wichtigen	Rol-
le. Eine Förderung von regionalen Erzeugnissen 
auf einem Wochenmarkt und in den Ladenlokalen 
des Stadtteils werden daher in die Betrachtung 
und weitere Entwicklung mit einbezogen.

Nachfolgend werden die Maßnahmen und Projekte 
näher beleuchtet und nochmals auf ihren Beitrag 
und Relevanz hingewiesen. Von einer Detailbetrach-
tung wird an dieser Stelle abgesehen, da es sich um 
erste Überlegungen und Projektideen zur Umset-
zung einer Vielzahl von Maßnahmen handelt.

10.2 Projekte und Maßnahmen 
Klimaschutz

Handlungsplan	öffentlicher	Raum

Durch die Aufstellung eines Handlungsplans für 
den	öffentlichen	Raum	kann	ein	aktiver	Beitrag	zu	
einer klimagerechten Entwicklung der Papenburg 
Stadtmitte	 beigetragen	 werden.	 Der	 öffentliche	
Raum sollte dahingehend so gestaltet werden, 
dass eine Maximierung der Luftqualität und eine 
Minimierung	des	Schadstoffgehalts	erreicht	wird.	
Auch sollte er die Resilienz im Untersuchungs-
gebiet steigern. In Anbetracht zukünftig stärker 
auftretender Extremwetterereignisse ist die Etab-
lierung eines Regenwassermanagements im Zuge 
der Handlungsplanherstellung empfehlenswert 
und zu berücksichtigen. Gleiches gilt für die Er-
stellung eines Klimaschutzkonzepts für die Stadt-
mitte, welches zum Einen bestehende Ansätze 
aufgreift und fortführt, zum Anderen aber auch 
neue Ansätze vorantreibt. Zudem sollte das Kon-
zept sowohl Klimaschutz als auch die Anpassung 
an den Klimawandel berücksichtigen.

Transformationsräume

Die Neugestaltung der großen Stadtbausteine Ei-
senbahndock, Höveler-Dieckhaus und des Nyblad- 
Bunte-Areals bringen nicht nur große Chancen 
und Potenziale für die Stadtentwicklung sondern 
auch für den Klimaschutz und für eine klimage-
rechte Gestaltung mit sich. Diese sollen genutzt 
werden. 

Auf dem Nyblad-Bunte-Areal könnte beispielswei-
se ein modellhaftes innerstädtisches Wohnquar-
tier mit hohen Energiestandards entstehen. Die 
Errichtung eines Null-Energie-Quartiers oder einer 
autofreien Siedlung sollten in die Überlegungen 
bei	der	Planung	einfließen.	

Auch für die Entwicklung des Eisenbahndocks 
werden Klimaschutzaspekte eine wichtige Rolle 
spielen. Die derzeitigen Überlegungen sehen ein 
campusartiges Quartier mit einem hohen Grünan-
teil vor.

Verfügungsfonds / Wohnumfeldverbesserung 

Dies ist kein klassisches Projekt im eigenständi-
gen Sinne. Allerdings können die Mittel, die für 
die Wohnumfeldverbesserung vorgesehen sind, 
einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, 
da vor allem grünräumliche Maßnahmen unter-
stützt werden (z. B. Verschönerung der Vorzonen, 
Aufstellung	 von	 Pflanzenbehältern,	 Schaffung	
von Grün-Oasen). Dadurch werden zudem neue 
Aufenthaltsqualitäten	 vor	 Ort	 geschaffen,	 die	
zum Verweilen einladen. Eine Freizeitgestaltung 
vor der eigenen Haustür wird dadurch begünstigt.

Energetisches Quartierskonzept

Mithilfe eines energetischen Quartierskonzeptes 
wird der Gebäudebestand in der Papenburger 
Stadtmitte erfasst und anhand des jeweiligen 
Energieverbrauchs konkrete Minderungspoten-
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ziale erarbeitet. Hieraus werden dann Strategien 
und Maßnahmen abgeleitet. Anhand einer fokus-
sierten Betrachtung des Untersuchungsgebiets 
sowie die frühzeitige Einbeziehung der relevanten 
Akteure könnten Umsetzungschancen gerade für 
großräumige Vorhaben begünstigt werden. Eben-
falls	 sollen	 dabei	 effiziente	 Energieversorgungs-
systeme und der Ausbau erneuerbarer Energien 
ebenso	berücksichtigt	werden	wie	demografische	
und wirtschaftliche, stadtentwicklungspolitische 
und wohnungswirtschaftliche Themen.

Umgestaltung	öffentlicher	Raum	und	Plätze

Die	 geplanten	 Umgestaltungen	 der	 öffentlichen	
Räume Hauptkanal, Vorplatz Meyers Mühle, 
Marktplatz sowie der Stadteingänge sollten im-
mer Klimaschutz- und Klimawandelfolgeanpas-
sungsaspekte berücksichtigen. So gilt es beispiels-
weise durch Entsiegelung von Flächen, Anlegung 
von Grünbereichen oder der Minderung des MIVs 
diese	Bereiche	 „klimafit“	 zu	machen.	Gerade	mit	
Hinblick	 auf	 die	 Ausweisung	 von	 neuen	 Parkflä-
chen, ist die Anforderung an Stellplätzen nach Kli-
magesichtspunkten geringer anzusehen.

Sanierung von Straßenräumen

Insgesamt sollen bei den Straßenerneuerungen 
verschiedene Teilbereiche bzw. Straßenzüge an-
gepasst werden. Entsprechende Planungen lie-
gen noch nicht vor und die Maßnahmen werden 
sich innerhalb der unterschiedlichen Bereiche, 
durchaus deutlich unterscheiden. Allerdings wird 
bei allen Maßnahmen die Fragen der notwendig 
zu	versiegelnden	Flächen	und	der	Schaffung	von	
neuen	grünräumlichen	Bereichen	sowie	der	Pflan-
zung von Bäumen geprüft und wenn möglich um-
gesetzt werden.

Weiterhin soll der Fußgänger und Radfahrer inner-
halb der Straßenzüge eine stärkere Rolle einneh-
men und die bauliche Qualität dementsprechend 
vor allem auf diese Nutzergruppen ausgerichtet 
sein, um so die Qualitäten und die Attraktivität zur 
Nutzung des Rades weiter zu stärken.

Wie	 bereits	 bei	 der	 Umgestaltung	 der	 öffentli-
chen Räume und Plätze erwähnt, wird bei der 
Sanierung von Straßen ebenfalls das Thema Ablei-
tung	von	Oberflächenwasser	eine	wichtige	Rolle	
einnehmen. Im Zuge der Planungen und Konzep-
tionen zur Ausgestaltung dieser Projekte, wird 
dieser Punkt intensiv mit eingebunden werden. 
Dabei sollte eine intensive Zusammenarbeit mit 
der Stadtentwässerung Papenburg vorgesehen 
werden. Gemeinsam können tragfähige Konzepte 
entwickelt werden, um den Folgen des Klimawan-
dels besser begegnen zu können.

Förderung von klimafreundlicher Mobilität

Eine Mobilitätswende, welche das Auto mit fos-
silem	 Treibstoff	mithilfe	 klimafreundlicher	 Alter-
nativen ablöst, schont nicht nur Ressourcen und 
spart enorme Mengen an CO2-Emissionen ein, 
sondern begünstigt auch ein gesundes Stadtklima. 

Ein Grundlegender Ansatz ist hierbei das Fuß- und 
Radwegenetz auszubauen. Auch ein Shared Space 
am Ems-Center, in dem alle Verkehrsteilnehmer 
vollständig gleichberechtigt sind, kann zu einer al-
ternativen Nutzung zum Auto führen, anderseits 
werden durch den Verzicht von Straßenschildern 
oder Ampelanlagen ebenfalls Ressourcen einge-
spart. Ladestationen für E-Autos oder E-Bikes so-
wie das Einrichten von Leihsystemen können die 
Wende	ebenfalls	positiv	beeinflussen.	

Als weiteres wichtiges Projekt für die Gestaltung 
der Mobilitätswende ist die Mobilitätsstation am 
Bahnhof zu nennen. Das schnelle Umsteigen zwi-
schen verschiedenen Mobilitätsformen soll eine 
Erleichterung für die Nutzer mit sich bringen und 
somit auch die Nutzung von klimafreundlicher 
Mobilität erhöhen.  

Baumaßnahmen private Gebäude 

Private Maßnahmen an Gebäuden entsprechen 
zum großen Teil energetischen Sanierungsmaß-
nahmen (neue Fenster, saniertes Dach etc.). Sie 
tragen daher stark zu einer Emissionseinsparung 
bei. Deutschland und auch die Papenburger Stadt-
mitte besitzen noch enormes Potenzial in der 
energetischen Sanierung von Gebäudesubstan-
zen, so dass dieser Sachverhalt bei der gesamten 
Zielsetzung des städtebaulichen Entwicklungs-
konzeptes nicht zu unterschätzen ist. 

10.3 Zusammenfassung Maßnahmen zum 
Klimaschutz 

Viele der hier aufgezeigten Maßnahmenansätze 
sind nicht ausschließlich dem Themenbereich Kli-
maschutz und Klimafolgenanpassung zugehörig, 
sondern generieren auch für andere Themen-
bereiche einen Mehrwert und werden daher von 
ihnen berücksichtigt. Das stärkt wiederum diesen 
Themenbereich in seiner Querschnittsorientie-
rung.

Die Fragestellung, ob und wie in den einzelnen 
Maßnahmenvorschlägen ein Beitrag zum Klima-
schutz geleistet werden kann, wurde im Rahmen 
der Konzepterarbeitung als ein grundlegendes 
Kriterium und im Sinne einer zielführenden Um-
setzbarkeit berücksichtigt.

Zu bedenken bleibt dabei, dass nicht alle Maßnah-
men, die dem Klimaschutz dienen sich auch in ei-
nem Kostenrahmen bewegen, der sich an der klas-
sischen Ausgestaltung orientiert. Umso wichtiger 
ist daher die Unterstützung durch die Städtebau-
förderung, um die Ideen und Ansätze umsetzen zu 
können.

Auch sind unterschiedliche Belange (bspw. Denk-
malschutz) in Teilbereichen der Stadtmitte mit-
zudenken, sodass innovative Ideen und Projekt-
ansätze nicht immer in Gänze unterstützt werden 
können. Hier bedarf es einer gemeinsamen Ent-
wicklung.
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Im Rahmen der Kosten- und Finanzierungsübersicht werden die voraussichtlichen 
Ausgaben den zu erwartenden Einnahmen gegenübergestellt. Einnahmen erge-
ben sich beispielsweise aus dem Verkauf von Grundstücken der Stadt, aus Vermie-
tung oder Verpachtung. Wegen der voraussichtlichen Durchführung der Sanierung 
im vereinfachten Verfahren sind keine zweckgebundenen Einnahmen zu erwarten. 
Städtische Grundstücke, die in ein Sondervermögen übertragen werden sollen, 
sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden. 

Die Ausgaben ergeben sich aus den Kosten der vorgesehenen Maßnahmen ge-
mäß integriertem städtebaulichem Entwicklungskonzept. Die Kosten der einzel-
nen Maßnahmen sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt und beruhen auf 
groben Kostenschätzungen.

Der Übersichtlichkeit halber wurden die Kosten gerundet. Im Zuge einer weiter-
führenden Planung können sich Änderungen in diesem Bereich ergeben.

Die voraussichtlichen Kosten der Sanierung über den Zeitraum von bis zu 15 Jah-
ren	werden	auf	ca.	49,9	Mio.	€	geschätzt.	Davon	sind	voraussichtlich	ca.	44	Mio.	€	
förderfähig aus Mitteln der Städtebauförderung. Die Finanzierung erfolgt durch 
die Einzahlung der jährlich zu beantragenden Mittel von Bund, Land und Stadt zu 
je gleichen Teilen in ein Treuhandvermögen (Drittelprinzip). Über den Zeitraum der 
Sanierung	sind	so	ca.	14,9	Mio	€	durch	die	Stadt	einzuzahlen.

In der Städtebauförderung gibt es für die Erneuerung von Erschließungsanlagen 
eine	Förderobergrenze	von	230	€/qm.	Diese	muss	jedoch	teilweise	deutlich	über-
schritten werden. Diese Mehrkosten und weitere nicht förderfähige Kosten muss 
die	Stadt	aus	Eigenmitteln	bestreiten.	Hier	fallen	insgesamt	ca.	5,4	Mio.	€	an.

Insgesamt beläuft sich der Eigenmittelanteil der Stadt Papenburg somit auf rund 
20	Mio.	€.	Das	sind	über	15	Jahre	ca.	1,4	Mio.	€	pro	Jahr,	die	aus	dem	städtischen	
Haushalt aufzubringen sind.

11 Kosten- und 
Finanzierungsübersicht
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VU/ISEK "Papenburg Stadtmitte" Kosten- und Finanzierungsübersicht

Nr. Maßnahme vorges.
Maß-

nahmen-
zeitraum

Gesamt-
kosten

vorauss.
förderfähige 

Kosten
StBauF

Zusätzliche
Mittel / 

Eigenmittel
der Gemeinde

Mittel 
Privater /
sonstige 
Förderm.

Anmerkung

1.1 Handlungsplan öffentlicher 
Raum Stadtmitte, bestehend 
aus: Gestaltungskonzept 
öffentlicher Raum, Verkehrs- 
und Mobilitätskonzept, 
Regenwassermanagement- 
und Stadtklimakonzept

kurzfristig
2021

190.000 €           190.000 €           -  € -  € Freiraum, Mobilität, 
Beleuchtung, 
Klimaanpassung

1.2 Machbarkeitsstudie zur 
Anbindung an das 
Eisenbahndock

mittelfristig
2026-2030

50.000 €              50.000 €              -  € -  € 

1.3 Ideenwettbewerb Nyblad-
Bunte-Areal

langfristig 
2031-2036

100.000 €           100.000 €           -  € -  € 

1.4 Beteiligung und 
Öffentlichkeitsarbeit

2021 30.000 €              30.000 €              -  € -  € 

1.5 (Energetisches) 
Quartierskonzept

kurzfristig
2021-2025

60.000 €              60.000 €              -  € -  € Quartiersplanung 
Stadtmitte, wenn 
nicht KfW-gefördert

1.6 Verfügungsfonds ab 2021 
kontinuierlich

60.000 €              30.000 €              -  € 30.000 €       Förderanteil 50 %, 
Rest ist durch Mittel 
von Wirtschaft oder 
Eigenmitteln der 
Gemeinde zu 
bestreiten 

1.7 Bebauungsplan Wohnen und 
Handel

kurzfristig
2022-2025

80.000 €              80.000 €              -  € -  € B-Plan-
Neuaufstellung bzw. 
Änderungs-
verfahren

1.8 Fortschreibung ISEK langfristig 
2031-2036

45.000 €              45.000 €              -  € -  € 

1.9.1 Ausschreibung 
Sanierungsträger

kurzfristig
2021

15.000 €              15.000 €              -  € -  € Maßnahme von 
Förderantrag in 
Bericht übernommen

1.9.2 Sanierungsträger/-
beauftragter

kontinuierlich 
ab 2021 

900.000 €           900.000 €           -  € -  € 60.000 € p.A. über 15 
Jahre

1.10 Flächenmanagement als 
Unterstützung des 
Stadtmanagements

kontinuierlich 
ab 2021 

550.000 €           550.000 €           -  € -  € Im Sinne von R-
StBauF Nr. 5.6.3, 
36.500 € p.A. über 15 
Jahre

2.080.000 €        2.050.000 €        -  € 30.000 €      

2.1 Erwerb von Grundstücken kontinuierlich 
nach Bedarf 
2022-2036

300.000 €           300.000 €           -  € -  € Kostenansatz: 
Durchschnittlicher 
gutachterlicher 
Bodenwert

2.2 Freilegung Hoffskanal 1-5 
(ehemalige Flächen Höveler 
& Dieckhaus)

kurzfristig
2021-2025

330.000 €           330.000 €           -  € -  € Kostenposition 
weicht von 
Förderantrag ab.

2.3 Freilegung Nyblad-Bunte-
Areal

langfristig 
2031-2036

3.720.000 €        3.720.000 €        -  € -  € Rückbau Gebäude 
und versiegelte 
Flächen

2.4 Freilegung Eisenbahndock langfristig 
2031-2036

1.900.000 €        1.900.000 €        -  € -  € Rückbau Gebäude 
und versiegelte 
Flächen

2.6 Rathausumfeld Planung & 
Herstellung von Freianlagen

kurzfristig
2021-2025

1.730.000 €        1.430.000 €        300.000 €           - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.7.1 Umgestaltung Straßenraum
Hauptkanal Nord

langfristig 
2031-2036

         1.270.000 €             990.000 €             280.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

Maßnahmen der weiteren Vorbereitung (R-StBauF Nr. 5.3.1)

Durchführung von Ordnungsmaßnahmen (R-StBauF 2015 Nr. 5.3.2)

Alle Kostenangaben brutto inkl. 19 % Mehrwertsteuer

Erwerb von Grundstücken

Freilegung von Grundstücken

Summe Maßnahmen der weiteren Vorbereitung 

Herstellung oder Änderung von Erschließungsanlagen

www.sweco-gmbh.de 1 / 3
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VU/ISEK "Papenburg Stadtmitte" Kosten- und Finanzierungsübersicht

Nr. Maßnahme vorges.
Maß-

nahmen-
zeitraum

Gesamt-
kosten

vorauss.
förderfähige 

Kosten
StBauF

Zusätzliche
Mittel / 

Eigenmittel
der Gemeinde

Mittel 
Privater /
sonstige 
Förderm.

Anmerkung

2.7.2 Umgestaltung Straßenraum
Hauptkanal Mitte

mittelfristig
2026-2030

         4.990.000 €          3.900.000 €          1.090.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.7.3 Umgestaltung Straßenraum
Hauptkanal Süd

kurzfristig
2021-2025

            890.000 €             700.000 €             190.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.8 Umgestaltung Hauptkanal 
Südost

langfristig 
2031-2036

         2.260.000 €          1.820.000 €             440.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.9 Neugestaltung Marktplatz
Innenstadteingang Süd

kurzfristig
2021-2025

         1.330.000 €             840.000 €             490.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten

2.10 Umgestaltung Stadteingang 
Nord

langfristig 
2031-2036

         2.030.000 €          1.660.000 €             370.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.11 Umfeld Ems-Center Planung 
& Herstellung 
Begegnungsfläche

kurzfristig
2021

hohe Priorität

         1.780.000 €          1.150.000 €             630.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.12 Umgestaltung Vorplatz & 
Umfeld Meyers Mühle

langfristig 
2031-2036

280.000 €                       220.000 € 60.000 € - € Anpassung von 25 % 
der Fläche, Planen, 
Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.13 Umgestaltung öffentl. Raum 
Alte Werft Gelände

mittelfristig
2026-2030

1.470.000 €                 1.200.000 €             270.000 € - € Anpassung von 25 % 
der Fläche, Planen, 
Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.14 Umgestaltung 
Friederikenstraße

mittelfristig
2026-2030

600.000 €                       470.000 €             130.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.15 Umgestaltung Marktstraße mittelfristig
2026-2030

590.000 €                       410.000 €             180.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.16 Sanierung Hoffskanal mittelfristig
2026-2030

670.000 €                       550.000 €             120.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.17 Sanierung Lüttmannsweg kurzfristig
2022-2025

160.000 €                       130.000 € 30.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.18.1 Sanierung Deverweg West mittelfristig
2026-2030

1.420.000 €                 1.160.000 €             260.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.18.2 Sanierung Deverweg Ost
Querung Hauptkanal

langfristig 
2031-2036

240.000 €                       190.000 € 50.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.18.3 Sanierung Dechant-Schütte-
Straße West

langfristig 
2031-2036

360.000 €                       290.000 € 70.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m²

2.19 Sanierung Rathausstraße kurzfristig
2022-2025

1.820.000 €                 1.430.000 €             390.000 € - € Planen, Herrichten, 
Ausstatten, 
Kappungsgrenze
230 € / m², ohne 
Lichtsignalanlage

www.sweco-gmbh.de 2 / 3
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VU/ISEK "Papenburg Stadtmitte" Kosten- und Finanzierungsübersicht

Nr. Maßnahme vorges.
Maß-

nahmen-
zeitraum

Gesamt-
kosten

vorauss.
förderfähige 

Kosten
StBauF

Zusätzliche
Mittel / 

Eigenmittel
der Gemeinde

Mittel 
Privater /
sonstige 
Förderm.

Anmerkung

2.20 Umsetzung 
Beleuchtungskonzept 
Hauptkanal am Wasser

kurzfristig
2022-2025

90.000 €              90.000 €              - € - € Annahme: alle 20 m 
eine Pollerleuchte 
über ca. 1.100 m. 
Planen, Einbauen.

2.21 Infotafel und Inwertsetzung 
Alte Antoniuskirche

mittelfristig
2026-2030

12.000 €              12.000 €              - € - € Planen, Einbauen

2.22 Infotafel und Inwertsetzung 
Alter Friedhof

mittelfristig
2026-2030

12.000 €              12.000 €              - € - € Planen, Einbauen

2.23 Infotafel und Inwertsetzung 
Alter Burggraben

mittelfristig
2026-2030

12.000 €              12.000 €              - € - € Planen, Einbauen

2.24 Infotafeln und 
Inwertsetzung historischer 
Werftspuren

mittelfristig
2026-2030

17.000 €              17.000 €              - € - € Planen, Einbauen

2.25 Ausbau der 
Ladeinfrastruktur
für E-Mobilität

kurzfristig
2022-2025

20.000 €              20.000 €              -  € -  € Herrichtung von 
Flächen ohne 
Ladeanlagen

2.26 Mobilitätsstation Bahnhof kurzfristig
2022-2025

150.000 €           150.000 €           -  € -  € Herrichtung von 
Flächen ohne 
Ladeanlagen,
Bike-and-Ride-
Fahrradstation

      30.453.000 €       25.103.000 €          5.350.000 € - €

3.1 Sanierung Hoffskanal 1-5 
(ehemalige Flächen Höveler 
& Dieckhaus)

kurzfristig
2021-2025

      14.770.000 €       14.770.000 € -  € -  € Kostenposition 
abweichend vom 
Förderantrag 2021

3.2 Sanierung & Modernisierung 
Gebäude mit geringem und 
mittlerem Sanierungsbedarf

kontinuierlich 
nach Bedarf
2021-2036

         1.050.000 €          1.050.000 € -  € -  € abweichend von 
Förderantrag 2020
ca. 40 % 
Realiserungsquote, 
ca. 49 von 111 
Gebäuden, 
Förderquote durch 
Stadt zu beschließen.

3.3 Sanierung & Modernisierung 
Gebäude mit hohem 
Sanierungsbedarf

kontinuierlich 
nach Bedarf
2021-2036

            500.000 €             500.000 € -  € -  € abweichend von 
Förderantrag 2020
40 % 
Realiserungsquote, 
ca. 5 von 13 
Gebäuden, 
Förderquote durch 
Stadt zu beschließen.

3.4 Sanierung großer Hafenkran 
Alte Werft

mittelfristig
2025-2030

            300.000 €             300.000 € -  € -  € 

3.5 Neubau Gemeinbedarfs-
einrichtung am Rathaus
Fahrradunterstand und 
öffentliche Toiletten

kurzfristig
2022-2025

            500.000 €             350.000 € 150.000 €           Pumpwerk nicht 
förderfähig, daher 
Eigenmittel

3.6 Sanierung Brinkschleuse langfristig 
2031-2036

            200.000 €             200.000 € - € - € Betrag in Fassung 
vom 26.11.2020 nicht 
in Summe enthalten

      17.320.000 €       17.170.000 €             150.000 € - €

Summe (Bruttogesamtkosten) 49.853.000 €     44.323.000 €     5.500.000 €        30.000 €      
zu erwartende Einnahmen -  € -  € -  € 

Summe (Nettogesamtkosten) 44.323.000 €     5.500.000 €        30.000 €      
 davon 2/3 Bund/Land 29.550.000 €     
 davon 1/3 kommunaler 14.770.000 €     5.500.000 €        
benötigte Haushaltsmittel 
Stadt Papenburg

20.270.000 €     

Durchführung von Baumaßnahmen (R-StBauF 2015 Nr. 5.3.3)

Summe Durchführung von Baumaßnahmen

Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimanapassung

Summe Durchführung von Ordnungsmaßnahmen

www.sweco-gmbh.de 3 / 3
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12.1 Grundsätze

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen dienen in Sanierungsgebieten der Behe-
bung von städtebaulichen Missständen (vgl. § 136 Abs. 2 und 3 BauGB). Gleichzeitig 
fördern sie eine Verbesserung der dortigen Lebens- und Aufenthaltsqualität. Die 
Basis für städtebauliche Sanierungsmaßnahmen bilden Beurteilungsgrundlagen, 
welche im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen erarbeitet werden. Darüber 
hinaus	schaffen	vorbereitende	Untersuchungen	die	Voraussetzungen,	ein	Gebiet	
als förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet beschließen zu können. Bei der Ab-
grenzung	ist	darauf	zu	achten,	dass	der	Maßnahmenrahmen	finanzierbar	und	um-
setzbar bleibt sodass eine zügige und zweckmäßige Durchführung gewährleistet 
ist.	Ebenfalls	sollte	das	öffentliche	Interesse	bei	der	Umsetzung	und	Durchführung	
der städtebaulichen Maßnahmen berücksichtigt werden. Hierzu ist es unabdingbar 
den Einsatz des besonderen Städtebaurechts und die rechtssichere Begründung 
zu prüfen und abzuwiegen. 

Mithilfe der städtebaulichen Planung lassen sich die verschiedenen Einzelmaßnah-
men,	die	anhand	der	einheitlichen	Vorbereitung	identifiziert	wurden,	auf	ein	ge-
meinsames Ziel ausrichten, aufeinander abstimmen und miteinander verbinden. 
Die verschiedenen Einzelmaßnahmen sollten daher in einer vorbereitenden städ-
tebaulichen Planung so konzipiert werden, dass sie sich auf ein oder mehrere ge-
meinsame Ziele bündeln lassen und sich im besten Fall gegenseitig bedingen und 
unterstützen. Die Sicherung der gesamten Finanzierung sollte für das Verfahren 
als essenziell betrachtet werden und sollte daher einer besonderen Berücksichti-
gung erfahren. Das Untersuchungsgebiet „Papenburg Stadtmitte“ soll als Sanie-
rungsgebiet im vereinfachten Verfahren per Satzung förmlich festgelegt werden. 

12.2 Notwendigkeit der Anwendung des besonderen 
Städtebaurechts

Im Fokus einer vorbereitenden Untersuchung steht die Frage der Gewinnung hin-
reichender Beurteilungsgrundlagen, ob ein Gebiet als Sanierungsgebiet förmlich 
festgelegt werden soll und ob der Einsatz des Besonderen Städtebaurechts erfor-
derlich ist sowie rechtssicher begründet werden kann.

Für die Notwendigkeit der Sanierung wird eine Beurteilungsunterlage erstellt, in-
dem für das Untersuchungsgebiet die soziale, baustrukturelle und städtebauliche 
Bestandssituation sowie die anzustrebenden städtebaulichen Ziele und Maßnah-
men aufgeführt und verdeutlicht werden. Neben der Ausarbeitung von städte-
baulichen Missständen und Mängeln sind die Finanzierbarkeit, Durchführbarkeit 
und Zweckmäßigkeit der Maßnahmen weitere zu beachtende Kriterien, deren Be-
arbeitung schlussendlich in einer fundierten Begründung für die Abgrenzung eines 
Sanierungsgebietes münden sollten.

Nach § 136 Abs. 2 bis 4 BauGB können städtebauliche Missstände und Mängel in 
Bezug auf funktionale und strukturelle Störungen auftreten. Eine städtebauliche 
Sanierungsmaßnahme ist dann notwendig, wenn im Untersuchungsgebiet erheb-
liche städtebauliche Missstände bestehen und deren Beseitigung den Einsatz von 
sanierungsrechtlichen Instrumenten erfordert, um das Sanierungskonzept umzu-
setzen. 

12 Verfahrenstechnische 
Inhalte gem. BauGB 
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Im	BauGB	werden	die	Sachverhalte	definiert,	wel-
che gegeben sein müssen, um die Durchführung 
von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen zu 
begründen: 

Das Vorhandensein von Substanzschwächen, wo-
nach gem. § 136 Abs. 2 Nr. 1 BauGB das Gebiet nach 
seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner 
sonstigen	Beschaffenheit	den	allgemeinen	Anfor-
derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden 
oder arbeitenden Menschen auch unter Berück-
sichtigung der Belange des Klimaschutzes und der 
Klimaanpassung nicht entspricht und/oder das 
Vorhandensein von Funktionsschwächen, wonach 
gem. § 136 Abs. 2 Nr. 2 BauGB das Gebiet in der Er-
füllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, 
die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen, 
z.B. hinsichtlich seiner Verkehrsinfrastruktur oder 
Ausstattung	mit	Grün-	und	Freiflächen.	

Im Zuge der vorbereitenden Untersuchungen für 
das Gebiet „Papenburg Stadtmitte“ konnten in-
nerhalb des Untersuchungsgebietes sowohl ge-
stalterische als auch funktionale Schwächen unter-
schiedlicher Intensität und Ausprägung ermittelt 
werden (vgl. Kap. 6.1 und 6.2). Für eine zukunfts-
fähige und nachhaltige Entwicklung der Papen-
burger Stadtmitte ist deren Behebung von hoher 
Bedeutung. Das Allgemeine Städtebaurecht, d.h. 
die	 verbindliche	 Bauleitplanung	 schafft	 lediglich	
die rechtsverbindliche (planerische) Grundlage für 
die Umsetzung der städtebaulichen Zielsetzung 
und ist aufgrund der bestehenden Problemlage 
als Durchführungsinstrument nachrangig zu be-
trachten. Zur Behebung der dargestellten Schwä-
chen sind auch andere mögliche Instrumente zu 
prüfen und zu bewerten. 

Für die Umsetzung ist die Anwendung des beson-
deren Städtebaurechts erforderlich und zweckmä-
ßig. Dies belegt die Abwägung der verschiedenen 
Belange. Nur mit diesem Instrument können die 
notwendigen, aufeinander abgestimmten Vorbe-
reitungs-	 und	Baumaßnahmen	 sowie	die	flankie-
renden prozessbegleitenden Maßnahmen ohne 
vermeidbare Hemmnisse und damit in einem zeit-
lich begrenzten Rahmen mit der aufgrund des öf-
fentlichen Interesses gebotenen Zügigkeit durch-
gesetzt und verwirklicht werden. 

Die in Kap. 6 beschriebenen Mängel und Miss-
stände stellen den Anlass der Sanierung dar. Die-
se können im Rahmen der Sanierung behoben 
werden. Die Beseitigung der städtebaulichen 
Missstände	 sowie	 der	 strukturellen	Defizite	 zum	
Erhalt und teilweise zur Wiederherstellung der 
Funktionskraft der Papenburger Stadtmitte liegt 
gemäß	§136	Abs.	1	BauGB	 im	öffentlichen	 Inter-
esse. Die Finanzierung der in Kap. 9 dargestellten 
Maßnahmen ist ohne Anwendung des besonde-
ren Städtebaurechts und dem damit verbunde-
nen	 flankierenden	 Einsatz	 und	 Bündelung	 von	
öffentlichen	Mitteln	nicht	durchführbar.	Vor	die-

sem Hintergrund sollte die förmliche Festlegung 
eines Sanierungsgebietes lanciert werden, um das 
im vorliegenden Fall geeignete Instrument für die 
Stärkung der Stadtstrukturen, der baukulturell 
wertvollen Bausubstanz sowie der Lebensqualität 
anzuwenden.

12.3 Abgrenzung des Sanierungsgebietes

Bei der räumlichen Abgrenzung des Sanierungsge-
bietes ist darauf zu achten, dass sich die konzipier-
ten Maßnahmen zügig und zweckmäßig durchfüh-
ren lassen. Die vorbereitenden Untersuchungen 
gemäß § 141 BauGB haben ergeben, dass städ-
tebauliche Missstände im Sinne von § 136 Abs. 2 
BauGB in der Papenburger Stadtmitte vorliegen. 
Die Stadt Papenburg ist bei einer Antragstellung 
im	Rahmen	des	Städtebauförderrechts	verpflich-
tet, die räumliche Abgrenzung und den Umfang 
von Maßnahmen eines Programmgebietes sorg-
fältig zu ermitteln und den Förderinstanzen (also 
Bund und Land) begründet darzulegen.

Der Vorschlag für die Abgrenzung des Sanierungs-
gebietes entspricht dem des Untersuchungsge-
biets für die vorbereitenden Untersuchungen. 
Aufgrund der aufgeführten Maßnahmen zur Be-
seitigung städtebaulicher Missstände ist eine sol-
che weitreichende Abgrenzung des Sanierungs-
gebietes erforderlich geworden. Die Grenzen des 
Sanierungsgebietes umfassen folgende Flächen:

•  Im Norden die Flächen um den Eisenbahndock 
sowie den Bahnhof.

• Im Osten bilden die Dechant-Schütte-Straße 
und der Nordrand des Nyblad-Bunte-Gelände 
die Grenze.

• Im Süden verläuft das Gebietsgrenze entlang 
der rückwärtigen Grundstücksgrenzen der Be-
bauung am Hauptkanal rechts und schließt das 
Gelände des Jugendzentrum mit ein.

• Im	 Westen	 befinden	 sich	 die	 Straßen	 am	 Am	
Stadtpark und Am Ems-Center, das Areal Ems-
Center, die Flächen um das Kino sowie den Be-
reich Alte Werft.

Innerhalb des Geltungsbereiches des geplanten 
Untersuchungsgebietes	 befinden	 sich	 somit	 die	
von Westen nach Osten verlaufenden Straßen 
Bahnhofstraße, An der Alten Werft, Deichstraße, 
Deverweg, Lüttmannsweg, Pater-Raskin-Straße, 
Marktstraße, Rathausstraße und Herrmann-Lan-
ge-Straße. Ebenfalls die von Norden nach Sü-
den verlaufenden Straßen Hauptkanal links und 
Hauptkanal rechts sowie die Straße Am Stadtpark 
und die Dechant-Schütte-Straße sind Teil des Be-
trachtungsgebietes. Von zentraler Bedeutung für 
die Papenburger Stadtmitte sind zudem die Plätze 
an der Alten Werft, entlang des Hauptkanals, der 
Marktplatz und der Bereich um der St. Antonius 
Kirche herum.
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Abgrenzung des Sanierungsgebietes
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12.4 Verfahrenswahl

Im aktuellen Städtebauförderrecht besteht inner-
halb des (Nachfolge-)Programms „Lebendige Zen-
tren - Erhalt und Entwicklung der Orts- und Stadt-
kerne“ nunmehr ein Wahlrecht für das Verfahren. 
Aktuell ist hierzu keine Entscheidung erforderlich, 
ein	 Beschluss	 soll	 getroffen	 werden,	 wenn	 die	
Aufnahmen in die Städtebauförderung konkret 
wird. Jedoch soll hier eine Empfehlung zur Ver-
fahrenswahl gegeben werden.

Das Baugesetzbuch sieht für die räumliche Fest-
legung des Fördergebietes verschiedene Möglich-
keiten vor. Die Festlegung kann als Sanierungs-
gebiet nach § 142 BauGB, Erhaltungsgebiet nach 
§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB oder als Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahme nach § 171 b, § 171 e 
oder	§	171 f	BauGB	durch	Beschluss	der	Gemein-
de erfolgen. 

Das Instrument der Städtebaulichen Entwick-
lungsmaßnahme kommt für die Papenburger 
Stadtmitte nicht infrage, da es sich in seiner Ge-
samtbetrachtung hier weder um einen ganzheit-
lich neu zu entwickelnden Stadtteil handelt noch 
ist es ein bebauter Stadtteil, welcher umfänglich 
grundlegend neu strukturiert werden soll, da 
er	 erheblich	 vom	 Strukturwandel	 betroffen	 ist	
bzw. massive Funktionsverluste aufweist (§ 171 
b BauGB). Dabei kommt auch nicht zum Tragen, 
dass kleine Teilbereiche innerhalb der Gesamt-
maßnahme neu strukturiert und durchaus auch 
ganzheitlich neu entwickelt werden soll. Die-
se Flächen sind somit nur als ein Teilbereich der 
Gesamtmaßnahme zu verstehen und bilden ein 
Baustein unter vielen weiteren Bausteinen in der 
Gesamtmaßnahme dar. Weiterhin handelt es sich 
ebenfalls nicht um Maßnahmen der Sozialen Stadt 
(§ 171 e BauGB) oder um Maßnahmen die in pri-
vater Verantwortung durchgeführt werden sollen 
(§ 171	f	BauGB).

Die Festlegung eines Erhaltungsgebiets (§ 172 
BauGB) hat zum Ziel die städtebauliche Eigenart 
und Gestalt des Gebietes durch den Beschluss 
einer Veränderungssperre zu schützen. Auch dies 
kommt bei der Papenburger Stadtmitte nicht zum 
Tragen. 

Somit ist die geeignete Festlegung für die Pa-
penburger Stadtmitte ein Sanierungsgebiet nach 
§ 142	BauGB.	Aktuell	ist	hierzu	eine	Entscheidung	
nicht erforderlich. Sobald jedoch die Aufnahme 
der Städtebaulichen Gesamtmaßnahme „Stadt-
mitte“ in die Städtebauförderung konkret wird, 
soll	ein	Beschluss	getroffen	werden.

Mit dem Beschluss über die förmliche Festlegung 
eines Sanierungsgebietes gemäß § 142 Abs. 1 
BauGB kann zwischen zwei Verfahren unterschie-
den werden. Entweder wird sich für eine Sanie-
rung im „umfassenden Verfahren“, d.h. unter An-
wendung der besonderen sanierungsrechtlichen 
bzw. bodenrechtlichen Vorschriften gem. §§ 152 

bis 156a BauGB entschieden oder es wird eine Sa-
nierung im „vereinfachten Sanierungsverfahren“ 
ohne Anwendung dieser Vorschrift durchgeführt. 

Diese besonderen sanierungsrechtlichen Vor-
schriften im „umfassenden Verfahren“ werden 
als sogenannte „bodenpolitische Konzeption des 
Sanierungsrechtes” bezeichnet und sollen bewir-
ken, dass Bodenwertsteigerungen im Sanierungs-
gebiet, die durch die Aussicht auf die Sanierung, 
ihre Vorbereitung oder Durchführung entstehen, 
zur Finanzierung der Sanierungskosten herange-
zogen werden. Der Vorschrift liegt der Gedanke 
zugrunde, dass die unmittelbar sanierungsbeding-
ten Vorteile für die Grundstückseigentümer in 
Form von Bodenwertsteigerungen nicht ohne Ge-
genleistung bei diesen verbleiben, sondern über 
die Entrichtung eines Ausgleichsbetrages gemäß 
§ 154 BauGB von der Stadt abgeschöpft werden. 

Die Anwendung des umfassenden Sanierungsver-
fahrens nach § 142 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist dann 
auszuschließen, wenn das besondere Bodenrecht 
zur Durchführung der Sanierung nicht erforder-
lich ist und die Durchführung hierdurch voraus-
sichtlich nicht erschwert wird. Dies ist dann der 
Fall, wenn die Sanierungsziele und das zu Grunde 
liegende Sanierungskonzept wesentliche sanie-
rungsbedingte Bodenwerterhöhungen, die zur Er-
schwerung der Durchführung der Sanierung füh-
ren, nicht erwarten lassen. Sanierungsbedingte 
Bodenwertsteigerungen werden vor allem durch 
zwei	Komponenten	maßgeblich	beeinflusst:

• Planungsrechtlich (grundstücksbezogen) - 
durch sanierungsbedingte Verbesserungen von 
Art und Maß der zulässigen Nutzung des Grund-
stücks und 

• Strukturell (umfeldbezogen) - durch Lagewert-
verbesserungen aufgrund sanierungsbedingter 
Maßnahmen im Umfeld des Grundstücks.

Bei der Durchführung der Sanierungsmaßnahme 
im vereinfachten Verfahren gemäß § 142 Abs. 4 
BauGB hat die Kommune folgenden weiteren Ent-
scheidungsspielraum im Hinblick auf den Einsatz 
der Verfügungssperre nach § 144 BauGB, wenn 
die Kommune nicht bestimmt, dass dieser Para-
graf	keine	Anwendung	findet:	

Die	Genehmigungspflicht	findet	nach	§	144	BauGB	
insgesamt Anwendung. In diesem Fall ist wegen 
der Verfügungssperre nach § 144 Abs. 2 BauGB 
ein Sanierungsvermerk (§ 143 Abs. 2 BauGB) ein-
zutragen. 

Die Kommune kann in der Sanierungssatzung je-
doch auch bestimmen, dass nur Teilabsätze des 
§ 144	BauGB	zur	Anwendung	kommen:

•  § 144 Abs. 1 BauGB (Teilungsgenehmigung Ge-
nehmigung von Miet- und Pachtverhältnissen) 
anzuwenden ist – die Verfügungssperre des 
§ 144	Abs.	2	BauGB	wird	damit	ausgeschlossen;	
daher bedarf es in diesem Fall auch nicht der 
Eintragung eines Sanierungsvermerkes (§ 143 



107

Abs. 2 BauGB) in das Grundbuch.

• § 144 Abs. 2 BauGB (Verfügungssperre) anzu-
wenden ist. In diesem Fall unterliegt insbeson-
dere die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines 
Grundstücks der gemeindlichen Genehmigung. 

 Damit steht der Kommune zur Durchführung der 
Sanierung auch im Falle des vereinfachten Sanie-
rungsverfahrens ein individuell anzupassendes 
Instrumentarium zur Verfügung, welches den Be-
dürfnissen zur Sicherung der Sanierungsziele im 
Einzelfall gerecht wird. 

Die Wahl zwischen dem umfassenden und dem 
vereinfachten Verfahren der Sanierung steht 
grundsätzlich nicht im freien Ermessen der Stadt 
Papenburg. Die Stadt hat die Anwendung des 
besonderen Sanierungsrechtes auszuschließen, 
wenn es für die Durchführung der Sanierung nicht 
erforderlich ist und die Durchführung hierdurch 
voraussichtlich nicht erschwert wird. 

Es handelt sich bei der Papenburger Stadtmitte 
um ein relativ großes Gebiet, das gesamte Quar-
tier wird gemäß der Beschreibung unter Kap. 12.3 
als Fördergebiet festgelegt. 

Innerhalb der Stadtmitte ist mit der Maßnahme 
auf dem Höveler und Diekhaus-Gelände eine klei-
ne bis mittelgroße strukturelle Neuordnung vor-
gesehen. Zudem sind auf den beiden größeren 
Flächen (Eisenbahndock und Nyblad-Bunte) am 
Rand des Untersuchungsgebiets größere struk-
turelle Neuordnungen angedacht. Aufgrund der 
Randlage sowie der geplanten Ausgestaltung der 
Gebiete sind keine Bodenwertsteigerungen für 
das gesamte Untersuchungsgebiet zu erwarten. 
Durch die geplanten Neustrukturierungen ist der 
überwiegende Teil der Stadtmitte nicht betrof-
fen. Die zu diesem Zeitpunkt geplanten und in den 
vorherigen Kapiteln beschriebenen Nutzungen 
lassen den Schluss zu, dass die Umstrukturierung 
der Gebiete positive Aspekte und eine wichtige 
Entwicklung für die Gesamtstadt und somit auch 
die Stadtmitte Papenburg mit sich bringen wer-
den,	 jedoch	keinen	direkten	Einfluss	 in	Form	von	
Bodenwertsteigerungen auf die Stadtmitte mit 
ihrer zentralen Funktion als Einzelhandelsstandort 
nehmen werden. 

Weiterhin sind in der Stadtmitte keine planungs-
rechtlichen Verbesserungen vorgesehen, die eine 
Bodenwertverbesserung mit sich führen würden. 
Die	geplanten	Maßnahmen	befinden	sich	vielfach	
im	öffentlichen	Raum	und	beziehen	sich	lediglich	
auf die vorhandenen Straßen und Plätze die ver-
bessert und saniert werden sollen. Mit den ge-
planten	öffentlichen	Maßnahmen	werden	private	
Akteure motiviert, Maßnahmen an ihren Gebäu-
den eigenständig durchzuführen. Dieser „Hebel-
effekt“	über	öffentliche	Maßnahmen	hin	zu	priva-
ten ist gewünscht. Maßnahmen die den Lagewert 
verbessern sind somit nicht umfassend für die Pa-
penburger Stadtmitte abzusehen.

Die Maßnahmen lassen Bodenwertsteigerungen 
im gesamten Sanierungsgebiet nicht erwarten. 
Die Fokussierung der Maßnahmen auf überwie-
gend vorhandene bauliche Anlagen lässt keine 
Bodenwertsteigerungen im gesamten Sanie-
rungsgebiet erwarten. Dies kann insofern noch 
untermauert	 werden,	 dass	 ohne	 großflächige	
oder umfassende Maßnahmen der Neuordnung 
im	öffentlichen	Raum	die	Bodenwerte	nicht	stei-
gen werden. 

Die genannten Aspekte rechtfertigen kein umfas-
sendes Verfahren, so dass mit der Aufnahme in die 
Städtebauförderung das vereinfachte Sanierungs-
verfahren zur Anwendung kommen muss. 

Zur Vermeidung von Bodenspekulationen aus der 
Sanierung sollen die Vorschriften des § 144 Abs. 2 
BauGB angewendet werden. Auf die Anwendung 
des § 144 Abs. 1 BauGB soll ebenfalls nicht ver-
zichtet werden, um Gestaltungsfragen frühzeitig 
mit einbinden und als Grundlage für eine Förde-
rung auch überprüfen zu können.

Neben den beschriebenen verfahrensabhängigen 
Vorschriften kommen sowohl im „vereinfachten 
Verfahren“ als auch im „umfassenden Verfahren“ 
folgende sanierungsrechtliche Vorschriften zur 
Anwendung: 

•  § 24 Abs. 1 Nr. 3 BauGB über das allgemeine 
Vorkaufsrecht beim Kauf von Grundstücken im 
Sanierungsgebiet, 

•  § 88 Satz 2 BauGB über die Enteignung aus 
städtebaulichen Gründen, 

•  §§ 144 und 145 BauGB über die Genehmigung 
von Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgän-
gen, soweit die Anwendung dieser Vorschriften 
im vereinfachten Sanierungsverfahren nicht 
ausgeschlossen wird, 

•  §§ 180 und 181 BauGB über den Sozialplan und 
den Härteausgleich, 

•  §§ 182 bis 186 BauGB über die Aufhebung bzw. 
Verlängerung von Miet- oder Pachtverhältnis-
sen.

In diesem Sinne wird die Durchführung des ver-
einfachten Verfahrens ohne Wertausgleich unter 
Anwendung der vorgenannten sanierungsrechtli-
chen Vorschriften empfohlen. Hierbei ist im wei-
teren Verfahren nicht gänzlich auszuschließen, 
dass die Teilbereiche Eisenbahndock und Nyblad 
Bunte im umfassenden Verfahren umzusetzen 
sind. Da in den Bereichen größere Bodenwert-
steigerungen und Neuorganisationen zu erwarten 
sind, könnten diese ggf. auch als Verfahrensinseln 
im umfassenden Verfahren durchgeführt werden. 
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12.5 Zeitliche Umsetzung der Sanierung

Gemäß § 142 Abs. 3 BauGB wird von einem Zeit-
raum von bis zu 15 Jahren von 2021 bis 2036 für 
die Durchführung der Sanierungsmaßnahme zur 
Behebung der Funktions- und Strukturschwächen 
im Gebiet ausgegangen. Eine detaillierte zeit-
liche Betrachtung zur Umsetzung der Projekte 
und Maßnahmen, wird erst mit Aufnahme in das 
Städtebauförderprogramm erarbeitet und abge-
stimmt.

12.6 Dringlichkeit und Begründung des 
öffentlichen	Interesses

In den vorangehenden Kapiteln wurde die Not-
wendigkeit der Sanierung von Teilbereichen der 
Papenburger Stadtmitte dargelegt. Die Komple-
xität des Erneuerungskonzeptes erfordert qua-
lifizierte	 Rechts-	 und	 Verfahrensinstrumente.	
Maßnahmen des allgemeinen Städtebaurechts 
reichen in der Abwägung der gebotenen Instru-
mente nicht aus. Deshalb ist für die Vorbereitung 
und Durchführung der Sanierung die Anwendung 
des	 besonderen	 Städtebaurechtes	 (vgl.	 §	 136	ff.	
BauGB) sowohl das geeignete als auch notwendi-
ge Mittel.

Ein	 berechtigtes	 öffentliches	 Interesse	 ist	 auch	
darin zu sehen, dass die Erneuerung der Berei-
che und die damit einhergehende Aufwertung 
des Stadtbildes zu einer Sicherung des Wohn-
raums im Zentrum der Stadt Papenburg und de-
ren stadträumlichen Qualitäten beitragen. Um 
das Wohnen, Einkaufen und Tourismus in einem 
dem Gemeinschaftswohl förderlichen Umfeld zu 
gewährleisten, gilt es, die Papenburg Stadtmitte 
attraktiv zu gestalten.

Der	Erhalt	und	die	Pflege	von	Baukultur	und	Stadt-
bild in der Papenburger Stadtmitte sind nicht nur 
für das Gebiet selbst von Bedeutung, sondern ste-
hen auch in einem gesamtstädtischen Interesse 
einer nach innen orientierten Stadtentwicklung.

Die Stärkung der Stadtmitte als innerstädtischer 
Wohnstandort und als urbanes Quartier steht da-
her im Vordergrund der städtebaulichen Erneue-
rung. Ein positives Stadterlebnis von Besuchern 
und Bewohnern trägt deutlich zum Image der 
Stadt bei.

Die Aufnahme der Gesamtmaßnahmen „Papen-
burg Stadtmitte“ in das Programm „Lebendige 
Zentren“ wird daher angestrebt, das Stadtquar-
tier langfristig und nachhaltig zu stabilisieren und 
zukunftsfähig zu gestalten. Ohne die Rechtsinst-
rumente nach dem BauGB und die Förderung aus 
dem Programm „Lebendige Zentren“ wird die Pa-
penburger Stadtmitte ihre Lagegunst und vorhan-
denen Qualitäten nicht weiter entwickeln können.
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Abb. 39: Diskussion über Maßnahmen und Ziele
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14.1 Einbindung der Bürgerschaft

Die Bürgerschaft wurde intensiv in den Prozess eingebunden. Sowohl über die 
Internetseite der Stadt als auch über soziale Netzwerke (Facebook und Youtube) 
wurde über den Prozess informiert. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde eine 
Bürgerversammlung vor Ort nicht durchgeführt. Alternativ fand eine Online-Betei-
ligung in Form einer Umfrage statt. Gleichzeitig wurde diese Umfrage auch in ge-
druckter Form im Rathaus ausgelegt, sodass auch Bürger, die nicht die Möglichkeit 
hatten online teilzunehmen, sich aktiv einbringen konnten. Eindrücke, Anregun-
gen und Verbesserungsvorschläge kamen über diesen Wege von insgesamt 360 
Teilnehmenden. Die Ergebnisse sind ausführlich in Kapitel 5 dargestellt. 

14.2 Umfrage bei Grundstückeigentümern

Die Stadt Papenburg führte zudem eine Umfrage bei den Grundstückseigentü-
mern	im	Gebiet	durch,	um	deren	Willen	an	der	Mitwirkung	identifizieren	zu	kön-
nen. Insgesamt wurden 118 Einträge erfasst. Die Umfrage enthielt 13 Fragen, die 
sich gezielt auf den Zustand und potenzielle Sanierungsmaßnahmen der Immobi-
lien bezogen. Weiterhin wurde die Bereitschaft zur Sanierung der Immobilien er-
fragt und überwiegend positiv beantwortet. Sobald das Quartier in das Förderpro-
gramm aufgenommen wird, werden die Ergebnisse für die weitere Bearbeitung 
und für die Ansprache der Eigentümer genutzt. Konkrete Ergebnisse wurden be-
reits im Kapitel 1.5.3 dargestellt und können zudem auch dem Anhang entnom-
men werden.

14.3 Fachämter

Die Fachämter der Stadt Papenburg sind in die Erarbeitung des ISEK mit eingebun-
den worden und Maßnahmen und Projektansätze sind intern in Teilen abgestimmt 
bzw. die Kostenansätze gemeinsam mit den Experten ermittelt worden. In dem 
Arbeitskreis waren ebenfalls, themenbezogen Vertreter der Verwaltung mit in der 
Diskussionsrunde.

14.4	 Mitwirkung	der	Träger	öffentlicher	Belange

Im	 Zeitraum	 vom	März	 bis	 April	 2020	wurden	 die	 öffentlichen	 Aufgabenträger	
gem. § 139 BauGB mit der Bitte um Stellungnahme zur geplanten Sanierungsmaß-
nahme angeschrieben.

Die	Beteiligung	der	Träger	öffentlicher	Belange	hat	zusätzlich	mit	dem	Entwurf	
des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes im Zeitraum von Okto-
ber bis November 2020 stattgefunden.

Aus den Stellungnahmen beider Verfahrensschritte lässt sich die grundsätzliche 
Bereitschaft zur Mitwirkung entnehmen. Hinweise und Anregungen zu Konzepten 
bzw. Projektansätzen sind in das Konzept mit aufgenommen worden.

Besondere Problemstellungen bzw. Anregungen sind nicht vorgetragen worden.

14 Beteiligung und 
Mitwirkung
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14.5 Abwägungsprozess

Der Erlass der Sanierungssatzung unterliegt gem. 
§ 136 Abs. 4 Satz 3 BauGB dem Abwägungsgebot. 
Danach	sind	die	öffentlichen	und	privaten	Belan-
ge gegeneinander und untereinander gerecht ab-
zuwägen.

Die	 Verpflichtung	 zur	 Abwägung	 trifft	 die	 Stadt	
für die Sanierung als Gesamtmaßnahme, nicht 
aber für jede einzelne grundstücksbezogene Maß-
nahme. Abwägungsrelevant sind vor allem die Be-
stimmung der Ziele und Zwecke der Planung und 
die Abgrenzung des Sanierungsgebietes. Dabei 
besteht grundsätzlich ein Gestaltungs- und Beur-
teilungsspielraum, der maßgeblich damit zusam-
menhängt, dass der Erlass der Sanierungssatzung 
am Beginn der Sanierung steht und zu diesem 
Zeitpunkt noch keine hohen Anforderungen an 
die Konkretisierung der Sanierungsziele gestellt 
werden dürfen. Höhere Anforderungen an die 
Konkretisierung der Sanierungssatzung sind erst 
mit fortschreitendem Sanierungsverfahren, insbe-
sondere im Hinblick auf die sanierungsrechtliche 
Genehmigung nach § 145 BauGB, zu stellen.

Folgende Aussagen können zusammenfassend 
getroffen	werden:

Alle relevanten Anregungen der Träger der öf-
fentlichen Aufgabenträger sind im Rahmen der 
vorbereitenden Untersuchungen dokumentiert 
und berücksichtigt worden.

Es	besteht	ein	erhebliches	öffentliches	 Interesse	
an der Behebung der festgestellten städtebauli-
chen Missstände.

Bei Vorliegen eines städtebaulichen Missstandes 
im Sinne von § 136 BauGB kann in der Regel davon 
ausgegangen werden, dass die Anwendung des 
Sanierungsrechts erforderlich ist.

Die Zusammenstellung des Abwägungsmaterials 
ist umfassend im Rahmen der vorbereitenden 
Untersuchung nach § 141 BauGB erfolgt und be-
zieht die Erhebungen und Ergebnisse des ISEK in 
die Abwägung mit ein.
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Stellungnahmen der TÖB - Frühzeitige Beteiligung 

Nr. Träger öffentlicher  
Belange 

Eingangsdatum Bemerkung / Hinweise

1 Avacon Netz GmbH 02.04.2020 • keine Anregungen / Bedenken

2 EWE NETZ GmbH 06.04.2020 • Leitungen & Anlagen sind in Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) grundsätzlich zu erhalten, Sicherstellung weder techni-
schen noch rechtlichen Beeinträchtigung

• Für eine notwendige Anpassung der Anlagen oder eine notwen-
dige Neuerschließung gelten die gesetzlichen Vorgaben

• Kosten für Anpassungen, Betriebsarbeiten trägt Vorhabenträger, 
sofern keine anderslautende Kostentragung mit EWE NETZ

• keine weiteren Bedenken / Anregungen

3 Niedersächsische Landes-
behörde für Straßenbau 
und Verkehr - Geschäfts-
bereich Lingen

07.04.2020 • geplante Maßnahmen im Stadtgebiet Papenburg: Fahrbahn-
erneuerung B70 Aschendorf bis Papenburg, Knotenpunkt: Rat-
hausstraße / Am Stadtpark (2020), Fahrbahnerneuerung B70 
nördliche Verlauf (innerhalb nächsten 10 Jahre)

• Bitte, um rechtzeitige Beteiligung des Geschäftsbereich Lingen bei 
Planung von Maßnahmen im Bereich der aufgeführten Bundesstraße 

4 Hochbauplanung Staat-
liches Baumanagement 
Osnabrück-Emsland

06.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

5 Gemeinde  
Westoverledingen 

08.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

• Berücksichtigung geplante interkommunale Radverbindung von 
Emden nach Papenburg, Radschnellverbindung führt durch Be-
reich des Sanierungsgebietes: „Am Dreieck“, „Bahnhofstraße“, 
„An der alten Wert“, Maßnahmen hinsichtlich Radverbindung bei 
Planung Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen berücksichtigen

• Bitte, um weitere Beteiligung

6 Stadt Weener (Ems) - Der 
Bürgermeister

06.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

7 Samtgemeinde Dörpen 
- Der Samtgemeindebür-
germeister

14.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

8 Rhede Ems 14.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

9 TenneT TSO GmbH 14.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

• Bitte, um keine weitere Beteiligung zwecks Verwaltungsaufwand

10 Deutsche Telekom Technik 
GmbH

14.04.2020 • erst Angaben über gegebenenfalls notwendige Maßnahmen zur 
Sicherung, Veränderung oder Verlegung der Telekommunika-
tionslinien der Telekom, wenn endgültige Ausbaupläne mit Er-
läuterung vorliegen

• keine weiteren Anmerkungen / Bedenken

11 Niedersächsisches Landes-
amt	für	Denkmalpflege

16.04.2020 • bis auf ehemalige Burgstelle, die von dem Forum Alte Werft über-
baut wurde keine weiteren archäologischen Funde und Befunde

• Bodenfunde	unterliegen	Meldepflicht

• keine weiteren Anmerkungen / Bedenken

12 Vodafone GmbH 16.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

• Stellungnahme bei objektkonkreten Bauvorhaben die entspre-
chende	Telekommunikationsanlagen	betreffen
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Nr. Träger öffentlicher  
Belange 

Eingangsdatum Bemerkung / Hinweise

13 Fachbereich	S	-	Schifffahrt	
- Wasserstraßenüberwa-
chung

17.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

• in dem dargestellten Bereich ist ein WSV- eigenes Kabel verlegt

14 Handwerkskammer Osna-
brück-Emsland-Grafschaft 
Bentheim

21.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

15 Wasserverband Hümmling 21.04.2020 • Bitte, um frühzeitige Beteiligung um ggf. vorliegenden Planun-
gen zu Leitungsbaumaßnahmen aufeinander abstimmen zu kön-
nen

• Beachtung von trinkwasserseitigen Bestandsanlagen sollte ge-
währleistet sein

• Bitte bei Gestaltung von Grünräumen 2,5m zu vorhanden und ge-
planten Wasserleitungen einzuhalten

• Bitte, um frühzeitige Abstimmung bei Maßnahmenplanung

16 Landkreis Emsland -  
Der Landrat

24.04.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

17 Deutsche Bahn AG 29.04.2020 • „Dem Einbezug dieser dem Bahnbetrieb gewidmeten Anlagen in 
ein Sanierungsgebiet wiedersprechen wir hiermit.“
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Stellungnahmen der TÖB - Beteiligung § 4 (2) BauGB 

Nr. Träger öffentlicher  
Belange 

Eingangsdatum Bemerkung / Hinweise

1 Avacon Netz GmbH 07.10.2020 • Keine Anregungen / Bedenken

2 EWE NETZ GmbH 12.10.2020 • Leitungen & Anlagen sind in Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) grundsätzlich zu erhalten, Sicherstellung weder techni-
schen noch rechtlichen Beeinträchtigung

• Für eine notwendige Anpassung der Anlagen oder eine notwen-
dige Neuerschließung gelten die gesetzlichen Vorgaben

• Kosten für Anpassungen, Betriebsarbeiten trägt Vorhabenträger, 
sofern keine anderslautende Kostentragung mit EWE NETZ

• Keine weiteren Bedenken / Anregungen

3 Niedersächsische Landes-
behörde für Straßenbau 
und Verkehr - Geschäfts-
bereich Lingen

13.10.2020 • Belang des Geschäftsbereichs Lingen werden berührt durch die 
innerhalb des Sanierungsgebiets verlaufende B 70

• Bei Planungen von Maßnahmen im Bereich der B 70 ist der Ge-
schäftsbereich Lingen zu beteiligen

4 Industrie- und Handels-
kammer für Ostfriesland 
und Papenburg

19.10.2020 • Grundsätzlich keine Bedenken / Anregungen

Redaktionelle Anmerkungen, welche wie folgt berücksichtigt wurden:

•  Aktualisierung der Daten zur Arbeitslosigkeit (S. 37)

• Wettbewerb zum Mittelzentrum Emden ist aufgrund der Entfer-
nung nicht gegeben (S. 39) 

• Schließung des SB-Warenhaus „real“ berücksichtigen (S. 56).

5 Stadt Weener (Ems) - Der 
Bürgermeister

26.10.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

6 TenneT TSO GmbH 14.10.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

• Bitte, um keine weitere Beteiligung zwecks Verwaltungsaufwand

7 Vodafone GmbH 21.10.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

• Stellungnahme bei objektkonkreten Bauvorhaben die entspre-
chende	Telekommunikationsanlagen	betreffen

8 Amt für regionale Landes-
entwicklung Weser-Ems, 
Geschäftsstelle Meppen

23.10.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

9 Landkreis Emsland 02.11.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken

10 Handwerkskammer Osna-
brück - Emsland - Graf-
schaft Bentheim

06.11.2020 • keine Anmerkungen / Bedenken
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